
160 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

1. 2. 1972 

Regierungsvorlage 

über 
Bundesgesetz vom XXXXXXX .1972 
die Gewährung von VorzugszöHen 

(Präferenzzollgesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Anläßlich der Einfuhr bestimmter 
Waren (§ 2), die aus begünstigten Ländern (§ 3) 
stammen, sind Vorzugszölle nach den Hestim­
mungen ·dieses Bundesgesetzes anzuwenden. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Zollsätze sind 
wie Vertragszollsätze im Sinne des § 4 Abs. 1 
des Zollgeset21es 1955, BGBL Nr. 129, zu be­
handeln. 

(3) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn 
für die Waren 

a) der nach den Hestimmungen des Zoll­
tarifgesetzes 1958, BGBL Nr. 74, in seiner 
jeweiligen Fassung, oder der auf Grund 
von sonstigen Rechtsvorschriften anzuwen­
dende Zollsatz günstiger ist oder 

b) an Stelle der Zölle Abgaben mit zollgleicher 
Wirkung zu erheben sind. 

(4) Die Erhebung von sonstigen Eingangsab­
gaben wird durch dieses Bundesgesetz nicht be­
rührt. 

§ 2. (1) Die einen BestandteH dieses Bundes­
gesetzes bildende Anlage A bestimmt jene Waren 
der Kapitel 1 his 24 des Zolltarifes, für die Vor­
zugszölle zu erheben sind, sowie auch die Höhe 
der in Betracht kommenden Zollsätze. 

(2) Für die Waren ,der Kapitel 25 bis 99 des 
Zolltarifes, mit Ausnahme der in der einen 
Bestandteil dieses Bundesgesetzes bildenden An­
lage B genannten Waren, sind Vorzugszölle im 
Ausmaß von 70 v. H. der Ausgangszollsätze zu 
erheben. 

(3) Ausgangszollsätze sind die im Zolltarif je­
weils festgelegten allgemeinen Zollsätze oder, so­
fern sie im Einzelfall eine niedrigere Abgaben­
belastung er.geben, die von österr.eich im Rahmen 

des Allgemeinen ZoU- und Handelsabkommens· 
(GATT)~ BGBl. Nr. 254/1951, j,eweils vereinbar­
ten Zollsätze. 

(4) Wenn es das wirtschaftliche Interesse er­
fordert und außenpolitische Interessen ,dem nicht 
entgegenstehen, oder wenn es das außenpolitische 
Interesse erfordert und wirtschaftliche Interessen 
dem nicht entgegenstehen, sind Vorzugszollsätze 
auch für andere als die in der Anlage A genannten 
Waren der Kapitel 1 bis 24 des ZolltarHes durch 
Verordnung festzulegen. Die Verordnung hat 
sowohl die Waren genau zu bezeichnen als auch 
die Höhe der in Betracht kommenden Zollsätze­
unter Bedachtnahme auf das wirtschaftliche Inter­
esse festzulegen. 

(5) Wenn es das wirtschaftliche Interesse er­
fordert und außenpolitische Interessen dem nicht 
entgegenstehen, oder wenn es das außenpolitische 
Interesse erfordert und wirtschaftliche Interessen 
dem nicht entgegenstehen, sind durch Verord­
nung 

a) einzelne Waren ,der Anlage A von der Vor­
zugsbehandlung nach ·diesem Bundesgesetz 
auszuschließen; 

b) die Waren ,der Kapitel 25 bis 99 des Zoll­
tarifes zu bestimmen, auf die unbeschadet 
ihrer Aufnahme in die Anlage B die Vor-
2lugszollsätze gemäß Abs. 2 anzuwenden 
sind; 

c) weitere Waren der Kapitel 25 bis 99 des 
Zolltarifes zu bestimmen, die von der Vor­
zugszollbehandlung g,emäß Abs. 2 ausge­
nommen sind. 

(6) VeroI1dnungen gemäß Abs. 4 und 5 sind 
vom Bundesminister für Finanz·en im Einverneh­
men mit ,dem Bundesminister für Auswärtige 
Angelegenheiten und dem Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie, wenn es sich um 
Waren handelt, für die der Bundesminister für 
Land., und Forstwirtschaft nachdem Außenhan­
delsgesetz 1968, BGBL Nr. 314, in seiner jeweili­
gen Fassung, wr Ert~ilung der Einf~hrbewil1i-
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2 160 der Beilagen 

gung zuständig ist,. auch iin Einvernehmen mit 
dies·e~ Bundesminister, zu erlassen. 

§ 3. (1) Begünstigte Länder im Sinne dieses 
Bundesgesetz,es sind die ,in der einen Bestandteil 
dieses Bundesgesetzes bildenden Anlage C ange­
führten Staaten, Gebiete oder Gebietsteile. 

(2) Wenn es das wirtschaftli,che Interesse er­
fordert und außenpolitische Interessen dem nicht 
entgegenstehen, oder wenn es ·dals außenpolitische 
Interesse ·erfordert und wirtschaftliche Interessen 
dem nicht entgegenstehen, sind unter Bedacht­
nahme auf die Ausnahmegenehmigung der VER~ 
TRAGSPAR 11ElffiN des Allgemeinen ZoU- und 
Handelsabkommens, BGBL Nr. 6/1972, andere als 
die in der Anlage C angeführten Staaten, Gebiete 
oder Gelbietsteile durch Verol'dnung zu begünstig­
ten Ländern im Sinne Idieses Bundesgesetzes zu er­
klären oder in der Anlage C angeführte Staaten, 
Gebiete oder Gebi·etsteile vom Anwendungsbe­
reich dieses Bundesgesetzes auszuschließen. 

(3) Verordnungen gemäß Abs. 2 sind vom 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Auswärtige Ange­
legenheiten, dem Bundesminister f<ür Handel, Ge­
werbe und Industrie und dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft zu erlassen. 

§ 4. (1) Vorzugszollsätze sind auf jene Waren 
anzuwenden, die im Sinne der einen Bestandteil 
dieses Bundesgesetzes bildenden Anlagen D, E 
und F 

a) Ursprungserzeugnisse emes begünstigten 
Landes sind und 

b) aus diesem Land unmittelbar in das öster­
reichische ZoHg,ebiet befördert worden sind. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen hat, so­
weit dies zur Erleichterung und Beschleunigung 
des Zollverfahrens sowie zur wirk'sameren über­
prüfung ·des Warenursprunges erforderlich ist, 
von den Anlagen D und F abweichende Ur­
sprungsregeln unter Bedachtnahme auf die inter­
nationale Praxis durch Verordnung festzulegen. 

(3) Der Bundesmini~ter für Finanzen hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Han­
del, Gewerbe und Industrie, wenn es sich um 
Waren handelt, für die der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft nachdem Außen­
handelsgesetz 1968, BGBl. Nr. 314, in seiner 
jeweiligen Fassung, zur Erteilung der Einfuhr­
bewilligung zuständig ist, auch im Einvernehmen 
mit diesem Bundesminister, andere aIs die in 
der Anlage E enthaltenen utsprungsbegründen­
den Verarbeitungsregeln unter Bedachtnahme auf 
?ie internationale Praxis festzulegen, wenn dies 
1m wirtschaftlichen Interesse Osterreichs geboten 
und zur wirksamel'en überprüfung des Waren-
ursprunges erforderlich ist. . 

(4) In Angelegenheit,ender Handhabung des 
Abs. 'I kann das iBundesministerium für Finanzen 
unmittelbar mit den von den begünstigten Län­
dern bekanntgegebenen Behörden verkehren. 

(5) Wird durch Vorlage eines sachLich unrichti­
gen Ursprungsnachweises in einem Zollverfahren 
bewirkt, daß ein Vorzugszollsatz zu Unrecht an­
gewendet wird, 'so entsteht für den Verfügungs­
berechtigten mit der Ausfolgung der Ware die 
Abgabenschuld kraft Gesetzes hinsichtlich des un­
erhoben gebliebenen Abgabenbetrages. Das 
gleiche gilt, wenn durch unrichtige Angaben oder 
durch di,e Beibringung sachlich unrichtiger Unter­
lagenbewirkt wird, daß das Erfordernis der un­
mittelbaren Beförderung nach Abs. 1 lit. b zu 
Unrecht als erfüllt angesehen wil'd. Auf die hier­
nach entstandene Atbgabenschuld finden die für 
eine Zollsch,uld nach § .174 Abs. 3 'lit. c des 
Zollgesetzes 1955, BGBl. Nr. 129, in seiner je~ei­
ligen Fassung, geltenden gesetzlichen Vorschriften 
Anwendung. 

(6) Für die Einreihung einer Wal'e nach ,den 
Anlagen A, Bund E zu ,diesem Bundesgesetz ' 
gelten die Bestimmung,en des Zolltarifgesetzes 
1958, IBGBl. Nr. 74, ,in seiner jeweiligen Fassung. 

§ 5. Die in Staatsverträgen eingeräumte und die 
im § 4 Abs. 2 und 5 des Zollgesetzes1955, 
BGBl. Nr. 129, in seiner jeweili,gen Fassung, vor­
gesehene Meistbegünsoigung auf dem Gebiete der 
Zölle findet keine Anwendung auf die in dies,em 
Bundesgesetz vorgesehenen VorzugszöUe. 

§ 6. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten und dem Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
wenn es sich um Waren handelt, für die de: 
Bundesminister für Land-und Forstwirtschaft 
nach dem Außenhandelsgesetz 1968" BGBL 
N r. 314, in seiner jeweiligen Fassung, zur Ertei­
lung der Einfuhrbewimgung zus,tändig ist, auch 
im Einvernehmen. mit diesem Bundesmini,ster 
durch Verordnung ldie Anwendung eines Vor~ 
zugszollsatzes auf eine Ware auszusetz,en, 

a) wenn die jährliche Zuwachsrate der Ein­
fuhren dieser Ware in den freien Verkehr 

i) aus allen begünstigten Ländern 25 v. H. 
übersteigt oder 

ii) aus einem begünstigten Land 10 v. H. 
übersteigt, sof.ern Idieses Land die erste 
oder zweite LiefersteHe unter den be­
günstigten Ländern einnimmt, und 

b)wenn dadurch den inländi,schen Erzeugern 
gleichartiger oder unmittelbar konkurrie­
render Waren ein ernsthafter Schaden zu­
gefügt wird oder zugefügt zu weriden 
droht. 

(2) Die Aussetzung der Anwendung eines Vor­
zugszollsatzes erfolgt in den Fällen des Abs. 1 
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lit. a Z. i für die Einfuhren aus allen -begünstigten 
Ländern und in ,den Fällen des Abs. 1 lit. a Z. ;'i 
für die Einfuhren aus dem -betreffenden hegün­
stigten Land. 

(3) Die jährliche Zuwach~rate ,der Einfuhren 
sowie die Lieferstelle eines begünstigten Landes 
sind auf ,der Grundlage ,der Einfuhrwerte zu er­
mitteln. Einfuhren, denenzufolge di,e ermittelten 
Zuwachsraten die im Abs. 1 lit. a g.enannten 
Hundertsätze übersteigen, bleiben für die weitere 
Berechnung der Zuwach'srat,en auß'er Betracht. 

§ 7. Ob auf Grund der Einfuhrsteigerungen, 
die das im § 6 Abs. 1 lit. a festgelegte Ausmaß 
übersteigen, inländisch'en Erzeugern ,gleichartiger 
oder unmittelbar konkurrierender Waren ein 
ernsthafter Schaden zug.efügt wird oder zugefügt' 
zu werden droht, ist vom Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie zu ermitteln. 
Handelt es sich tim Waren, für die ,der Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft nach dem 
Außenhandelsgesetz 1968, BGB!. Nr. 314, in 
seiner jeweiligen Fassung, zur Erteilun:g der Ein­
fuhrbewilligung zuständig i'st, so hat ,der BUndes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie im 
Einvernehmen mit diesem Bundesminister vor­
zugehen. 

§ 8. (1) Das österreichische Statistisme Zentral­
amt hat im Rahmender statistischen Erfassung 
des War,env,erkehl's mit dem Auslande den Wert 
und die Menge der Einfuhren in den .freien Ver­
kehr zu ermitteln, für die Vorzugszölle zu er­
heben sind. Es hat überdies den Hundertsatz 
zu ermitteln, um den sich diese Einfuhren wert­
mäßig gegenüber den 'entsprechenden Vorjahres­
einfuhren unter Berücksichtigung des Abs. 2 und 
des § 6 Abs. 3 verändert haben (jährliche Zu­
wachsrate). Diese Ermittlungen haben sowohl 
nach, Ibegünstigten Länldern getrennt als aum für 
alle begünstigten Länder gemeins,am zu erfolgen. 

(2) Die Ermittlung der jährlichen Zuwachsrate 
der Einfuhren untel1b'leilbt so bnge, als die Ein­
fuhren einer Ware aus allen begünstigten Ländern 
den Wert von 500.000 S oder die Einfuhr einer 
Ware aus einem begünstigten Land den Wert 
von 250.000 S nicht übersteigt. 

§ 9. Der Bundesminister für Finanzen hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister ,für Aus­
wärtige Angelegenheiten und dem Bundesmini-

·ster . für Handel, Gewerbe und Indust6e, wenn 
es sich um Waren handelt, für die. der Bundes­
minister für Land" und Forstwirtschaft nach dem 
Außenhanddsgesetz 1968, BGB!. Nr. 314, in 
seiner jeweili.gen Fassung, für die Erteilung der 
Einfuhrbewilligung zuständig ist,' auch im Ein­
v'ernehmen mit diesem Bundesminister, ,die Ver­
ordnung über die Aussetzung der Anwendung 
eines VorzugszoUsatzes aufzuheben, wenn die 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 nicht mehr gege­
ben sind. 

§ 10. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. März 
1972 in Kraft und mit 31. Dezember 1981 außer 
Kraft. . 

(2) Mit der Vollziehung ,dieses Bundesges,etzes 
sind betraut: 

a) Der Bundesminister für Finanzen hinsicht­
lich des § 1, des § 2 Aibs. 1 his 3, des § 3 
Abs. 1, des § 4 Abs. 1, 2, 4 bis 6 und des 
§ 5, 

b) der Bundesministet: für Handel, Gewerbe 
und Industrie hinsichtlich des § 6 Abs. 3, 
des § 7, in ,dem dort bezeichneten Umfang 
auch im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft, 
sowie des § 8, 

c) der Bundesminister für Finanzen im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten, dem Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie und dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft hinsichtlich des § 3 
Abs. 2 und 3, 

d) der Bundesminister für Finanzen im Ein­
vernehmen mit ,dem Bundesminister für 
Auswärtige AngeIegenheiten und dem Bun­
,desminister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie hinsichtlich des § 2 Abs. 4 bis 6, des 
§ 6 Abs. 1 und 2 und des § 9, [n dem dort 
bezeichneten Umfang auch mit dem Bun­
desminister für Land- und Forstwirtschaft, 

e) der :gundesminister für Finanzen im Ein­
v'ernehmen mit dem ,Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Indust6e hinsicht­
lich des § 4 Abs. 3, in dem dort bezeich­
neten Umfang auch im Einvernehmen mit 
aem Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft. 
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4 160 der Beilagen 

Anlage A 
Liste jener Waren der Kapitell bis 24 des Zolltarifes, für die Vorzugszölle zu erheben 

sind, sowie die Höhe der Vorzugszollsätze 

Tarifnummer 

03.02 

03.03 

aus 03.03 

aus 04.07 

05.03 

05.07 

05.08 

05.13 

05.15 

08.01 

Watenbeuichnung 

Vorzugsl!:ollsatz 
in % des Wertes 
. bl!:w. in Schilling 

Fische, getrocknet, gesalzen, in Salzlake oder geräuchert: 
A - geräuchert .................................................... . 
aus 1 - Lachs, nicht luftdicht verschlossen ............................ . 

2 - Kippered Heringe (gesalzene und geräucherte Heringe, ohne jeden 
Zusatz) in luftdicht verschlosenen Behältnissen ................ . 

Schaltiere und Weichtiere einschließlich Muschdtiere (auch ohne Panzer 
oder Schale), frisch (lebend oder tot), gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen 
oder in Salzlake; Schaltiere mit ihrem Panzer, nur in Wasser gekocht ..... 

Garnelen, auch ohne Panzer, frisch (lebend oder tot), gekühlt, gefroren, 
gesalzen oder in Salzlake ........................................... . 

Sogenannte "Schwalbennester" ...................................... . 

Roßhaar und Roßhaarabfälle, auch auf Unte~lagen: 
B - gekrollt: 

1 - Krollhaare .................................................. . 
2 - Krollhaare auf Unterlagen ................................... . 

Vogelbälge und andere Vogelteile mit Federn oder Daunen, Federn und 
Teile von Federn (auch beschnitten), Daunen, roh oder bloß gereinigt, 
desinfiziert oder zur Haltbarmachung behandelt; Pulver und Abfälle 
von Federn oder Teilen von Federn: 

A - Bettfedern und Daunen: 
3 - sonstige .................................................... . 

Knochen und Hornkerne, roh,. entfettet, auch einfach bearbeitet (aber nicht 
zugeschnitten), mit Säure behandelt oder auch entleimt; Mehl und Abfälle 
dieser Waren: 
A - Knochenmehl ................................................. . 
Meerschwämme: 
A - im natürlichen Zustand, nicht bearbeitet, nicht gewaschen ........... . 
B-andere ................... , ............... : .................... . 
Rohstoffe und Roherzeugnisse tierischen Ursprungs, anderweitig weder 
genannt noch inbegriffen; tote Tiere der Kapitell oder 3, zum menschlichen 
Genuß nicht geeignet: 

für 100 kg 

S 150,-
5% 

S 60,-

S 1000,-

7% 
frei 

4% 
6% 

7% 

2% 

frei 
frei 

A - Blutmehl ...................................................... . 
Datteln, Bananen, Ananas, Mangofrüchte, Mangostanfrüchte, A vocato­
früchte, Guaven, Kokosnüsse, Paranüsse, Acajounüsse, frisch oder ge­
trocknet, auch ohne Schalen: 
A - Datteln ....................................................... . 
B - Bananen: 

1 - frisch .....•................................................. 
2 - getrocknet ................................................. . 

C - Ananas ........................... , ........................... . 
D - Paranüsse und Acajounüsse: 

1 - Paranüsse .................................................. . 
E - andere ........................................................ . 

6% 

frei 
frei 

S 25,-

frei 
frei 

08.02 Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet: 
D - Grapefruits ................................................... . 
E - andere ....................................................... . 

08.03 Feigen, frisch oder getrocknet: 
B - getrocknet .................................................... . 

aus B - in Kisten ...................................................... . 

S 20,­
S 5,-

S 5,-
5% 
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Tarifnummer Warenbezeichnung 

Vorzugszollsatz 
in % des Wertes 
bzw. in Schilling 

08.05 Schalenfrüchte (ausgenommen solche der Nummer 08.01), frisch oder ge­
trocknet, auch ohne Schalen, auch enthäutete Fruchtkerne:-
A - Mandeln ...................................................... . 

aus A - Mandeln, getrocknet: 
1 - mit Schale ............ ' ..................................... . 
2 - ohne Schale: 

b - andere .................................................. . 
C - Haselnüsse: 

1 - mit Schale ............ ; .................................... . 
2 - ohne Schale ....................................... ; ....... . 

D - Edelkastanien (Maronen) ....................................... . 
E - Pinienkerne ................................................... . 

08.10 Früchte, gefroren, ohne Zusatz von Zucker ......................... . 

08.13 Schalen von Zitrusfrüchten und von Melonen, frisch, gefroren, getrocknet, 
in Salzwasser oder in Wasser mit einem Zusatz von schwefliger Säure oder 

für 100 kg 

S 25,-

S 50,-

S 20,­
S 30,­
S 15,-

2% 

15% 

anderen Stoffen, die zur vorübergehenden Haltbarmachung dienen. . . . . . . frei 

09.01 Kaffee, auch geröstet oder koffeinfrei; Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen; 
Kaffee-Ersatz mit beliebigem Gehalt an Kaffee: 
A - nicht geröstet .................................................. frei 
B - geröstet ....................................................... 200/0 

09.02 Tee: , 
A - in Einzelpackungen, die 3 kg oder weniger enthalten *) ........... 5% 

09.03 Mate ............................................................. frei 

09.04 Pfeffer der Gattung Piper, Paprika der Gattung Capsicum und'Pimente der 
Gattung Pimenta: 
A - Pfeffer: 

1 - nicht zerkleinert.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 15%) 
2 - gemahlen oder sonst zerkleinert .............................. 26% 

B - Paprika: 
2 - gemahlen oder sonst zerkleinert .............................. 12% 

C - Neugewürze und andere Pimente: 
1 - nicht zerkleinert ...................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 
2 - gemahlen eider sonst zerkleinert .............................. 20% 

09.05 Vanille: 
A - nicht zerkleinert......... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. S 2100,-
B- gemahlen oder sonst zerkleinert ................................ ., S 2100,-

09.06 Zimt und Zimtblüten: 
A - nicht zerkleinert ......... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 
B - gemahlen oder sonst zerkleinert ................................. 23% 

09.07 Gewürznelken (Mutternelken, Knospen und Stengel): ' 
A - nicht zerkleinert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% 
B - gemahlen oder sonst zerkleinert ................................. 23% 

09.08 Muskatnüsse, Muskatblüten, Amomen und Kardamomen: 
A - nicht zerkleinert: 

1 - Kardamomen ............................................... 7% 
2 - Muskatnüsse, Muskatblüten und Amomen ..................... 11 % 

B - gemahlen oder sonst zerkleinert: 
1 - Kardamomen ............................................... 90/0 
2 - Muskatnüsse, Muskatblüten und Amomen ..................... 18% 

*) Die im Zolltarif vorgesehene Anmerkung zur Nummer 09.02 ist nicht anzuwenden. 

2 
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Tarifnummer Warenbezeichnung 

Vorzugszollsatz 
in % des Wertes 
bzw. in Schilling 

für 100 kg 

09.09 Anis, Sternanis, Fenchel, Koriander, Kümmel, Feldkümmel und Wacholder­
beeren: 

09.10 

aus 11.04 

12.01 

12.04 

14.02 

14.03 

14.05 

15.04 

A - Sternanis (Badian): 
1 • nicht zerkleinert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17% 
2 - gemahlen oder sonst zerkleinert .............................. 22% 

B - andere: 
1 - nicht zerkleinert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% 
2 - gemahlen oder sonst zerkleinert .............................. 7% 

Thymian, Lorbeerblätter, Safran und andere Gewürze: 
A - Thymian, Lorbeerblätter: 

1 - nicht zerkleinert ............................................ . 
2 - gemahlen oder sonst zerkleinert ............................. . 

B - Safran: 
1 - nicht zerkleinert ............................................ . 
2 - gemahlen oder sonst zerkleinert ............................. . 

C - Ingwer: 
1 - nicht zerkleinert ............................................ . 
2 - gemahlen oder sonst zerkleinert ............................. . 

D - andere: 
1 - Currypulver ................................................ . 
2 - sonstige .................................................... . 

Mehl aus Früchten des Kapitels 8: 
A - Schalen von Zitrusfrüchten, gemahlen ........................... . 
B - Bananenmehl .................................................. . 

Ölsaaten und ölhaltige Früchte, auch geschrotet: , 
C - Mohnsamen, auch reife Mohnköpfe ................ : ............. . 

Zuckerrüben, auch in Schnitzeln, frisch, getrocknet oder gemahlen; Zucker-
rohr: . 
B - Zuckerrohr .................................................... . 

Pflanzliche Stoffe, die hauptsächlich für Polsterungen verwendet werden 
(Kapok, Pflanzenhaar, Seegras und dergleichen), auch auf Unterlagen: 
A - Kapok: 

1 - auf Unterlagen· ............................................. . 
B - Crin vegetal d' Mrique (Afrik): 

1 - auf Unterlagen ............................................. . 
C - andere: 

1 - auf Unterlagen ............................................. . 

Pflanzliche Stoffe, die hauptsächlich zur Herstellung von Besen, Bürsten 
und Pinseln verwendet werden (Mexikanische Fiber, Mohrenhirsestroh, 
Piassava, Reiswurzeln und dergleichen), auch gebündelt oder zu Strängen 
gedreht: 
A • Mexikanische Fiber: 

1 - gekrollt oder zu Strängen gedreht ........................... . 
2 - auf Unterlagen ............................................. . 

Rohstoffe und Roherzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, anderweitig weder 
genannt noch inbegriffen: 
A - Alfa und Esparto: 

1 - auf Unterlagen ............................................. . 
B - andere: 

1 - auf Unterlagen ............................................. . 

Fette und Öle, von Fischen und Meeressäugetieren, auch raffiniert: 
A - Lebertran: 

2 - in Behältnissen unter 1 Liter Inhalt .......................... . 

10% 
15% 

12% 
18% 

15% 
26% 

12% 
S 2250·-

S 10,-
5% 

S 40,-

frei 

6% 

6% 

6% 

4% 
6% 

5% 
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160 der Beilagen 7 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

Vorzugszollsatz 
in % des Wertes 
bzw. in Schilling 

15.06 Andere tierische Fette und Öle (Klauenöl, Knochenfett, AbfaHfett und 
dergleichen) : 

für 100 kg 

A • Knochenfett ................................................... frei 

15.09 Degras............................................................ 40/0 

15.11 Glycerin, einschließlich Glycerinwasser und Glycerinlauge: 
A - Glycerin, roh, auch Glycerinwasser ,und Glycerinlauge. . . ....... ..... frei 
B - Glycerin, gereinigt .............................. '. . . . . . . . . . . . . . . 80/0 

15.15 Bienenwachs und anderes Insektenwachs, auch gefärbt: 
B - anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '30/0 

16.02 Andere Zubereitungen und Konserven aus Fleisch, Innereien oder anderem 
SchlachtanfaH: 
A - von Schafen und Ziegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 

16.04 Fischzubereitungen und Fischkonserven, einschließlich Kaviar und Kaviar-
ersatz: 
A - Kaviar und Kaviarersatz: 

1 - Kaviar ...................................................... 230/0 
2 - Kaviarersatz ........................................... ,..... S 750,-

16.05 Schaltiere und Weichtiere (einschließlich Muscheltiere), zubereitet oder 
haltbar gemacht ................................................... 150/0 

18.01 Kakaobohnen, auch Bruch, roh oder geröstet: 
A - roh, in der Schale ............................................. . 
B - anders ............................. '" ....................... " 

18.02 Kakaoschalen, Kakaohäutchen und sonstiger Kakaoabfall ............. . 

18.03 Kakaomasse (Kakaopaste), auch in Blöcken, auch entfettet ............ . 

18.04 Kakaobutter (Kakaofett und Kakaoöl) ............................... . 

frei 
5% 

S 60,-

15% 

5% 

18.05 Kakaopulver, nicht gezuckert ................................. :..... 14% 

20.01 Gemüse und Früchte, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar ge-
macht, auch mit Zusatz von Salz, Gewürzen, Senf oder Zucker: 
A - Trüffeln........................................................ 110/0 
C - andere: 
aus 2 - anders: 

a - Kapern ................................................. . 
c - Früchte der Nummer 08.01, ohne Zuckerzusatz ............ . 

20.02 Gemüse, ohne Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht: 
A - in luftdicht verschlossenen Behältnissen von 15 kg Rohgewicht oder 

weniger: 

S 80·­
S 40·-

1 - Trüffeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100/0 
2 - Oliven ..................................................... S 105,-
3 - Kapern.... . .. ...... ..... ... .... . .......... . .... ... ... ..... . S 80,-

aus 5 - andere: 
a - Spargel, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110/0 
b - Artischocken sowie G.emüsemischungen, die Karotten, Erbsen 

und grüne Bohnen enthalten .............................. S 180,-
20.06 Früchte, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz 

von Zucker oder Alkohol: 
A - Obstpulpe und Obstmark: 
aus 1 - in luftdicht verschlossenen Behältnissen im Rohgewicht von 15 kg 

oder weniger: 
aus Früchten der Nummer 08.01 ohne Zuckerzusatz ... . . . . . . . . . 11 % 

aus B - sonstige: 
1 - Kastaniencreme, in luftdicht verschlossenen Behältnissen......... 12% 
2 - Grapefruitkonserven, in luftdicht verschlossenen Behältnissen... . . 12% 
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8 160 der Beilagen 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

Vorzugsrollsatz 
in % des Wertes 
bzw. in Schilling 

(aus 20.06 B) 5 - Konserven aus Früchten der Nummer 08.01, in luftdicht verschlos­
senen Behältnissen: 
a - Ananas und Guavas ...................................... . 
b - andere, ohne Zuckerzusatz 

20.07 Fruchtsäfte und Gemüsesäfte, auch mit Zuckerzusatz, jedoch weder gegoren 
noch mit einem Zusatz von Alkohol: 

21.02 

aus 21.03 

21.04 

aus 21.05 

21.06 

aus 23.07 

A - Dicksäfte : 
aus 3 - von Früchten der Nummern 08.01 und 08.02 D und E: 

a - in Behältnissen mit einem Raununhalt von 20 Liter oder mehr: 
1 - al;ls Fruchten der Nummer 08.01 ................ , ...... . 

b - in anderen Behältnissen ................................... . 
B - andere: 

3 - von Früchten der Nummern 08.01 und 08.02 D und E: 
aus a - ohne Zuckerzusatz : 

1 - Rohsäfte aus Fruchten der Nummer 08.01, in Behältnissen mit 
einem Rauminhalt unter 20 Liter ...................... . 

Extrakte und Essenzen, aus Kaffee, Tee oder Mate; Zubereitungen auf der 
Grundlage solcher Extrakte oder Essenzen: 
B - Extrakte und Essenzen, aus Tee und Zubereitungen auf der Grundlage 

solcher Extrakte oder Essenzen, flüssig oder fest ................. . 
C - Extrakte und Essenzen, aus Mate und Zubereitungen auf der Grundlage 

solcher Extrakte oder Essenzen, flüssig oder fest ................. . 

Senfmehl ......................................................... . 

Gewürzsaucen, zusammengesetzte Würzmittel ........................ . 

Zubereitungen zur Herstellung von Suppen oder Brühen; fertige Suppen 
und Brühen; zusammengesetzte homogenisierte Nahrungsmittelzubereitun­
gen; ausgenommen genußfertige homogenisierte Zubereitungen, die 
Fleisch, Innereien oder anderen Schlachtanfall enthalten, mit einem Trocken-
rückstand von mehr als 10% ........................... ~ .......... . 

Natürliche Hefen (aktiv oder nicht); zubereitete künstliche Backtreibmittel: 
B - zubereitete künstliche Backtreibmittel ........ , ................... . 

Fisch-Solubles ................................................... . 

für 100 kg 

12% 
4% 

+ S 140·­
für 100 kg 

S 60·­
S 180·-

S 90·-

12% 

6% 

4% 

19% 
mindestens 
S 350·­

für 100 kg 

19% 
mindestens 
S 400·­

für 100 kg 

S 510·-

5% 
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160 der Beilagen 9 

Anlage B 
Liste jener Waren, für die keine Vorzugszölle zu erheben sind 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

aus 29.04 D Mannit und Sorbit 

35.01 Kasein, Kaseinate und andere Kaseinderivate; Kaseinleime 

·35.02 B Albumine, Albuminate und andere Albuminderivate, andere 

35.05 Dextrine und Dextrinleime; lösliche oder geröstete Stärke; Klebstoffe (Leime) 
aus Stärke 

aus 38.12 Zubereitete Zurichtemittel, zubereitete Appreturmittel und zubereitete Beizmittel, 
für die Textil-, Papier- und- Lederindustrieoder für ähnliche Industrien, Stärke oder 
Stärkederivate enthaltend· 

38.19 C 1 Bindemittel für Gießereikerne auf der Grundlage von Stärke und Dextrin 

aus 38.19 L Andere chemische Erzeugnisse, Nebenerzeugnisse und Zubereitungen der che­
mischen Industrie und. verwandter Industrien (einschließlich Mischungen natür­
licher Stoffe), anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit einem Gehalt von 
Zucker, Stärke oder Milch von insgesamt 30 v. H. oder mehr 

39.06 C 2 b Wasserlösliche Stärkeäther und Stärkeester 

55.05 

55.06 

55.07 

55.08 

55.09 

aus 58.01 

58.02 B 1 

aus 58.03 

58.04 A 

aus 58.05 

aus 58.06 

aus 58.07 

aus 58.0.8 

aus 58.09 

aus 58.10 

aus 59.05 

au.s 59.06 

Baumwollgarne, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf 

Baumwollgarne, in Aufmachungen für den Kleinverkauf 

Drehergewebe (Gaze) aus Baumwolle 

Schlingengewebe aus Baumwolle, nach Art der Frottiergewebe 

Andere Gewebe aus Baumwolle 

Geknüpfte Teppiche, aus Baumwolle, auch konfektioniert 

Andere Teppiche, auch konfektioniert; sogenannte Kelim, Schumak, Karamanie 
und ähnliche Gewebe, auch konfektioniert; alle diese aus Baumwolle 

Tapisserien, handgewebt (wie z. B. Gobelins, flandrische Gobelins, Aubusson, 
Beauvais und dergleichen) und Tapisserien als Nadelarbeit (wie z. B. Petit-Point-, 
Kreuzstich- und ähnliche Arbeiten), aus Baumwolle, auch konfektioniert 

Samte, Plüsche, Schlingengewebe und Chenillegewebe, aus Baumwolle, ausgenom­
men Waren der Nrn. 55.08 und 58.05 

Gewebte Bänder und schußlose Bänder aus parallel gelegten und geklebten Garnen 
oder Spinnstoffen, aus Baumwolle, ausgenommen Waren der Nr. 58.06 

Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren, aus Baumwolle, gewebt, nicht bestickt, 
als Meterware, in Bändern oder zugeschnitten 

Chenillegarne; Gimpen (ausgenommen umsponnene Garne der Nr. 52.01 und 
umsponnene Garne aus Roßhaar); Geflechte als Meterware; andere Posamentier­
waren und ähnliche Zierwaren, als Meterware; Quasten, sogenannte Olh;en, Nüsse, 
Pompons und dergleichen; alle diese aus Baumwolle 

Tülle und Netzstoffe (Filets), aus Baumwolle, ungemustert 

Tülle, Bobinettülle und Netzstoffe (Filets), gemustert; Spitzen und Spitzenstoffe 
(maschinen- oder handgefertigt), als Meterware, in Streifen oder als Motive; alle 
diese aus Baumwolle 

Stickereien, aus Baumwolle, als Meterware, in Streifen oder als Motive 

Netze aus Waren der Nr. 59.04, als Meterware oder abgepaßt; abgepaßte Fischer­
netze aus Garnen, Bindfäden oder Seilen; alle diese aus Baumwolle 

Andere Waren aus Garnen, Bindfäden, Seilen oder Tauen, aus Baumwolle, ausge-
nommen Gewebe und Waren aus Geweben . 
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1 0 160 der Beilagen 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

aus 59.07 Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen Stoffen bestrichen, für Bucheinbände, 
Futterale, Kartonagearbeiten oder ähnliche Zwecke (Buchbinderzeugstoffe und 
dergleichen) ; Paus leinwand ; präparierte Malleinwand ; Bougran und ähnliche 
Gewebe, für die Hutmacherei; alle diese aus Baumwolle 

aus 59.08 Gewebe, aus Baumwolle, mit Zellulosederivaten oder anderen Kunststoffen imprä­
gniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet 

aus 59.09 B, C Andere Gewebe, aus Baumwolle, geölt oder mit einem Überzug auf der Grundlage 
von Öl 

aus 59.12 Andere Gewebe, imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet; bemalte 
Gewebe für Theaterdekorationen, Atelierhintergründe und dergleichen; alle diese 
aus Baumwolle 

aus 59.13 Elastische Gewebe (ausgenommen Gewirke) aus Baumwolle, in Verbindung mit 
Kautschukfäden 

aus 59.15 Pumpenschläuche und ähnliche Schläuche, aus Baumwolle, auch mit Armaturen 
oder anderen Zubehörteilen, aus anderen Stoffen 

aus 59.17 D Andere Gewebe aus Baumwolle und Baumwollwaren, für technische Zwecke 

60.01 B 5 Andere Gewirke, als Meterware, aus Baumwolle, nicht gummielastisch, nicht 
kautschutiert 

60.02 D Handschuhwaren aus Gewirken, aus Baumwolle, nicht gummielastisch, nicht 
kautschutiert 

60.03 D Strümpfe, Unterziehstrümpfe, Socken, Strumpfschoner und ähnliche Waren, aus 
Gewirken, aus Baumwolle, nicht gummielastisch, nicht kautschutiert 

60.04 D Unterkleidung aus Gewirken, aus Baumwolle, nicht gummielastisch, nicht kautschu­
tiert 

60.05 B 3 Andere Oberkleidung, anderes Bekleidungszubehör und andere Waren, aus Ge­
wirken, aus Baumwolle, nicht gummielastisch, nicht kautschutiert 

aus 60.06 Gummielastische oder kautschutierte Gewirke, als Meterware sowie Waren daraus 
(einschließlich Knieschützer und Gummistrümpfe); alle diese aus Baumwolle 

61.01 D Oberkleidung aus Baumwolle, für Männer und Knaben 

61.02 D Oberkleidung aus Baumwolle, für Frauen, Mädchen und Kleinkinder 

61.03 C Unterkleidung (einschließlich Leibwäsche) aus Baumwolle, für Männer und Knaben, 
auch Kragen, Vorhemden und Manschetten 

61.04 B Unterkleidung (einschließlich Leibwäsche) aus Baumwolle, für Frauen, Mädchen 
und Kleinkinder 

aus 61.05 Taschentücher und Ziertaschentücher, aus Baumwolle 

aus 61.06 B Schals, Halstücher, Kopf tücher, Kragenschoner, Mantillen, Schleier und der­
gleichen; alle diese aus Baumwolle 

aus 61.08 Kragen, Halskrausen, Einsätze, Jabots, Stulpen, Manschetten, Passen und ähnliche 
Putzwaren, aus Baumwolle, für Ober- und Unterkleidung, für Frauen und Mädchen 

aus 61.09 Korsette, Mieder, Büstenhalter, Strumpfbandgürtel, Strumpfhalter, Strumpf­
bänder, Hosenträger, Sockenhalter und ähnliche Waren, aus Gewirken oder anderen 
Spinnstoffwaren, auch gummielastisch; alle diese aus Baumwolle 

aus 61.10 Handschuhwaren, Strümpfe und Socken, aus Baumwolle, nicht aus Gewirken 

aus 61.11 Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör, wie Schweißblätter, Schulter­
polster und andere Polsterungen für Schneiderarbeiten, Gürtel,· Gehänge, Muffe, 
Schutzärmel, aus Baumwolle 

aus 62.01 B Decken aus Baumwolle 

aus 62.02 Bett-, Tisch- und Küchenwäsche, Wäsche für die Körperpflege; Vorhänge, Gar­
dinen und andere Waren für Innenausstattung; alle diese aus Baumwolle 
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Tarifnummer 

aus 62.03 

aus 62.05 

aus 65.04 

aus 65.05 

78.01 A 

160 ,der Beilagen 11 

Warenbezeichnung 

Säcke und Beutel, aus Baumwolle, für Verpackungszwecke 

Andere konfektionierte (fertiggestellte) Spinnstoffwaren, einschließlich Schnitt­
muster für Kleidungsstücke; alle diese aus Baumwolle 

Hüte und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch Verbindung gefloch­
tener, gewebter oder anderer Streifen aus Stoffen aller Art hergestellt, auch aus­
gerüstet; alle diese überwiegend aus Baumwolle 

Hüte und andere Kopfbedeckungen (einschließlich Haarnetze), gewirkt, gestrickt 
oder aus Stücken (ausgenommen Streifen) v()n Geweben, Gewirken, Spitzen, 
Spitzenstoffen oder anderen Spinnstoffwaren hergestellt, auch ausgerüstet; alle 
diese überwiegend aus Baumwolle 

Blei, roh 
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12 160 der Beilagen 

Anlage C 

Begünstigte Länder 
(Staaten, Gebiete und Gebietsteile) 

Königreich Afghanistan 
Arabische Republik Kgypten 
Algerische Demokratische Volksrepublik 
Republik Kquatorialguinea 
Argt:ntinische Repulblik 
Kaiserreich Kthiopien 

Bahrein 
Barbados 
Birmanische Union 
Republik Bolivien 
Republik Botswana 
Vereinigte Staaten von Brasilien 
Volksrepublik Bulgarien 
Republik Burundi 

Ceylon 
Republik Chile 
Republik Costa Rica 
Republik Cypern 

&epublik Dahomey 
Dominikanische Republik 

Republik Ecuador 
Republik Eltenbeinküste 
Republik EI Salvador 

Fidschi 
Föderation arabischer iEmirate 

Republik Gabon 
Gambia 
Republik Ghana 
Königreich Griechenland 
Republik Guat,emala 
Republik Guinea 
Republik Guyana 

Republik Haiti 
Republik Honduras 

Republik Indien 
Republik Indonesien 
Republik Irak 
Kaiserreich Iran 
Staat Israel 

Jamaika 
Arabische Republik Jemen 
Haschemitisches Königreich Jordanien 
Sozialistische Föderative R,epublik Jugoslawien 

Bundesrepublik Kamerun 
Republik Kenia 
Republik Khmer 
Republik Kolumbien 
Volksrepublik Kongo 
Republik Korea 
RepuMik Kuba 
Staat Kuwait 

Königreich Laos 
Königreich Lesotho 
Libanesische Republik 
Republrk Liberia 
Arabische Republik Libyen 

Republik Madagaskar 
Republik Malawi 
Malaysia 
Republik Maldiven 
Republik Mali 
Malta 
Königreich Marokko 
Islamische Republik Mauretanien 
Mauritius , 
Vereinigte MexiJkanische Staaten 

Nauru 
Königreich Nepal 
Republik Nicaragua 
Repulblik Niger 
Bundesrepublik Nigeria 

Republik Obervolta 
Oman 

Islamische Republik Pakistan 
Republik Panama 
Republik Paraguay 
Republik Peru 
Republik der Philippinen 
Portugiesische Republik 

Qatar 

Ras al Khaimah 
Rumänische Sozial~stische Volksrepublik 
Republik R wanda 

Republik Sambia 
Königreich Saudi-Arabien 
Republik Senegal 
Sierra Leone 
Republik Singapur 
Somalische Republik 
Spanischer Staat 
Demokratische Republik Sudan 
Volksrepublik Südjemen 
Königreich Swaziland 
Arabische Republik Syrien 

Taiwan 
Vereinigte Republik Tansania 
Königreich Thailand 
Republik Togo 
Tonga 
Trinidad und Tobago 
Republik Tschad 
Republik Tunesien 
Türkische Republik 
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160 der Beilagen 13 

Republik Uganda 
Republik Uruguay 

Republik Venezuela 
Republik Vietnam 

Unabhängiger Staat Westsamoa 

Republik Zaire 
Zentralafdkanische Republik 

Abhän'gige Ge'bietedes Commonwealth Austra­
lien: 

Papua-Neu-Guinea 

Abhängige Gebiete von Neuseeland: 

Cook-Inseln 
Niue 
Tokelau-Inseln 

Abhängige Gebiete. des Königreiches der Ni,eder­
lande: 

Niederländische Antillen 
Surinam 

Abhängige Gebiete der Portugiesischen Republik: 

Angola (und Cabinda) 
Kapverdischer Archipel 
Mo<;ambique 
Portugiesisch Guinea 
Sao Tome und Principe 
Macao 
Timor 

Abhäng~ge Gebiete des Spanischen Staates: 

Ceuta 
Melilla 
Ifni~Gebiet 

Spanische Sahara (Rio de Oro, Sekia -eI Hamra 
und andere) 

Abhängige Gebiete des Vereinigt,en Königreiches 
von Großbritannien und Nordirland: 

Bahamas 
Bermuda 
Briti'sch Honduras 
Britische Territorien im Indischen Ozean 
Britische Salomon-Insdn 
Britische Jungferninseln 
Ca.yman -,In~eIn 
Falkland-Insdn (Malvinas) und Nebengelbiete 
Gibraltar 
Gilbert- und Ellice-Inseln 
Hongkong 
Montserrat 
Neue Hebriden 
Pitcairn 
St. Helena und Nebengebiete 
Seychellen 
Turks- und Caicos-Inseln 
Antigua 
Brunei 
Dominica 
Grenada 
St. Kitts-N evis-Anguilla 
St. Lucia 
St. Vincent 

Abhängige Gebiete der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika: 

Amerikanisch Samoa und Swains-Insd 
Guam 
Johnston- und Sand-Inseln 
Midway-Inseln 
Treuhandschaftsgebiet der Pazifischen Inseln 
Jungferninseln der Vereinigtim Staaten 
Wake-Inseln 

3 
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160 der Beilagen 

Anlage D 
Allgemeine Ursprungsregeln 

Regel 1 - Ursprungserzeugnisse 

Für die Anwendung dieses Bundesg,esetzes gel­
ten als Ursprungserzeugnrsse eines begünstigten 
Landes im Sinne von § 4: 

a) Erzeugnisse, die vollständig in .diesem Land 
erzeugt worden ,sind; 

b) Erzeugnisse, die in diesem Land unter Ver­
wendung auch anderer als der unter lit. a 
genannten Erz-eugnisse her'gestellt worden 
sind, wenn ,diese Erzeugnrsse im Sinne der 
Regel 4 in aU'sreich,endem Maße be- oder 
verarbeitet worden sind. 

Regel 2 - Auslegungsbestimmungen 

(1) Im Sinne der Regel 1 umfaßtder Begriff 
"in einem begünsti<gten Land" auch die Hoheits­
gewässer dieses Lande's sowie ,den darunter be­
findlichen Meeresgrund. Die auf hoher See be­
findlichen Schiffe, einschließlich der Fabrikschiffe, 
auf denen ihre Fischfänge be- oder verar!beitet 
werden, gelten als Teil des Hoheitsgebietes des 
begünstigten Landes, dem si,e angehören. 

(2) Bei der Feststellung, ob eine Ware ,ein Ur­
sprungs erzeugnis 'eines begünstigten Landes ist, 
wird nicht geprüft, ob Energiestoffe, Einrich­
tungen, Maschinen und Werkzetr'ge, die zur Her­
stellung dieser Ware verwendet werden, ihren 
Ursprung in 'dritten Ländern haben. 

Regel 3 - Vollständig in einem begünstigten 
Land erzeugte Waren 

Im Sinne der Regel 1 lit. a gelten als in einem 
begünstigten Land" vollständig erzeugt": 

a) Mineralische Erzeugnisse, :die in diesem 
Land aus dem Boden oder aus dem Meeres­
grund gewonnen worden sind; 

b) pflanzliche Erzeugnisse, die dort geerntet 
worden sind; 

c) lebende Tiere, ,die dort geboren oder aus­
. geschlüpft sind und dort aufgezogen wor­

den sind; 

d) Erzeugni'sse, ·die von dort gehaltenen leben­
den Tieren gewonnen worden sind; 

e) Ja,~dbeute und Fischfän<ge, die dort erzielt 
worden sind; 

f) Erzeugnisse der Seefischerei und andere aus 
der See von Schiffen dies·es Landes gewon­
nene Erzeugnisse; 

g) Waren, ·die an Bord von Fabrikschiff,en 
di'eses Landes ausschließlich aus den unter 
lit. f 'genannten Erzeugnissen hergestellt 
worden sind; 

h) Altwaren, wenn sie in diesem Land ge­
sammelt worden sind und nur zur Ge-

wmnung von Rohstoffen verwendet wer­
den können; 

i) Abfälle, die bei einer dort ausgeübten Pro­
duktionstätigkeit anfalLen; 

j) Waren, ldie dort ausschließlich· aus den un­
ter lit. a !bis i genannten Erzeugn·issen her­
gestellt wor·den 5inid. 

Regel 4 - Ausreichende Be- oder Verarbeitungen 

(1) Für die Anwendung der Regel 1 lit. b 
gelten aLs ausreichend: 

a) Die Be- oder Verarbeitungen, ,die zur Folge 
haben, daß die hergestellten Waren unter 
eine andere als die für jedes verwendete 
Erzeugnis, das kein Ursprungs,erzeugnis ist, 
zutreffende Tarifnummer einzuordnen sind; 
davon ausgenommen sind jedoch die inder 
Anlage E, Liste A, angeführten Be- oder 
Verarbeitungen, auf welche die Sondervor­
schriften dieser Liste Anwendung finden; 

b ) die in der Anlag,e E, Liste B, angeführten 
Be- oder Verarbeitungen. 

(2) Als Tarifnummern gelten die Tarif­
nummern ,des Brüsseler Zolltarifschemas zur Ein­
reihung der Waren ,in die Zolltarife. 

Regel 5 - Ermittlung des Wertzuwachses 

(1) Wenn die in .der Regel 4 genannten Listen A 
und ,ß der Anlage E vorsehen, daß die in einem 
begünstigten Land hergestellt'en Waren nur dann 
als Ursprungs erzeugnisse dieses, Landes angesehen 
wer·den, wenn ,der Wert der zu ihrer Herstellung 
verwendeten Erzeugnisse, die keine. U rsprungs­
erzeugnisse sin,d, 'einen bestimmten Hundertsatz 
des Wertes der hergestellten Waren nicht über­
steigt, so sind der Berechnung dieses Hundert­
satzes folgende Werte zugrunde zu legen: 

a) Für Erz,eugnisse, deren Einfuhr nachgewie­
sen werden kann: 
Der Zoll wert zum Zeitpunkt der Einfuhr; 
für Erzeugnisse unbestimmbaren Ur­
sprungs: 
Der erste nachweisbar für diese Erzeugnisse 
im Gebiet des Landes <gezahlte Preis, in 
dem die Herstellung erfolgt; 

b) der Preis der hergestellten Ware "ab Werk" 
abzüglich der bei der Ausfuhr erstatteten 
oder zu erstattenden inneren Abgaben. 

(2) Als Preis "ab Werk" gilt ·der Preis, der dem 
Hersteller 'gezahlt wird, in dessen Unternehmen 
die ausreichende Be- oder V'erarbeitung durch­
geführt worden ist. Wenn die Be- oder Verarbei­
tung nacheinander in zwei oder mehreren Unter­
nehmen vorgenommen wird, so ist der dem 

160 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)14 von 88

www.parlament.gv.at



160 der Beilagen 15 

letzten Hersteller gezahlte Preils zugrunde zu 
legen. 

(3) Der Preis der Ware kann 'so berichtigt 
werden, daß er dem "ab Werk" ermittelten Be­
trag entspricht, der bei einem Kaufgeschäft unter 
den Bedingungen des fr·ejen Wettbewerbes 
zwischen einem Käufer und einem Verkäufer, 
die voneinander unabhängig sind, erzielbar ist. 
Dieser Betrag gilt auch dann als Preis "ab Werk", 
wenn die Waren nicht Gegenstand eines Kauf­
geschäftes sind. 

Regel 6 - Behandlung von Umschließungen 

(1) Umschließungen und die in ihnen enthal­
tenen Waren werden für Zwecke der Ursprungs­
ermittlung als ein Ganz·es angesehen. Dies gilt 
insbesondere für diejenigen Umschließungen, die 
ausschließlich für den Transport oder die Lage­
rung der Waren erfor·derLich sind. 

(2) Abs. 1 ist nicht auf Umschließungen anzu­
wenden, 

a) die in zolltarifarischer Hinsicht getrennt 
von den in ihnen verpackt'en Waren einzu­
reihen sind; 

bY die für die in ihnen verpackten Waren 
nicht üblich sind und die unabhängig von 
ihrer Verwendung als Umschließung einen 
dauernden selbständigen Gebrauchswert 
. haben; 

c) mit ·denen die Waren üblicherweise im 
Klein- oder Einzelverkauf abgesetzt werden. 

Regel 7 - Maßgebende Einheit für die Ur~ 
sprungs bestimmung 

(1) Jeder in einer Sendung enthaltene Gegen­
stand wird für Zwecke der Ursprungsbestimmung 
gesondert behandelt. 

(2) Im Sinne des Abs. 1 
a) gilt jede Gruppe, jeder Satz oder jede Zu­

sammenfügung oder Zusammenstellung von 
.Gegenständen, die nach den zolltarifarischen 
Bestimmun~en unter eine einzige Nummer 
fallen, auch für die Ursprungsbestimmung 
a'ls ein Gegenstand; 

b) werden Werkzeuge, Teile und Zubehör, die 
zusammen mit einem Gegenstand einge­
führt werden und deren Preis in dem des 
Gegenstandes enthalten [st oder nicht ge­
sondert in Rechnung gestellt wird~ mit dem 
!betreffenden Gegenstand! zusammen als eine 
Einheit behandelt, sofern sie zur üblichen 
Ausstattung Ibeim Verkaulf lderaI'tiger Ge­
genstände gelhören; 

c) werden Waren in den nicht durch lit. a und 
·b erfaßten Fällen dann als ein einziger 

(3) Auf Antrag des Verfügungsberechtigten 
oder ,des Warenempfängers wird jeder zerlegte 
oder nicht zusammengefügte. oder nicht zu­
sammengebaute Gegenstand, der in verschiedenen 
Sendungen eingeführt wird, dann als Einheit be­
handelt, wenn aus Gründen .des Transportes oder 
der Erzeugung di'e Einfuhr in einer einzigen 
Sendung nicht möglich ist. 

Regel 8 - Unmittelbare Beförderung 

(1) Im Sinne von § 4 dieses Bundesgesetzes 
gelten als unmittelbar aus dem begünstigten Aus­
fuhrland in das österreichische Zollgebiet beför­
dert: 

a) Waren, die befördert werden, ohne dabei 
das Gebiet eines anderen Landes zu berüh-
ren; 

b) W aren, die über das Gebiet eines oder 
mehrerer anderer Länder befördert werden, 
auch wenn eine Umbdung oder vorüber­
gehende Einlag.erung in diesen Ländern er­
folgt, sofern diJe Waren unter der Aufsicht 
der Zollbehörden d,ieser Länder bleiben. 
dort nicht in den Handel oder freien Ver­
kehr gelangt sind und ·dort gegebenenfalls 
keine andere Behandlung als Ent- und Be­
laden, Aufteilen größerer Sendung.en in 
Teilmengen oder eine Behandlung zur Ge­
währleistung der lErhalltung .ihres Zustan­
des eflfahren halben . 

(2) Der Nachweis, ,daß die im Abs. 1 lit. b 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind:, wiNl 
durch di:e Beibringung einer der folgenden Unter­
lagen bei der zollamtlichen Abfertigung erbracht: 

a) Ein beweiskräftiges, in dem begünstigten 
Ausfuhrland ausgestelltes durchgehendes 
Frachtpapier, mit dem die Beförderung 
über das Durchfuhrland oder die Durch­
fuhrländer erfolgt ist; 

b) eine von den Zollbehörden des Durchfuhr­
landes oder der Durchfuhrländer erteilte 
Bescheinigung mit folgenden Angab'en: 

Genaue Warenbeschreibung, 
Zeitpunkt des Ent- und Verbdensder 
Waren, gegebenenfalls unter Angabe .der 
benutzten Schiffe oder anderen Trans-
portmittel, 
die Bescheinigung über die Vorausset­
zungen, unter denen der Aufenthalt der 
Waren stattgefunden hat; 

c) falls die unter 1it. a oder b genannten 
Nachweise nicht vorliegen, jegliche anderen be­
weiskräftigen Unterlagen; 

Regel 9 - Sonderbestimmungen für Waren von 
Ausstellungen 

Gegenstand behandelt, wenn sie auch nach (1) Waren, die aus einem begünstigten Land 
den zolltarifarischen Bestimmungen so be-I zu einer Ausstellung in ein ander;es Land versandt 
handelt werden. . und nach der Ausstellung in das österreichische 
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Zollg.ebiet verbracht werden, sind bei der Einfuhr 
zu Vorzugszöllen abzufertigen, sofern sie die in 
di'eser Anlage vorgesehenen Voraussetzungen er­
füllen, um ails Ursprun,gserzeugnisse des begün­
stigten Ausifuhrlancles anerkannt zU' werden, unJd 
sofern bei ,der zollamtlichen Abfertigung der Be­
weis erbracht wird, 

a) daß ein Ausführe~ diese Waren aus dem 
Gebiet des begünstigten Ausfuhrlandes in 
das ausstellende Land gesandt und dort aus-
gestellt hat; . 

b) ·daß dieser Ausführer die Waren einem 
Empfänger in österreich verkauft oder 
überlassen hat; 

c) ·daßdie Waren während der Ausstellung 
oder unmittelbar ·danach i~ dem Zustand 
nach österreich versandt worden sind, in 
dem sie zur Ausstellung gesandt wurden; 

d) daß die Waren von dem Zeitpunkt an, an 
-dem sie zur Ausstellung g-esandt wurden, 
nicht zu an,clteren Zwecken als zur Vorfüh­
rung auf dieser Ausstellung verwendet wor­
den sind. 

(2) Bei der zollamtlich-en Abfertigung ist ein 
Ursprungsnachweis gemäß Anlage F vorzulegen. 
Bezeichnung und Anschrift ,der Ausstellung 
müssen darin angegeben sein. Im Bedarfsfall kann 
von -dem Land, in dem die Ausstellung stattge­
funden hat, ein zusätzlicher schr~ftlicher Nachweis 
über die Beschaffenheit ,der Waren und die Vor­
aussetzung,en verlangt werden, unter denen sie 
ausgestellt woriden sinld. 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten -für 
alle Ausstellungen, Messen und ähnliche öffent­
liche Veranstaltung,en kommerziellen, industriel­
len, landwirtschaftlichen und handwerklichen 
Charakters, bei denen die Waren unter Zoll­
überwachung bleiben; ausgenommen sind 'solche 
Ausstellungen, die zu privaten Zwecken für den 
Verkauf ausländischer Waren in Läden oder Ge­
schäiftslokaIen veranstahet werld'en. 

RegeltO --'- Ursprungsnachweise 

(1) Ursprungs erzeugnisse sind zu Vorzugszöl­
len abzufertigen, wenn dem· Zollamt ein Ur­
sprungszeugnis nach Formblatt A gemäß Anlage F 
vorgelegt wird. Dieses Ursprungszeugnis muß in 
Spalte 11 von den Zollbehörden oder von emer 
anderen Regierungsstelle des begünstigten Aus­
fuhrlandes bestätigt sein. 

(2) Ur-sprungszeugnisse, die in Spalte 11 nicht 
von den Zollbehörden oder von einer anderen 
Regierungsstelle, sondern von einer anderen, von 
der Regierung des begünstigten Ausfuhrlandes 

(3) Soweit es ,sich um Sendungen handelt, die 
ausschließlich Ursprungserzeugni,sse mit einem 
Wert von nicht mehr aLs 25.000 S je Sendung 
enthalten, werden Ursprung.serzeugniss·e, die mit 
der Post versandt werden, auch dann zu Vorzugs­
zöllen abg~fertigt, wenn dem Zollamt eine Ur­
sprungserklärung nach. Formblatt APR gemäß 
Anlage F beigebracht wird. In diesem Fall muß 
jedes packstück mit dem auf Teil 2 des Form­
blattes APR enthaltenen Etikett versehen sein. 

(4) Wenn ein begünstigtes Land sich nicht be­
reit -erklärt hat, österreich im Wege der Zoll­
verwaltungen Verwaltung,shilfe bei der Prüfung 
der Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ur­
sprungsnachweise zu leisten, ist die Anerkennung 
der in Betracht kommenden Ursprungsnachweise 
sowie die Anwendung der Vorzugszollsätze zu 
verweigern, wenn begründete Zweifel an der in­
haltlichen Richtigkeit der Ursprungsnachweise be­
stehen. 

Regel 11 - Anerkennung der Ursprungsnach­
weise 

(1) Ursprungszeugnisse nach Formblatt. A sind 
nur anzuerkennen, wenn die zollamtliche Ab­
fertigung der Waren, auf welche sie sich beziehen, 
innerhalb einer Frist von fünf Monaten nach Er­
teilung -der Bestätigung lin Spalte 11 ordnungs­
gemäß beantragt wird. Diese Frist beträgt im 
Falle der Anwendung der Regel 8 Abs. 1 lit. b 
zehn Monate. 

(2) Ursprungszeugni,sse können auch nach Ab­
lauf der im Abs. 1 ~enannten Frist anerkannt 
werden, wenn die Frist aus Griirtden höherer 
Gewalt oder wegen außergewöhnlicher Umstände 
nicht eing-ehalten werden konnte. 

(3) Bei geringfügigen Abweichungen zwischen 
den Angaben im Ursprungsnachweis und ,den An­
gaben in der Warenerkläl\lng oder in den son­
stigen, zur zollamtlichen Abfertigung vorgelegten 
Umerlagen ist der Ursprungsnachweis nicht allein 
schon aus diesem Grund ungültig, sofern ein­
wandfrei nachgewiesen wird, daß sich der Nach­
weis auf die zur zollamtlichen Abfertigung ge­
stellten Waren bezieht. 

(4) U rsprung.szeugnisse nach Formular A, die 
einender beiden folgenden, in Rotschrift ange­
'setzten Vermerke tragen: "ISSUED RETROAC­
TIVELY" bzw. "DELIVRE APOSTERIORI" 
(nachträglich ausgestellte Ursprungsz,eugnisse) 
oder "DUPLICATE" bzw. "DUPLlCATA'f 
(Zweitausferti,gungen) sind anzuerkennen, wenn 
einwandfrei nachgewiesen wird, daß sich die Zeug­
nisse auf die zur zollamtlichen Abfertigung ge­
stellten Waren heziehen. 

hiezu ermächtigten Stelle (etwa einer Handels- .. 
kammer oder einer Industrievereinigung) be- Regel 12 - Private Klemsendungen 
stätigt sind, werden anerkannt, wenn diese Stel-I (1) Vorzugszollsätze nach den Bestimmungen 
len mit diesem Land vereinbart worden sind.! dieses Bundesgesetzes werden ohne Vorlage eines 
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Ursprungs'nachweises nach Formblatt A oder nach 
Formblatt APRauf Ur·sprungserzeugnisse ange­
wendet, die in Kleinsendungen .an Privatpersonen 

. eingehen oder die sich im persönlichen Gepäck 
von. Reisenden befinden, sofern es sich ,um' Ein­
fuhren handelt, denen keine kommerziellen Er­
wägun~en zugrunde liegen, und wenn bei der 
zollamtlichen Abf·ertigung erklärt wird, daß sie 
den für die Anwendung der Vorzug.szollsätze 
erforderlichen Voraussetzungen entsprechen und 
an der Richtigkeit ·dieser Erklärung kein Zweifel 
besteht. 

(2) Als Einfuhren, denen keine .kommerziellen 
Erwägungen zugrunde liegen, gelten solche, di·e 
gelegentlich erfolgen und ·die' ausschließlich aus 
Waren bestehen, die zum· persönlichen Ge- oder 
Verbrauch des Empfängers oder .der Reisend·en 
oder zum Ge- oder Verbrauch in der·en Haushalt 
bestimmt sind und sof.ern auch weder die Be­
schaff·enheit noch die Menge der Waren vermuten 
läßt, daß die Einfuhr aus geschäftlichen Gründen 
erfolgt. Der Gesamtwert· dieser Waren darf. 
1500 S bei Kleinsendungen und 5000 S bei den 
im persönlichen Gepäck von Reis·enden enthal­
tenen Waren nicht überschreiten. 
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Anlage E 
Ursprungs begründende Be- oder Verarbeitungsvorgänge 

LISTE A 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die den hergestellten Waren die Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen nicht oder nur unter bestimmten Vor­
aussetzungen verleihen 

Hergestellte Ware 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

Sämtliche 
Tarif-
nummern Sämtliche Waren 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

1. Behandlungell!, die dazu bestimmt 
sind, die eill!geführten Waren 
während des Transportes oder der 
Lagerung in ihr,em Zustand zu er­
halten (Lüften, Trocknen, Kühlen, 
Einlegen in Salzlake ode'r in Wa~ser 
mit einem Zusatz von Salz, schwef­
liger Säure oder anderen Stoffen, 
Entfernen verdorbener Teile und 
ähnliche Behandlung,en) 

2. Einfache Behandlungen (Entstau­
ben, Sieben, Aussondern, Einteilen 
nach Güteklassen, Sortieren ein­
schließlich des Zusammenstellens 
von Sätzen, Garnituren oder Sorti­
menten, Wasch,en,. Anstreichen, 
Zerschneiden) 

3. a) Auswechseln von Umsch,1ießun­
g,en, Aufteilen und Zusammen­
stellen' von Pack,stücken 

b) Einfaches Abfüllen z. B. in 
Flaschen, Fläschch,en, Säcke, 
Etuis, Schachteln, Befestigen 
auf Brettchen und dergleichen 
sowie alle anderen einfachen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 
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Tarifnummer 

aus 03.02 
08.10 

aus 11.04 
aus 15.06 

1'5.09 

aus 16.02 

aus 16.04 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Fische, geräuchert 
Früchte, gefroren, ohne Zusatz von Zucker 
Schalen von Zitrusfrüchten, gemahlen; Bananenmehl 

Knochenfett 

Degras 

Andere Zubereitungen und Konserven aus Fleisch, Inne­
reien oder anderem Schlachtanfall, von Schafen und Zie­
gen 
Kaviar und Kaviarersatz 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Behandlungen zur verkaufs­
mäßi·gen Aufmachung 

4. Anbringen von Warenzeichen, Eti­
ketten oder anderen ähnlichen 
Untersche~dungszeichen (wie Mar­
kieren, Kennzeichnen), auf den Er­
zeugnissen selbst oder auf !ihren 
U mschließung,en 

5. Einfaches Mischen von Erzeugnis­
sen, auch verschiedener Arten, 
wenn ein oder mehrere B,estand­
teile ,der Mi;schung keine Ur­
sprungserzeugnisse sind 

6. Einfaches Zusammenfügen von 
Teilen eines Artikels zu einem 
vollständigen Artikel 

7. Zusammentreffen von zwei oder 
mehreren der unter den Z. 1 bis 6 
genannten Behandlungen 

8. Schlachten von Tieren 

Räuchern von Fischen 
Einfr,ieren von Früchten 
Herstellung aus Früchten des Kap. 8 
Hers'tellung aus \Erzeugnissen des 
Kap. 2 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.15.08 
Herstellung aus Erzeugnissen des 
Kap. 2 

Herstellung aus Erzeugniss'en des 
Kap. 3 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 
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Tarifnummer 

16.05 

18.02 

18.03 

18.04 

18.05 

aus 20.01 

aus 20.02 

aus 20.06 

otus 20.07 

Hergestellte Ware 

Waren bezeichn ung 

Schaltiere und Weichtiere (einschLießlich Muscheltiere), Zu­
bereitet oder haltbar gemacht 

Kakaoschalen, Kakaohäutchen und sonstiger Kakaoabfall 

Kakaomasse (Kakaopaste), auch in Blöcken, auch entfettet 

K,akaobutter (Kakaofett und Kakaoöl) 

Kakaopulver, nicht gezuckert 

Früchte der Nr. 08.01 mit Essig oder Essigsäur,e zubereitet 
oder haltbar gemacht, auch mi,t Zusatz von Salz, Gewür­
zen oder Senf, jedoch ohne Zuckerzusatz; Trüffeln und 
Kapern, mit' Essig oder Essigsäure zuherei,tet oder haltbar 
gemacht, auch mit Zusatz von Salz, Gewürzen, Senf oder 
Zucker 

Trüffeln, Oliven, Kapern, Spargel, Artischocken sowie 
Gemüsemischungen, die Karotten, Erbsen und grüne Boh­
nen enthalten, ohne Essig oder Essigsäure zubereitet oder 
haltbar gemacht 

Obstpulpe und Obs·tmark, aus Früchten der Nr. 08.01, 
ohne Zuckerzusatz, in luftdicht verschlossenen Behältnis­
sen im Rohgewicht von 15 kg oder weniger; Kastanien­
creme, in luf.tdicht verschlossenen Behältnissen; Grape­
fruitkonserven, in luftdicht verschlossenen Behältnissen; 
Kon'serven aus Früchten der Nr. 08.01, in luftdicht ver-. 
schlossenen Behältnissen 

Dicksäfte in Behältnissen mit einem Rauminhalt von 
20 Liter oder mehr, von Früchten der Nr. 08.01; 'Dick­
sähe in Behältnissen mit einem Rauminhalt unter 
20 Liter, von Früchten der Nrn. 08.01 und 08.02, aus­
genommen von Orangen, Mandarinen, Clementinen und 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Herstellung aus Erzeugnissen des 
Kap. 3 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den Hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus Ul1sprungserzeug­
nissen der Nr. 18.01 

Herstellung aus Ursprungserzeug­
nissen der Nr. 18.01 

Herstellung aus Ursprungserzeug­
nissen der Nr. 18.01 

Herstellung aus Ul"sprungserzeug­
nhssen der Nr. 18.01 

Herstellung aus Ursprungserzeug­
nissen der Kap. 7 und 8 

Herstellung aus Ursprungserzeug­
nissen des Kap. 7 

Herstellung aus Ursprungserzeug­
nissen der Kap. 8,9, 17 und 22 

Herstellung aus Ursprungserzeug­
nissen des Kap. 8 
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Tarifnummer 

aus 21.02 

aus 21.03 

21.04 

aus 21.05 

aus 28.19 

28.27 

aus 28.38 

aus 29.02 

~ 30.03 

Hergestellte Ware 

Warenbezeidmung 

Zitronen; Ro'hsäfte ,in Behältnissen mit einem Rauminhalt 
unter' 20 Liter, aus Früchten der Nr. 08.01, ohne Zucker­
zusatz 
Extrakte und Essenzen, aus Tee oder Mate, und Zuberei­
tungen 'auf der Grundlage solcher Extrakte oder Essenzen, 
flüssig oder fest 
Senfmehl 

Gewürzsaucen, zusammengesetzte WürZlIIlittel 

Zuhereitungen zur Herstellung von Suppen oder Brühen; 
fertige Suppen und Brühen; zusammengesetzte homogeni­
sierte Nahrungsmittelzubereitungen; ausgenommen ,genuß­
fertige homogenisierrte Zubereitungen, die Fleisch, Inne­
reien oder anderen Schlachtanfallenthalten, mit einem 
Trockenrückstand von mehr als 10% 

Zinkoxyd 

Bleioxyde, einschließlich Miniilm (rote Mennige) und 
Orange-Mennige 

Aluminiumsulfate 

Dichlorrdiphenyltrichloräthan (DDT) 

Arzneiwaren für die Human- und Veterinärmedizin 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.20.02 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.79.01 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.78.01 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.28.20 

Herstellung aus Wirkstof{·en 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus Ursprungserzeug­
nissen des Kap. 9 

Herstellung aus Ursprungserzeug­
nissen der Nr. 12.01 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert ... 
50 v. H. des Wertes der Fertigware g; 
nicht übersteigt . .t 

Umwandlung des Kthanols in 
Chloral und Kondensation des Chlo­
rals mit Monochlorbenzol 
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Tarifnummer 

aus 30.04 

31.05 

32.06 

32.07 

:~2.10 

32.12 

aus 32.13 

33.05 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Watte', Gaze, Binden und dergleichen (wie z. B. Verband­
zeug, Verbandpflaster zum Heilgebrauch, zubereitete Senf­
pflaster), m~t pharmazeuti5chen Stoffen imprägniert oder 
uberzogen 
Andere Düngemittel; Düngemittel dieses Kapitels in 
Tabletten, Pastillen oder ähnlichen Formen oder in Einzel­
packungen mit einem Gewicht von 10 kg oder weniger 

Farblacke 

Andere Farben; anorganische Erzeugnisse, die als Lumino­
phore verwendet werden 

Farben für Kunstmaler, für Plakatmaler, für Farbtönun­
gen, für den Unterricht und dergleichen, in Tuben, 
Töpfen, Fläschchen, Näpfchen und ähnLichen Aufmachun­
gen, auch in Knöpfen; alle diese auch in Zusammenstellun­
gen mit oder ohne Pinsel, Wischer, Näpfchen oder anderem 
Zuhehör 
Glaserkitte, Pfropfkitte, Ma1erspachtelkitlJe, nichtfeuer­
feste Mörtel und Putze für Fassaden, Mauern und Fuß­
Iböden, SpachtelmassEm, Verschlußrnassen, Dichtungsrnassen 
und ähnliche Massen, einschließlich Harzkillt und Harz­
zement 
Tinten und Tuschen zum Schre~ben oder Zeichnen sowie 
andere Tinten tind Tuschen . ' 

Wässerige al'omatische Destillate und wässerige Lösungen 
ätherischer OIe, auch für me·dizinische Zwecke 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Herstellung aus Erzeugni·s~en der 
Nm. 32.04 oder 32.05 

Mischen von Oxyden oder Salzen des 
Kap. 28 mit Füllstoffen. wie z. B. 
Bariumsulfat, Kreide, Bariumkarbo­
nat und Satinweiß 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 32.04 bis 32.09 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.32.09 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.32.09 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.33.01 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus pharmazeutischen 
Stoffen, die Ursprungserzeugnisse 
sind 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die kei'ne Ursprungs­
erzeugnisse sind und der,en Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
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Tarifnummer 

34.01 

34.02 

36.08 

.38.11 

38.12 

38.13 

aus 38.14 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Seifen; als Seife verwendete organische grenzflächenaktive 
Erzeugnisse und Zubereitungen, mit oder ohne Seife, in 
Stücken (Blöcke, Stangen, Riegeln, Figul"enund' derglei­
chen) 
Organisch~ grenzflächenaktive Stoffe; grenzflädlenaktive 
Zubereitungen und zubereitete Waschmittel, auch mit Seife 
Waren aus leicht entzündlichen Stoffen 

Desinfektionsmittel, Pflanzenschutz- und Schädlings­
bekämpfungsmittel (Insekticide, Fungieide, Herhicide, Mit­
tel gegen Nagetiere und Schmarotzer) und dergleichen, 
in Zubereitungen oder geformt oder in Aufmachungen 
für den Kleinverkauf oder in Form von Waren, wie z. B. 
SdlwefeIsdlnitten (Einschlag), Schwefelfäden, Schwefelker­
zen und Fliegenfänger . 
ZUlbereitete Zurichtemittel, zubereitete Appreturmittel und 
zubereitete Beizmittel, für die Textil-, Papier- und Leder­
industrie oder für ähnliche Industrien 

Zubereitungen zum Abbeizen (Dekapieren oder Abätzen) 
von MetalaOlberflächen; Flußmittel und andere zubereitete 
Hilfsmittel, zum Schweißen und Löten von MetaUen; 
Pasten und Pulver, zum Schweißen und Löten, aus Lot 
und anderen Stoffen; zuber-eitete ürberzugs- und Füllmas­
sen, für Sdl'WeißelektrOiden und Sdlweißstäbe 
Zubereitete Antiklopfmittel, Oxy;dationsinhibitoren, pep~ 
tisierende Additives, V'iskositätsverbeslSerer, Rostschutz­
additives und ähnLiche zulbereitete A,diditives, aUe für Mine­
ralöle, ausgenommen zU/bereitete A'dditives für Sdlmier­
stoffe 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigens<haft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nm. 34.02 oder 34.05 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 34.01 oder 34.05 
Herstellung aus leicht entzündlichen 
Stoffen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die EigensdJ.aft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn na<hstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ul'sprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Werües der Fertigware 
nicht übersteigt 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine U rsprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nidlt übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Ferti.gware 
nicht übersteigt 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht ühersteigt 
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Tarifnummer 

38.17 

38.18 

aus 38.19 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnun& 

Gemische und Füllungen für Feuerlöschgerä,te; Feuerlösch­
granaten und Feuerlöschbomben 

Zusammengesetzte Lösungs- und Verdünnungsmittel für 
Lacke und ähnliche Erzeugnisse 

Chemische Erz'eugnisse und Zubereitungen der chemischen 
Industrie und verwandter Industrien (einschließlich 
Mischungen na:türlicher Stoffe), anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen; Nebenerzeugnisse der chemischen Indu­
strie und verwandter Industrien, anderweitig weder 
genannt noch inbegriffen; ausgenommen: 
Fuselöle und Dippelöle, 
Naphthensäuren und ihre wasserunlöslichen Salze; Ester 

der Naphthensäuren, 
Sulfonaphthensäuren und ihre wassef'unlöslichen Salze; 

Ester der Sulfonaphthensäuren, 
Erdölsu~fonate, ausgenommen '5olchedes Ammoniums, der 

Alkalimetalle oder ,der Kthanolamine; thiophenhaltige 
SuHosäuren von ölen aus bituminösen Mineralien und 
ihre Salze; 

Alkylbenzole und Alkylnaphthaline in Mi'schungen, 
Ionenaustauscher, 
Katalysatoren, 
aibsorbierende Zubereitungen (Geter) zum Vervollständi­

gendes Hochvakuums in elektrischen Lampen und Röh­
ren, 

feuerf.este Zemente und Mör,tel und ähnliche feuerfeste 
Massen, 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn namstehende Voraussetz~ngen er-

füllt sind 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Uf'sprung's­
erzeugnisse ,sind und der'en Wert 
50 v. H.des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung vpn 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erz'eugnisse sind und ,deren Wert 
50 v. H. ,des Wert-es ,der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwenldung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und de1"en Wert 
50 v. H. des, Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
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Hergestellte Ware 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

(aus 38.19) Gasreinigungsmassen, 
Kohlen in Form von Blöcken, Platten oder Stähen oder 

anderen Halbfahrikarten, die aus Metall-Graphit­
Misenungen oder aus anderen Misenungen von kohlen­
stoffhaltigen Stoffen bes~ehen, ausgenommen solene aus 
künstlienem Graphit der Nr. 38.01 

aus Kap. 39 Gewebe, die auf Grund der Anmerkung 2 A zum Kap. 59 
nicht in die Nr. 59.08 gehören 

aus 39.02 

39.07 

40.05 

41.02 

41.03 

41.04 

41.05 

Polymerisations-Erzeugnisse 

Waren aus Stoffen der Nrn. 39.01 bis 39.06 

Pla~ten, Blätter und Streifen, aus nientvulkanisiertem 
Naturkautsenuk oder synthet~senem Kau~senuk, mit Aus­
nahme von geräuenerten und Krepp-Kautsenukfellen der 
Nrn. 40.01 und 40.02; vulkanisationsfertige, granulierte 
Misenungen von Naturkautsenuk oder synthetischem 
Kautsenuk; Misenungen, sogenannte Master1batenes, in 
jeder Form, bestehend aus nientvulkanisiel"tem Natur­
kautlSenuk o.der synthetisenem Kautsenuk, denen vor oder 
naen der Koagubtion Ruß (auen mit Mineralöl) oder 
SiliciumdioxY'd (auen mit Mineralöl) zugesetzt wuide 
Rindleder und Kalbleder (einsenließlien Büffelleder), Roß­
leder und Leder von anderen Einhufern, ausgenommen 
Leder der Nrn. 41.06 his 41.08 
Senafleder und Lam'mleder, ausgenommen Leder der 
Nrn. 41.06 bis 41.08 
Ziegenleder und Zickelleder, ausgenommen Leder der 
Nrn. 41.06 bis 41.08 
Leder aus Häuten oder Fellen von anderen Tieren, aus-
genommen Leder der Nrn. 41.06 bis 41.08 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Herstellung aus Monomeren des 
Kap. 29 

Bearbeitung von Kunststoffen, Zellu­
loseäther und -ester, Kunstharzen 

Gerbung von rohen Häuten und 
Fellen der Nr. 41.01 

Gerbung von rohen Häuten und 
Fellen der Nr. 41.01 
Gerbung von rohen Häuten und 
Fellen der Nr. 41.01 
Gerbung von rohen Häuten und 
Fellen der Nr. 41.01 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus Garnen 

Herstellung unter V.erwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und ·deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
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Tarifnummer 

41.08 

43.03 

44.21 

45.03 

48.06 

aus 48.07 

48.14 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Lackleder und metallisier,tes Leder 

Pelzwaren (verar'beitete Pelzfelle) 

Kisten, Verschläge, Trommeln und ähnliche Umschließun­
gen, aus Holz, vollständig 

Waren aus Naturkork 

Papier und Pappe, nur liniert oder kariert, in Rollen 
oder Bogen 
Papier und Pappe, bedruckt (andere als solche der 
Nr. 48.06 und des Kap. 49), in Rollen oder Bogen 
Schrdbwaren, wie Briefblöcke, Briefumschläge, Karten­
briefe, Postkarten (ausgenommen Postkarten mit Bildern) 
und Briefkarten; Zusammenstellungen von Schreibwaren 
in Schachteln, Taschen oder ähnlichen Umschließungen, aus 
Papier oder .Pappe 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Herstellung aus Pelzfellen, die zu 
Platten, Säcken, Vierecken, Kreuzen 
und dergleichen (au!> Nr. 43.02) zu­
sammengesetzt sind 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigemdlaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Lackieren oder Metallisieren von 
Leder der Nrn. 41.02 Ibis 41.07 (aus­
genommen Leder von indischen 
Metis und von indischen Ziegen, nur 
pflanzl:ich geger-bt, auch zugerichtet, 
jedoch augenscheinlich zur unmittel­
baren Herstellung von Lederwaren 
nicht verwendbar), wenn der Wert 
des verwen·deten Leders, das kein 
Ursprungserzeugnis ist, 50 v. H. des 
Wertes der Fertigware nicht über­
steigt 

Herstellung aus noch nicht auf die 
erforderlichen Maße zugeschnittenem 
Holz 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.45.01 
Herstellung aus Papiermasse (Halb­
zeug) 
Herstellung aus Papiermasse (Halb­
zeug) 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und ·deren W·ert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
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Tarifnummer 

48.15 

48.16 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Andere Papiere und Pappen; für einen bestimmten Zweck 
zugeschnitten 

Schachteln, Säcke, Beutel, Tüten und andere Umschließun­
gen, aus Papier oder Pappe 

49.09 Postkarten, Glückwunschkarten, Weihnachtskarten und 
dergleichen, mit Bildern, in beliebigem Verfahren herge­
stellt, auch mit Verzierungen aller Art 

49.10 Kalender aller Art, aus Papier oder Pappe, einschließlich 
Blöcke von Abreißkalendern 

50.04 *) Seidengarne, nich,t in Aufmachungen für den Kleinver­
kauf 

50.05 *) Schappeseidengarne, nicht in Aufmachungen für den Klein­
verkauf 

50.06 *) Bourretteseidengarne, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 

50.07 *) Seidengarne, Schappeseidengarne und Bourretteseiden­
garne, in Aufmachungen für den Kleinverkauf 

:lUS 50.08 *) Catgutnachahmungen aus Seidengarnen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.49'.11 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.49.11 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus Papiermasse (Halb­
zeug) 

Herstellung unter Verw,endung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind . und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.50.01 

Herstellung aus iErzeugnissen der 
Nr. 50.03, nicht gekrempelt (kar­
diert), nicht gekämmt 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr. 50.03, nicht gekrempelt (kar­
diert), nicht gekämmt 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr. 50.01 oder aus Erzeugniss'en der 
Nr. 50.03, nicht g,ekrempelt (kar­
diert), nicht gekämmt 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr. 50.01 oder aus Erzeugnissen der 
Nr. 50.03, nicht gekrempelt (kar­
diert), nicht gekämmt 

*) Bei Garnen, die aus zwei oder mehreren textilen Spinnstoffen hergestellt wurden, sind die in dieser Liste ~ngeführten Bestimmungen kumulativ anzuwenden, also so­
wohl auf die Tarifnummer, in die das Mischgarn einzureihen ist, als auch auf die Tarifnummern, in die ein Garn aus jedem der anderen Spinnstoffe, aus denen sich das Misch­
garn zusammensetzt, einzureihen wäre. 
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Hergestellte Ware 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

50.09 'f'f) Gewebe aus Seide oder Schappeseide 

50.10 **) Gewebe aus Bourretteseide 

51.01 'f) Garne aus kontinuierlichen synthetischen oder künstlichen 
Spinnstoffen, nicht in Aufmachungen für den Kleinver­
kauf 

51.02 'f) Monofile, Streif.en und ähnliche Formen (Kunststroh und 
, dergleichen) 'sowie Catgutnachahmungen, aus synthetischer 

oder künstlicher Masse 
51.03 'f) 

51.04 'f*) 

52.01 

52.02 

Garne aus kontinuierlichen synthetischen oder künstlichen 
Spinnstoffen, in Aufmachungen für den Kleinverkauf 
Gewebe aus kontinuierlichen <synthetischen oder künstli­
chen Spinnstoffen (einschließlich der aus Monofilen, Strei­
f.en und ähnlichen Formen der Nm. 51.01 oder 51.02 her­
gestellten Gewebe) 
Garne aus Spinnstoffen in V:et'bindung mit Metallfäden 
(Metallgespinste), einschließlich der mit Metallfäden um­
sponnenen Garne aus Spinnstoffen; metallisierte Garne 

Gewebe aus Metallfädenund Gewebe aus Metallgespinsten 
oder aus metallisierten Garnen ,der Nr. 52.01, für Beklei­
dung, Innenaussta~tung oder ähnliche Verwendungszwecke 

*) Siehe Fußnote auf Seite 27. 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigen~chaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nm. 50.02 oder 50.03 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 50.02 oder 50.03 
Herstellung aus chemischen Erzeug­
nissen oder künstlicher Spinnmasse 

Herstellung aus chemischen Erzeug­
nissen oder künstlicher' Spinnmasse 

Herstellung aus chemischen Erzeug­
nissen oder 'künstlicher Spinnmasse, 
Herstellung aus chemischen Erzeug­
nissen oder künstlicher Spinnmasse 

Her'stell~ng aus chemisch'en Erzeug­
n~ssen oder künstlicher SpinnmasSIe, 
aus natürlichen Spinnstoffen oder 
diskontinuierlichen synthetischen 
oder künstlichen Spinnstoffen oder 
Abfällen davon, nicht gekrempelt 
(kardiert), nicht gekämmt 
Herstellung aus chemischen Erzeug­
nissen oder künstlicher Spinnmasse, 
aus natürlichen Spinnstoffen oder 
diskontin uierlichen künstlichen 
Spinnstoffen oder Abfällen davon 

**) Bei Geweben, die aus zwei oder mehreren textilen Spinnstoffen bestehen, sind die in dieser Liste angeführten Bestimmungen kumulativ anzuwenden, also sowohl auf die 
Tarifnummer, in die das Mischgewebe einzureihen ist, als auch auf die Tarifnummern, in die ein Gewebe aus jedem der anderen Spinnstoffe, aus denen sich das Mischgewebe 

,zusammensetzt, einzureihen wäre. ' 

N 
00 

.... 
Q'\ 
o 
Q. 
(1)' .., 
b:l 
~ 
" (JQ 
(1) 

I:J 

160 der B
eilagen X

III. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

28 von 88

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



VI 

Hergestellte Ware 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

53.06 ~") Streichgaz;ne aus Schafwolle, nich,t in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf 

53.07 *) Kammgarne aus Schafwolle, nicht in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf 

53.08 ,,) Streichgarne und Kammgarne, aus feinen Tierhaaren, niCht 
in Aufmachungen für den Kleinverkauf 

53.09 ~.) Garne aus groben Tierhaaren oder aus Roßhaar, nicht 
in Aufmachungen für den Kleinverkauf 

53.10 ,,) Garne aus Schafwolle, aus anderen Tierhaaren (feinen oder 
groben) oder aus Roßhaar, in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf .' 

53.11 "*) Gewebe aus Schafwolle oder feinen Tierhaaren 

53.12 ",,) Gewebe aus groben Tierhaaren 

53.13 ,:.*) Gewebe aus Roßhaar 

54.03 ,,) 

54.04 ,,) 

54.05 *,) 

Flachsgarne (Leinengarne) und Ramiegarne, nicht in Auf~ 
machungen für den Kleinverkauf ' 

Flachsgarne (Leinengarne) und Ramiegarne, in 1\uf­
machungen für den Kleinverkauf 
Flachsgewebe (Leinengewebe) und Ramieg.ewebe 

55.05 *) Baumwollgarne, nicht in Aufmachungen für den Kleinver­
kauf 

,,) Siehe Fußnote auf Seite 27: 

,:.t,.) Siehe Fußnote auf Seite 28. 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nm. 53.01 oder 53.03 

Herstellung aus Erz,eu'gnissen der 
Nm. 53.01 oder 53.03 
Herstellung aus feinen Tierhaaren, 
roh, der Nr. 53.02 

. Herstellung aus groben Tierhaaren, 
roh, der Nr. 53.02 oder aus Roßhaar, 
roh, der Nr. 05.03 

Herstellung aus Erzeugnis:i1en der 
Nm. 05.03 oder 53.01 b~s 53.04 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nm. 53.01 bis 53.05 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nm. 53.02 bis 53.05 
Herstellung aus Roßhaar der 
Nr.05.03 
Herstellung aus iEttteugnissen der 
Nrn. 54.01 oder 54.02, nicht ge­
hechelt, nicht gekämmt 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nm. 54.01 oder 54.02 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nm. 54.01 oder 54;02 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nm. 55.01 oder 55.03 
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Hergestellte Ware 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

55.06 *) Baumwollgarne, in Aufmachungen für den Kleinverkauf 

55.07 **) Drehergewebe (Gaze) aus Baumwolle 

55.08 '}~') Schlingengewebe aus Baumwolle, nach Art der Frottier­
gewebe 

55.09 **) Andere Gewebe aus Baumwolle 

56.01 

56.02 

56.04 

56.05 *) 

Disk'Ontinuierlichesynthetischeoder künstliche Spinn­
stoffe, nichot karoiert, nicht gekämmt 
Spinnkalbel zur Herstellung v'On diskontinuierlichen syn­
thetischen oder künstI.ichen Spinnst'Offen 
Disk'Ontinuierliche synthetische oder künstliche Spinn­
st'Offe und AMäUe von synothetisch-en oder künstlichen 
Spinnstoffen (k'Ontinuierlichen oder disk'Ontinuierlichen), 
kardiert, ,gekämmt oder .in anderer Weise für .das Ver­
spinnen vorgerichtet 
Garne aus ,diskontinuierlichen -synt!hetischen 'Oder künst­
lichen Spinnstoffen oder aus synthetischen 'Oder künst-
lichen Spinnstoff abfällen, nichot in Aufmachungen für ,den 
Kleinverkauf 

56.06 *) Garne aus diskontinuierlichen syn~hetischen 'Oder künst­
lichen Spinnstoffen oder aus synthetischen oder künst­
lichen Spinnstoff-abfällen, in Aufmachungen für den Klein­
verkauf 

56.07 **) Gewebe ausdisk'Ontinuierlichen ·synthetischen 'Oder künst­
lichen Spinnst'Offen 

,,) Siehe Fußnote auf Seite 27. 

**) Siehe Fußnote auf Seite 28. 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 55.01 oder 55.03 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 55.01, 55.03 oder 55.04 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 55.01, 55.03 oder 55.04 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 55.01, 55.03 oder 55.04 
Herstellung aus chemischen Erzeug­
nissen 'Oder künstlicher Spinnmasse 
Herstellung aus ch·emischen Erzeug­
nissen 'Oder künstlicher Spinnmasse 
Herstellung aus chemischen Erzeug­
nisSoen 'Oder künstliCher Spinnmasse 

Herstellung aus chemischen Erzeug­
nissen oder künstlicher Spinnmasse 

Herstellung aus chemischen Erzeug­
nissen oder künstlicher Spinnmasse 

Herstellung aus Erz-eugnissen der 
Nrn. 56.01 bis 56.03 
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Tarifnummer 

57.05 *) 

57.06 *) 

57.07 *) 

57.08 

Hergestellte Ware 

Warenbezeimnung 

Hanfgarne 
Jutegarne und Garne aus anderen textilen Bastfaser,n der 
Nr.57.03 

Garne aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen 

Papiergarne 

57.09 *"-) Gewebe aus Hanf 

57.10 "*) Gewebe aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der 
Nr.57.03 

57.11 'f'f) Gewebe aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen 

57.12 Gewebe aus Papiergarnen 

*) Siehe Fußnote auf Seite 27. 

**) Siehe Fußnote auf Seite 28. 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge; die 
den hergestellten Waren nimt die 
Eigensmaft von Ursprungserzeugnis.sen 

verleihen 

Be- oder Verarbcitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus Hanf, roh 
Herstellung aus Jute oder anderen 
textilen Bastfasern, roh, ,der 
Nr.57.03 
Herstellung aus pflanzlichen Spinn­
stoffen, roh, der Nm. 57.02 oder 
57.04 

Herstellung aus Erzeugnissen des 
Kap. 47, aus chemischen Erzeugni's­
sen oder künstlicher Spinnmasse, aus 
natürlichen Spinnstoffen oder dis­
kontinuierlichen synthetischen oder 
künstlichen Spinnstoffen oder Ab­
fällen davon, nicht gekrempelt (kar­
diert), nicht gekämmt 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.57.01 
Herstellung aus Jute oder anderen 
textilen Bastfas,ern, .roh, der 
Nr.57.03 
HersteHung aus Erzeugnissen der 
Nm. 57.02 oder 57.04 
Herstellung. aus Papier, chemischen 
Erz'eugnissen oder künstlicher Spinn­
masse, aus natürlichen Spinnstoffen 
oder diskontinu~erlichen - ,syntheti­
schen oder künstlich.en Spinnstoffen 
oder Abfällen davon 
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Tarifnummer 

58.01 

58.02 

58.04 

58.05 

58.06 

58.07 

58.08 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Geknüpfte Teppiche, auch konfektioniert 

Andere Teppiche, auch konfektioniert; sogenannt,e Kelim, 
Schum~k, Karamanie und ähnliche Gewebe, auch konfek­
tioniert 

Samte, Plüsche, Schlingengewebe und Chenillegewebe, aus­
genommen Waren der Nrn. 55.08 und 58.05 

Gewebte Bänder und schußlose Bänder aus parallel geleg­
ten und geklebten Garnen oder Spinnstoffen, ausgenom­
men Waren der Nr. 58.06 

Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren,gewebt, nicht 
bestickt, als Meterware, in Bändern 'oder zugeschnitten 

Ohenillegarne; Gimpen (ausgenommen umsponnene Garne 
der 'Nr. 52.01 und umsponnene Garne aus Roßhaar); Ge­
flechte als Meterwar,e; andere Posamentierwaren und ähn­
liche Zierwaren, als Meterware; Quasten, sogenannte 
Oliven, Nüsse, Pompons undder,gleichen 
Tülle und Netzstoffe (Filets), ungemustert 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 50.ot bis 50.03, 51.01, 53.01 
bis 53.05, 54.01, 55.ot bis 55.04, 
56.01 bis 56.03 oder 57.01 bis 57.04 
Her.stellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 50.ot bis 50.03, 51.01, 53.01 
bis 53.05, 54.01, 55.01 bis 55.04, 
56.01 bis 56.03 oder 57.01 bis 57.04 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 50m bi'S 50.03, 53.01 bis 53.05, 
54.01, 55.01 ibis 55.04, 56.01 bis 
56.03, aus chemischen Erzeugnissen 
oder künstlicher Spinnmasse ' 
Herstellung 'aus Erzeugnissen der 
Nrn. 50.ot bis 50.03, 53.01 bis 53.05, 
54.01, 55.01 bis 55.04, 56.01 bis 
56.03, 57.01 bis' 57.04, aus chemi­
schen Erzeugnissen oder künstlicher 
Spinnmasse . 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 50.ot bis 50.03, 53.01 bis 53.05, 
54.01, 55.01 bis 55.04, 56.01 bis 
56.03, aus chemischen Erzeugnissen 
oder künstlicher Spinmasse 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 50.ot bis 50.03, 53.01 bis 53.05, 
54.01, 55.01 bis 55.04, 56.01 bis 
56.03, aus chemischen Erzeugnissen 
oder künstlicher Spinnmasse 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 50.ot bis 50.03, 53.01 bis 53.05, 
54.01, 55.01 bis 55.04, 56.01 bis 
56.03, aus chemischen Erzeugnissen 
oder künstlicher Spinnrnasse 
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Tarifnummer 

58.09 

58,.10 

59.01 

59.02 

59.03 

59.04 

59.05 

59.06 

59.07 

59 .. 08 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Tülle, Bobinettülle und Netzstoffe (Filcts), gemustert; 
Spitzen und Spitzenstoffe (maschinen- oder handgefertigt), 
als Meterware, in Streifen oder als Motive 

Stickereien, als Meterware, in Streifen oder als. Motive 

Watte und Waren daraus; Scherstaub, Knoten und Noppen, 
aus Spinnstoffen 

Filze und Waren ,daraus, auch imprägniert oder bestrichen 

Vliesstoffe und Waren daraus, auch imprägniert oder 
bestrichen 

Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten 

Netze aus Waren der Nr. 59.04, als Meterware oder abge:' 
paßt; abgepaßte, Fischernetze aus Garnen, Bindfäden oder 
Seilen 
Andere Waren aus Garnen, Bindfäden, Seilen oder Tauen, 
ausgenommen Gewebe und Waren aus Geweben 

Gewebe, mit Leim oder stärkehaitigen Stoffen bestrichen, 
für Bucheinbände; Futterale, Kartonagea'l'beiten oderähn:' 
liche Zwecke (Buchbinderzeugstoffe und dergleichen); Paus­
Ieinwand; präparierte Malleinwand; Bougran und ähnliche 
Gewebe, für die Hutmacherei 
Gewebe, mit Zellulosederivaten oder anderen Kunststof­
fen imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, di'e 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 50.01 bis 50.03, 53.01 his 53.05, 
54.01, 55.01 bis 55.04, 56.01 bis 
56.03, aus chemischen Erz·eugnis's·en 
oder künstlicher Spinnmasse 
Herstellung aus Garnen aus textilen 
Spinnstoffen 
Herstellung aus nanürlichen Spinn­
stoffen, chemischen Erzeugnissen 
oder,künstlicher Spinnmasse 
Herstellung ,aus natürlichen Spinn­
stoffen, chemischen Erzeugnissen 

...... 

'" o 

oder künstlicher Spinnmasse g.' ... 
Herstellung aus natürlichen Spinn-· b:I 
stoffen, chemischen ErZieugnissen ß 
oder künstlicher Spinnmasse JQ 

n> 
Herstellung aus natürlich,en Spinn- ::s 
stoffen, chemischen Erzeugnissen 
oder künstlicher Spinnmasse 
Hersnellung aus natürlichen Spinn­
stoffen, chemischen Erzeugnissen 
oder künstlicher Spinnmasse 
Herstellung aus natürlichen Spinn­
stoffen, chemischen Erzeugnissen 
oder künstlicher Spinnma:sse 

Herstellung aus Garnen 

Herstellung aus Garnen ...., .... 
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Tarifnummer 

59.09 

59.10 

59.11 
59.12 

59.13 

59.14 

59.15 

59.16 

59.17 

Hergestellte Ware· 

Warenbezeichnung 

Wachstuch; andere Gewebe, geölt oder mit einem übel'Zl\1g 
auf der Grundlage von 01 
Linoleum für Zwecke aller Art, auch zugeschnitten; Fuß­
Ibodenbelag, bestehend aus einem überzug auf einer Unter­
lage aus Spinnstoffen, auch zugeschnitten 
Kautschutierte Gewebe, au!\genommen Gewi1"ke 
Andere Gewebe, imprägniert, bestrichen, überzogen oder 
'geschichtet; bemalte Gewebe für Theaterde'korationen, 
Atelierhintergründe und dergleichen 
Elastische Gewebe (ausgenommen Gewirke) aus Spinn-
9toffen, in Verbindung mit Kautschukfäden 
Gewebte, geflochtene oder gewirkte Dochte aus Spinn­
stoffen,für Lampen, Kocher, Kerzen und der.gleichen; 
Glühstrümpfe, auch imprägniert, und schlauchförmigeGe­
wirke für Glühstrümpfe 
Pumpenschläuche und ähnliche Schläuche, aus Spinnstof­
fen, auch mit Armaturen oder anderen Zubehörteilen, 
aus anderen StQffen 

Transportbänder und Treibriemen, aus Spinnstoffen, auch 
verstärkt 

Gewebe aus Spinnstoffen und Spinnstoffwaren, für tech­
nische Zwecke 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Hel1stellung aus Garnen 

Herstellung aus Garnen oder tex­
tilen Spinnstoff,en 

Herstellung aus Garnen 
Herstellung aus Garnen 

Herstellung aus ·einfachen Garnen 

Herstellung aus einfachen Garnen 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 50.Q1 bis 50,03, 53.01 bis 53.05, 
54.01, 55.01 bis 55.04, 56.01 bis 
56.03, 57.01 bis 57.04, aus chemi­
schen Erzeugnissen oder künstlicher 
Spinnrnasse 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 50.Q1 b~s 50,03, 53.01 bis 53.05, 
54.01, 55.01 bis 55.04, 56.01 bis 
56.03, 57.01 bis 57.04, aus chemi­
schen Erzeugnissen oder künstlicher 
Spinnrnasse 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 50.Q1 bis 50.03, 53.01 bis 53.05, 
54.01, 55.01 bi!l 55.04, 56.01 bis 
56.03, 57.01 bis 57.04, aus chemi­
sdlen Erzeugnissen oder künstlicher 
Spinnrnasse 
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Tarifnummer 

Kap. 60 

61.01 
61.02 
61.03 

61.04 

61.05 

61.06 

61.07 
61.08 

61.09 

61.10 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Stri'*.- und Wi~kwaren (Gewirke) 

Oberkleidung für Männer und Knaben 
Oberkleiidung für Frauen, Mädchen und Kleinkinder 
Unterk1eidung (einschließlich Leibwäsche) für Männer un4 
Knaben, auch Kragen, Vorhemden und Manschetten 
Unterkleidung (einschließlich Leibwäsche) f,ür Frauen, Mäd­
chen und Kleinkinder 
Taschenciicher und Ziertaschentücher 

Schals, Halstüdler, Kopftümer, Kragenschoner, Mantillen, 
Schleier und dergleichen 

Krawatten 
Krag,en, Habkrausen, Einsätze, Jabots, Stulpen, Mansmet­
ten, Passen und ähnlime Putzwaren, für Ober- und Unter­
kleidung, für Frauen und Mädmen 
Korsette, Mieder, Büstenhalter, Strumpfbandgürtel, 
Strumpfhalter, Strumpfibänder, Hosenträger, So'*.enhalter 
und ähnliche Waren, aus Gewirken oder anderen Spinn-
stoffwaren, auch gummielascisch . 
Handschulhe, Strümpfe unld So'*.en, nicht aus Gewirken 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

. verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus natürlimen Spinn­
stoffen, gekrempelt (kardiert) oder 
gekämmt, aus Erzeugnissen der 
Nrn. 56.01 bis 56.03, aus memismen 
Erzeugnissen oder künstlicher Spinn­
masse 
Herstellung aus Garnen 
Herstellung aus Garnen 
Herstellung aus Garnen 

Herstellung aus Garnen 

Herstellung aus rohen, einfachen 
Garnen 
Hers~ellung aus rohen, 'einfachen 
Garnen aus natürlichen Spinnstoffen 
oder diskontinuierlimen ~yntheti­
smen oder künstlichen Spinnstoffen 
oder Abfällen ,davon, aus chemi­
schen Erzeugnissen oder künstlimer 
Spinnmasse 
Herstellung aus Garnen 
Herstellung aus Garnen 

Herstellung aus Garnen 

Herstellung aus Garnen 
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Tarifnummer 

61.11 

62.01 

62.02 

62.03 

62.04 

62.05 

64.01 

64.02 

64.03 

64.04 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Anderes konfektioniertes' Bekleidungszubehör, Wle 
Schweißblätter, Schulterpolster und andere Polsterungen 
für Schneiderarbeiten, Gürtel, Gehänge, Muffe, Schutz­
ärmel 
Decken 

Bett-, Tisch- und Küchenwäsche, Wäsche für die Körper­
pflege; Vorhänge, GaI'dinen und andere Waren für Innen­
ausstattung 
Säcke und Beutel, für Verpackungszwecke 

Planen, Segel, Markisen, Zelte und Camping.ausrüstungen 

Andere konfektionierte (fertiggestellte) Spinnstoffwaren, 
,einschließlich Schnittmuster für Kleidungsstücke ( . 

Schuhe mit L<l'ufsohlen und Oberteilen aus Kautschuk oder 
Kunststoffen 
Schuhe mit LaufsohJ.en aus Leder oder Kunstleder; Schuhe 
mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoffen, ausge­
nommen Schuhe der Nr. 64.01 
Schuhe aus Holz oder Schuhe mit Laufsohlen aus Holz 
oder Kork 
Schuhe mit Laufsohlen aus anderen Stoffen (Schnüren, 
Pappe, Geweben, Filz, Geflechten und dergleichen) 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.64.05 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.64.05 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.64.05 
Herstellun.g aus Erzeugnissen der 
Nr.64.05 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus Garnen 

Herstellung aus rohen Garnen der 
Kap. 50 bis 56 
Herstellung aus rohen, einfachen 
Garnen 

Herstellung aus chemischen Erzeug­
nissen, künstlicher Spinnmasse, aus 
natürlichen Spinnstoffen oder dis­
kontinuierlichen synthetischen oder 
künstlichen Spinnstoffen oder Ab­
fällen da von 
Herstellung aus rohen, einfachen 
Garnen 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine U rsprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
40 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
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0' 

Tarifnummer 

aus 
aus 
aus 

65.03 

65.05 

66.01 

68.04 } 
68.05 
68.06 
70.06 

70.07 

70.08 

70.09 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Hüte und andere Kopfbedeckung.en, aus Hutlstumpen oder 
Hutplatten Ider Nr:. 65.01, auch ausgerüstet 
Hüte und andere Kopfbedeckungen (einsm1i,eßlichHaar­
netze), gewirkt, ges~rickt oder aus Stücken (ausgenom­
men Streifen) von Geweben, Gewirken, Spitzen, Spitzen-­
stofJ:en oder anderen Spinnstoffwaren hergestellt, aum aus­
gerüstet 
Regen- und Sonnenschirme, einschließIim Stockschirme, 
Gartenschirme, Schirmzelte und dergleichen 

Waren aus künstlichen Schleifmitteln auf der Grundlage 
von Siliciumcarbid 

Flachglas, gegossen oder gewalzt, gezogen oder geblasen 
(aum bereits bei der Herstellung ülberfangen oder mit 
Drahteinlagen verstärkt), auf einer Seite oder auf beiden 
Seiten gesmliffen oder polliert, in quadratischen oder recht­
eckigen Platten oder Scheiben 
Flachglas, gegossen oder gewalzt, gezogen oder geblasen, 
auch geschliffen oder poliert, anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten, oder gebogen oder in 'anderer 
Weise bearbeitet (z. B. mit bearbeiteten Kanten, graviert); 
Isolierglas aus mehreren Schichten; KunstveIigla-sungen 
Sicherheitsglas, wie Einschimtglas (,gehärtet) und Mehr­
schichtglas (Verbundglas), auch fassoniert 

Spiegel aus Glas, auch eing·erahmt, -einschließlich Rück­
blickspiegel 

Be- oder Veratbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von U rsprungserzeugni,ssen 

verleihen 

Herstellung aus Siliciumcarbid der 
Nr.28.56 

Herstellung aUS gegossenem, gewalz­
tem oder gezogenem, Elachglas der 
Nm. 70.04 oder 70.05 

Herstellung aus gegossenem, gewalz­
tem oder gezogenem Flachglas der 
Nm. 70.04 bis 70.06 

Herstellung aus gegossenem, gewalz­
tem oder .gezogenem Flachglas der 
Nm. 70.04 bis 70.07 . 
Herstellung aus Erzeugniss,en der 
Nm. 70.04 bis 70.08 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigensch.aft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus Spinnstoffen 

Herstellung aus Garnen oder tex­
tilen Spinnstoffen 

Hers,tellung unter Verwendung von 
Erz,eugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H.des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
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Tarifnummer 

71.15 

73.07 

73.08 

73.09 

73.10 

73.11 

73.12 

73.13 

73.14 

73.16 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Waren aus emten Perlen, Edelsteinen, Schmucksteinen, 
synthetismen oder rekonstituierren Steinen 

Vorblöcke ~Blooms), Knüppel,. Brammen und Platinen, 
aus Eisen oder Stahl; Brsen und Stahl, nur vorg,esmmiedet 
oder gehämmert (Schmiedehalbzeug) 
Warmbreitband aus Eisen oder Stahl, in Rollen 

Breidlacheisen und Breitflachstahl 

Stabeisen und Stabstahl, . warm gewalzt, warm strang­
gepreßt oder geschmi,edet (einschließlim Walzdraht); Stab­
eisen und Sta'bstahl, kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt; 
Hoh1:bohrstähle für Gesteinsbohrer für Bergwerke 
Pl"Ofile aus Eisen oder Stahl, warm ,gewalzt, warm strang­
gepreßt, geschmiedet, kalt hergestellt oder kalt fertig­
ge~tellt; Spundwandeisen aus Eisen oder Stahl, aumgelomt 
oder aus Teilen zusammengesetzt 
Bandeisen und Ban,dstahl, warm oder kalt gewalzt 

Bleche aus Bisen oder Stahl, warm oder kalt gewalzt 

Drähte aus Eisen oder Stahl, auch ülberzogen, ausgenom­
men isolierte Drähte für die EJektrotemnik 
Bahnbaumaterial aus Eisen. oder Stahl, und zwar: Schienen, 
Leitsclüenen, Weichenzungen, Herzstücke, Kreuzungen, 
Weichen, Zungenverbindungsstangen, Zahnstangen, Bahn­
schwellen, Laschen, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spur­
platten un,d SpufStangen sowie andere, nur für das Ver­
binden oder Befestigen von Sch,ienen ,geeignete Teile 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge. die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen. 

verleihen 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.73.06 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.73.07 
Herstellung aus !Erzeugnissen der 
Nrn. 73.07 oder 73.08 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.73.07 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 73.07 bis 73.10, 73.12 oder 
73.13 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 73.07 bis 73.09 oder 73.13 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nrn. 73.07 bis 73.09 
Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.73.10 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung umer Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und . de'ren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt ' 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nr.73.06 
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Tarifnummer 

73.18 

74.03 

74.04 

74.05 

74.06 

74.07 

74.08 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Rohre (einschließlich Rohlin1ge) aus Schmiedeeisen oder 
Stahl, mit Ausnahme der Waren der Nr. 73.19 

Stangen, Profile und prähte, aus Kupfer, massiv 

Bleche, Platten, Tafeln un.d lßänder, aus Kupfer, mit einer 
Stärke von mehr als 0·15 mm 

Blattmetall, Folien und dünn.e Bänder, aus Kupfer (auch 
geprägt, zugeschnitten, gelocht, überzogen, bedruckt oder 
mit Papier oder anderen Verstärkungen unterlegt), mit 
einer Stärke (ohne Unterlage) von 0·15 mm oder weniger 

Pulver und Flitter, aus Kupfer 

Rohre (einschließlich Rohlinge) und Hohlstaßlgen, aus 
Kupfer 

Rohrformsrucke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbin­
dungsstücke ~ippel, Kniestücke, Kupplungen, Muffen, 
Fhmschen und dergleichen), aus Kupfer 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- .oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung aus Erzeugnissen der 
Nm. 73.06, 73.07 oder der Nr. 73.15 
in den in den Nm. 73.06 oder 73.07 
angeführten Formen 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine U rsprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, ·die keine Urspmrigs­
erzeugnisse sind und deren . Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes ,der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugni~sen,die keine Ursprungs­
erzeugnisse' sind und ·deren Wert 
50 Y. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung untler Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine U rsprung·s­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Hel"stellung unter Verwen.dung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H.des Wertes ·der Fenigware 
nicht übersteigt 
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,,~P-: .. ,",'. 

Tarifnummer 

74.09 

74.10 

74.11 

74.12 

74.13 

74.14 

Hergestellte Ware 

Warenbezeidmung 

Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, 
für Stoff·e aller Art (ausgenommen für verdichtete oder 
verflüssigte Gase), aus Kupfer, mit einem Fassungsver­
mögen von mehr als 300 Liter, auch mit Innenauskleidung 
oder Wärmeschutzverkleidung, jedoch ohne mechanische 
oder wärmetechnische Einrichtung 
Kabel, Seile, Litzen und dergleichen, aus K!upferdl"aht, 
ausgenommen isolierte Drahterzeugnisse für die Elektro­
technik. 

Gewebe (einschließlich der endlosen Gewebe), Gitter und 
Geflechte, aus Kupferdraht . 

Stl'eckbleche aus Kupfer 

Ketten jeder Größ,e und deren Teile, aus Kupfer 

Stifte; Nägel, zugespitzte Klammern (Krampen), Haken 
und Reißnägel, aus Kupfer oder mit Schäften aus Eisen 
oder Stahl und Köpfen aus Kupfer 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, ·die keine Ursprungs­
erzeugnissesind und deren Wert 
50 v. H .. des Wernes ,der Fertigware 
nicht übersteigt 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und der,en Wert 
50 v. H. des Wertes der Ferügware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, ·die keine Ursprungs­
er,zeugni'sse sinld und ,deren Wert 
50 v. H. ·des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unt'er Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und del'en Wert 
50 v. H. des Wertes der F,ertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und der,en Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
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T'lrifnummer 

74.15 

74.16 

74.17 

74.18 

74.19 

75.02 

Hergestellte Ware 
Warenbezeichnung 

Bolzen und Muttern (auch mit Gewinde), Schrauben, Ring­
schrauben, Hakenschrauben, Nieten, Splinte, Keile und 
ähnl,iche Erz,eugnisse der Schrauben- und Nietenindustrie, 
aus Kupfer; Unterlegscheiben (auch geschlitzte Unterleg­
scheiben und Federl'ingscheiben), aus Kupfer 

Federn aus Kupfer 

Kocher und ande1"e Heizapparate, wie sie üblicherweise im 
Ha).lshalt verwendet we1"den, nicht eIektrisch, sowie deren 
Teile, aus Kupfer 

Haushaltsartikel, samtare und hygienische Artikel, SOW'le 
deren Teile, aus Kupfer 

An1dere Waren aus Kupfer 

Stangen, Profile und Drähte, aus Nickel, massiv 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigensdlaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen . 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigensdlaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung unter Verwen,dung von 
Erzeugniss,en,die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigwa1"e 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, ,die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und de1"en Wert 
50 v. H. ,des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung u'ut,er Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Uf!Sprungs­
erzeugnisse s,ind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes ,der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und del'en Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
HersteIlung unter Verwendung von 
Erzeugni,ssen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Ferti,gware 
nicht übersteigt 
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Tarifnummer 

75.03 

75.04 

75.05 

75.06 

76.02 

76.03 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Bleche, Platten, Tafeln, Bänder und Folien, aus Nickel; 
Pulver und Flitter, aus Nickel 

Rohre (einschließlich RohIinge), Hohlstangen, Rohrform­
stücke, Rohrverschlußsciicke und Rohrverbind'llngsstücke 
(Nippel, Kniestücke, Kupplungen, Muffen, Flanschen und 
dergleichen), aus Nickel 

Anoden zum Vernickeln, auch durch Elektrolyse herge­
stellt, roh oder bearbeitet 

Andere Waren aus Nickel 

Stangen, Profile und Drähte, aus Aluminium; massiv 

Bleche, Platten, T'afeln und Bänder, aus Aluminium, mit 
einer Stärke von mehr als 0'20 mm 

Be- oder Verarbeitungsvorginge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung unter Verwendung von 
Erz.eugnis<sen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine U rsprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des WertJes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, ,die keine Ursprungs­
erzeugnisse !sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert. 
50 v. H. des Wertes ,der Fertigware 
nicht übersteigt 
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Tarifnummer 

76.04 

76.05 

76.06 

76.07 

76.Q8 

76.09 

Hergestellte Ware 

Warenbezeidmung 

Blattmetall, Folien und ,dünne Bänder, arus Alumini.um 
(auch 'geprägt, zugeschnitten, gelocht, überzogen, bedruckt 
oder mit Papier oder anderen Verstärkungen unterlegt), ' 
mit einer Stärke (ohne Unterlage) , von 0·20 mm oder 
weniger 
Pulver und Flitter, aus Aluminium 

Rohre (einschließlich Rohlinge) und Hohlstangen, aus Alu­
minium 

Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbin­
dungsstücke (Nippel, Kniestücke, Kupplungen, Muffen, 
Flanschen und dergleichen), aus Aluminium 

Konstruktionen sowie deren TeiLe (Schuppen, Brücken und 
Brückenteile, Türme, Masten, Pfeiler, Säulen, Gerüste, 
Dächer, Dachstühle, Tür-' und Fensterrahmen, Rolläden, 
Geländer und dergleichen), aus Aluminium; für Konstruk~ 
tJionszwecke vOl"gearbeitete Bleche, Stangen, Profile, Rohre 
und ,dergleichen, aus Aluminium ' 
Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, 
für Stoff,e aller. Art (ausgenommen 'für verdichtete oder 
v·erflüssigte Gase), aus Aluminium, mit einem Fassungs­
vermög,en von mehr als 300 Liter, auch mit Innenausklei­
dung oder Wärmeschutzverkleidung, jedoch ohne mecha­
nische pder wärmetiechnische Einrichtung 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
vo,} Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren ~ert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnis'sen, die keine Ursprungs­
erzeugn,isse sind und deren Wert 
50 v. H.des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übel'steigt 
Herstellung unter' Verwendung von 
Erzeugnissen, ,die ~eine Ursprungs­
erzeugnisse soind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt. ' 

Herstellung untet Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
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Tarifnummer 

76.10 

76.11 

76.12 

76.13 

76.14 

76.15 

Hergestellte Ware 
Warenbezeichnung 

Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen, Schachneln und ähn­
liche Behälter, für Transport- oder Verpackungszwecke, 
aus A'lumi'niium, einschließlich Verpackungs röhrchen und 
Tuben 

Behälter für verdichtete oder verflüssigte Gase,. aus Alu­
mlfilum 

Kabel, Seile, Litzen und ähli'che Waren, aus Aluminium­
draht, ausg,enommen isolierte Drahterzeügnisse für die 
Elektrotechnik 

Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Alum:iniumdraht 

Streckbleche aus Aluminium 

Haushaltsartikel, sanatäre t.uld hygienische Artikel, sowie 
deren Teile, aus Aluminium 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nidtt die 
Eigensdtaft von UrsprurigserzeugnLssen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, di,e 
den hergestellten Waren die Eigensdtaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen; 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine U rsprungs­
erzeugnisse 'sind und ,deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen,di<e keine Ursprungs­
erzeugnisse ,sind und deren Wert 
50 v. H. ,des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und ·deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Ferti,gware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugni,ssen, d~e keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes ,der Fertigware 
nicht übersteigt 

, Herstellung unter V'erwendung von 
Erzeugnis,s,en, di,e keine Ursprungs­
erzeugnisse slind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt . 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugniss'en, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und .deren Wert 
50 v. H. des Wert,es der Fertigware 
nicht übersteigt 
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Tarifnummer 

76.16 

77.02 

77.03 

78.02 

78.03 

78.04 

Hergestellte Ware 
Warenbezeichnung 

Andere Waren aus Aluminium 

Stangen, Profile, Drähte, . Bleche, 'Dafeln, Bänder, FoHen, 
Rohre (einschließlich Rohlinge), Hohlstangen, Pulver und 
Flitter, aus Magnesium; Drehspäne, nach Größe sortiert, 
aus Magnesium 

Andere Waren aus Magnesium 

Stangen, Profile und Drähte, aus Blei; massiv 

Bleche, Platten, Tafeln und Bän'der, aus Ble,i, mit ,emem 
Quadratmeterg'ewicht von mehr als 17 kg 

Blattmetall, Folien und dünne Bänder, aus Blei (auch 
geprägt, zugeschnitten, gelocht, überzogen, bedruckt oder 
mit Papier oder andel'en Vel"stärkungen unterlegt), mit 
einem Qua<fratmetergewicht (ohne Unterlage) von 17 kg 
oder weniger; Pulv,er und Flitter, aus Blei 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von U rsprungserzeugn~ssen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, . die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, ,die keine Ur~prungs­
erzeugn~sse sind und ,deren W-ert 
50 v. H.des Wertes der Fertigware 
nicht übel'Steigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, -djA~ keine Ursprungs­
erzeugnisse s-ind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigwar-e 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugni'ssen, die keine Ursprungs­
erz,eugnisse -sind und der-en Wert 
50 v. H.des Wertes der F,ertigware 
nicht übersteigt -

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert, 
50 v. H.des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, ,die keine U r~prun"gs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und ,deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
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'farifnummer 

78.05 

.78.06 

79.02 

79.03 

79.04 

79.05 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Rohre (einschließlich Rohlinge), Hohlstangen, Rohrform­
stücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungsstücke 
(Nippel, Kniestücke, S-förmig gebogene Rohre für Ge­
ruchverschlüsse, Kupplungen; Muffen, Flanschen und der­
,gleichen), aus Blei 
Andere Waren aus Blei 

Stangen, Profile und Drähte, aus Zink, massiv 

Bleche, Platten, Tafeln, Bänder und Folien, aus Zink; 
Pulver un,d Flitter, aus Zink 

Rohre (einschließtich Rohlinge), Hohlstangen, Rohrform­
stücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungsstücke 
(Nippel, Kniestücke, Kupplungen, Muffen, Flanschen und 
dergleichen), aus Zink 

Dachrinnen, Firstbleche, Dachfenster und andere Waren 
für Bauzwecke, aus Zink 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzcugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den herge~tellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine U rsprungs­
erzeugnisse ·sind und' deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnisse'n, die keine Ursprungs­
erzeugnissesind und deren Wert 
50 v. H. des Wler~es der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 

.j:>. 
0"-

-0"-
o 

50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt· ~ 

Herstellung unter Verwendung von' ~ 
Erzeugnissen, d~e keine Ursprungs- S 
erzeugnisse sind und deren Wert 

~ 
'1 

50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übeI1Steigt 
Herstellung unter Voerwendung von 
Erzeugnissen, di,e keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse ,sind und der,en Wert 
50 v. H. des Weftes der Fert~gware 
nicht übersteigt 

160 der B
eilagen X

III. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

46 von 88

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Tarifnummer 

79.06 

80.02 

80.03 

80.04 

80.05 

82.05 

Hergestellte Ware 

Warenbezeidmung 

Andere Waren aus Zink 

Stangen, Profile und Drähte, a,us Zinn~ massiv 

Bleche, Platten, Tafeln und Bänder, aus Zinn, mit emem 
Quadratmetergewicht von mehr als 1 kg 

Blattmetall, Folien und dünne Bänder, aus Zinn (auch 
geprägt, zugeschnitten, gelocht, überzogen, bedruckt oder 
mit Papier oder anderen Verstärkungen unterlegt), mit 
einem Quadratmetergewicht(ohne Unterlage)' von 1 kg 
oder weniger; Pulver und Flitter, aus Zinn 
Rohre (einschließlich Rohlinge), Hohlstangen, Rohrform­
stücke, Rohrverschlußstück.e und Rohrv,erbindungsstücke 
(Nippel, Kniestücke, Kupplungen, Muffen, Flanschen und 
dergleichen), aus Zinn 

Auswechselbare Werkzeuge zur Verwendung in Werk­
z.eugmaschinen und mechanischen oder nicht mechanischen 
Handwerkzeugen (zum Treiben, Stanzen, GeWJindeschnei- . 
,den, Gewindebohren, Bohren, Fräsen, Ausweiten, Schnei­
den, Drehen, S~rauben und dergleichen), einschließlich 
der Zieheisen und Preßmatrizen zum Warmstrangpressen 
von Metallen und der arbeitenden Teile für Gesteins­
bohrer und Tiefbohrwerkzeuge 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die kein'e Ursprungs­
erzeugnisse :sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen,,<1ie keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und· deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 

Be- ode~ Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen 'oder Teilen, die keine 
Ursprungserzeugnisse sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der Fertig­
ware nicht über~teigt 
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Hergestellte Ware 

Tarifnummer Waren bezeichn ung 

82.06 Messer und Schneidklirigen, für. Maschinen oder" für . 
mechanische Geräte 

aus Kap. 84 Ke!;sel, Maschinen, Apparate und mechani:sche Geräte, aus­
genommen Waren der Nr. 84.15 und Nähmaschinen (zum 
Nähen von Spinnstoffwaren, Leder, Schuhen und derglei­
chen), einschließlich Möbel zum Binbau von Nähmaschinen, 
aus Nr. 84.41 

84.15 Maschinen, Apparate und Ger~te zur Kälteerzeugung und 
kältetechnische Einrichtungen, elektrische oder andere 

aus 84.41 Nähmaschinen (zum Nähen von Spinnstoffwaren, Leder, 
Schuhen und dergleichen), ·einschließlich Möbel zum Einbau 
von Nähmaschinen 

*) Der Berechnung des Wertes der Erzeugnisse und Teile ist zugrunde zu legen: 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

ße- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprungserzeugnisse s,i:nd und deven 
Wert 40 v. H. des Wertes der Fertig­
ware nicht überste,igt 
Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprungs erzeugnisse sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der F.ertig­
ware nicht übersteigt 

Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprungserzeugnisse ,sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes ,der Fertig­
ware nicht übersteigt, sofern dem 
Werte nach mindestens 50 v. H. der 
verwendeten Erz.eugnisse und Teile *) 
U rsprungserzeugnis,se sind 

Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwen.dung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprungserzeugnis'Se sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der Fertig­
ware nicht übersteigt, sofern 

a) Für Erzeugnisse und Teile, die Ursprungserzeugnisse sind, der erste nachweisbar für die Erzeugnisse und Teile im Gebiet des Landes, in dem die Be- oder Verarbei­
tung oder der Zus.ammenbau erfolgt, gezahlte Preis oder der Preis, der im Falle eines Verkaufs zu zahlen wäre; 

b) für Erzeugnisse und Teile, die keine Ursprungserzeugnisse sind, die Bestimmungen der Regel 5 der Anlage D zu diesem Bundesgesetz betreffend die Ermittlung des 
Wertes von eingeführten Erzeugnissen oder von Erzeugnissen unbestimmbaren Ursprungs. 
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Tarifnummer 

(aus 84.41) 

aus Kap. 85 

85.14 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Elektrische Maschinen und 
trotechnische . (Erzeugmsse, 
Nm. 85.14 unld 85.15 

Apparate sowie andere elek­
ausgenommen solche der 

Mikrophone und ihre Träger, Lautsprecher, elektl'ische 
Tonfrequenzvel"stä·rker 

") Siehe Fußnote auf Seite 48. 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

a) dem Wert nach mindestens 
50 v. H. der zum Zusammen­
bau des Kopfes (ohne Motor) 
verwendeten Erzeugnisse und 
Teile ,,) Ursprungserzeugnis,se 
sind und 

b) der Mechanismus für die Ober­
fadenzuführung, der Greifer 
mit Antriebsmechanismus und 
,die Steuerol.1gane für den Zick­
Zack-Stich Ul'sprun~serzeug­
nisse sind 

Be- oder V·erarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprung~erzeugnisse sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der Fertig­
ware nicht übel"steigt 
Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen od,er T.eilen, .die keine 
Ursprungserzeugnisse sind und deren 
Wert 40 v. H.des Wertes ,der Fertig­
ware nicht überst.eigt,sofern 

a) dem Wert nach mindestens 
50 v. H.der verwendeten Er­
zeugnisse und Teile ") Ur­
sprungserzeugnisse sinid und 

b) alle Transistoren Ursprungs­
erzeugn~ss,e sind 
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Hergestellte Ware 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

85.15 Sende- und Empfangsgeräte für die Radiotelephonie und 
Radiotelegraphie; Sende- und Empfang5gerä~ für Rund­
funk und Fernsehen (einschließIich der mit Tonaufnahme­
und Tonwiedergabegeräten kombinierten Empfangs­
geräte) un·d Fernsehaufnahmegeräte; Funkleit-, Funkpeil-, 
Funksuch- und Funkfernsteuerappara~ 

Kap. 86 SchFenenfahrze~ge und ortsfe5tes Gleismatel1ial; nichtelek­
trtische S~gnalvorrichtungen für Verkehrswege 

aus Kap. 87 Kraftwagen, Traktoren, Motorräder und Fanrräder sowie 
'andere Landfahrzeuge, ausgenommen Waren der Nr. 87.09 

87.09 Motorräder, Motorfahrrä.der und Fahrräder mit Hilfs­
motor, auch mit Beiwagen; Beiwagen für ,diese und für 
Fahrräder 

*) Siehe Fußnote auf S~ite 48. 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von' Ursprungseneugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprungserzeugnisse sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der Fertig­
ware nicht übersteigt, sofern 

a) dem Wert nach mindestens 
50 v. H. der verwendeten Er­
zeugnisse und Teile *) Ur­
sprungserzeugnisse sind und 

b) alle Transistoren Ursprungs-
erzeugnisse sind . 

Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teiien, die keine 
Ursprungserzeugnrsse sind und deren 
Wert 40 v. H.des Wertes .der Fertig­
ware nicht übersteigt 
Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprungserzeugnisse sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der Fertig­
ware nicht übersteigt 

Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder ~eilen, die keine 
Ursprungserzeugnisse sind und ,deren 
Wert 40 v.H. des Wertes der Fertig­
ware nicht übersteigt, 'sof.ern dem 
Werte nach minde5tens 50 v. H.der 
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Hergestellte Ware 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

(87.09) 

aus Kap. 90 Optische, photographische und kinematographische Instru­
mente, Apparate und Geräte; Meß-, Pruf- und Präzisions­
instrumente, -apparate und -geräte; medizinische und 
chirurgische Instrumente, Apparate und Geräte; ausge­
nommen Waren der Nrn. 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 und 
90.26 

90.05 Ferngläser und Fernrohre, auch mit Pnilsmen 

90.07 Photographische Aufnahmeapparate; Blitzlichtapparate 
und -vorrichtungen für photog.raphische Zwecke 

90.08 Kinematographische Apparate (Bild aufnahme- und Ton­
aufnahmegeräte, auch kombiniert, Wiedergabegeräte, wie 
Projektionsapparate, auch mit Tonwiedergabe) 

*) Siehe Fußnote auf Seite 48. 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nimt die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

verwendeten Erzeugnisse und Teile "") 
U rsprungserz.eugnisse sind 
Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprungs erzeugnisse sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der FerlJig­
ware nicht übersteigt 
Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von E'r­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprungserz'eugnisse sind und .deren 
Wert 40 v. H. de~ Wertes der Fertig­
ware nicht übersteigt, Isofern dem 
Wert nach mindestens 50 v. H. der 
v·erwendeten Erzeugnisse und Teile *) 
Ursprung~rzeugni~e sind 
Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprungserzeugn~sse sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der Fertig­
ware nicht übersteigt, sofern dem 
Wert nach mindestens 50 v. H. der 
verwendeten Erzeugnisse und Teile *) 
Ursprungserzeugnisse sind 
Be- oder V,erarbeitung oder Zusam­

, menbau, unter Verw.en:dung von Er­
zeugnissen oder Teilen, ,die keine 
U rsprungserzeugn~ssesind und deren 
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Hergestellte Ware 

Tarifnummer W arenbezeichn ung 

(90.08) 

90.12 Optische Mikroskope, einschliemich solcher für die Mikro­
photographie und Mikrokinematographie, sowie Appa­
ra~e für die Mikroprojektion 

90.2l? Gasz~hler, Flüssigkeitszähler und Elektrizitätszähler, ein­
schließlich derartiger Produktions-, Kontroll- und Eich­
zähler 

aus Kap. 91 Uhrmacherwaren, ausgenommen Waren der Nrn. 91.04 
und 91.08 

•. ) Siehe Fußnote auf Seite 48. 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Wert 40 v. H. des Wertes der Fertig­
ware nicht übersteigt, sofern dem 
Wert nach mindestens 50 v. H. der 
verwendeten Erzeugnisse und Teile '~) 
U rsprungserz.eugnissesind 
Be- oder ~eral'beitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprungserzeugnisse lSind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der Fer­
tigware nicht übersteigt, sofern dem 
Wert nach mindestens 50 v. H. der 
verwendeten Erzeugnisse und Teile '~) 
Ursprungserzeugnisse sind 
Be- oder Verarheitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder' Teilen, die keine 
U rsprungserz,eugnis'se sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der Fertig­
ware nicht übersteigt, sofern dem 
Wert nach mindestens 50 v. H. der 
v,erwendeten Erzeugnisse 'Und Teile '~) 
Ursprungserzeugnisse sind 
Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder T eilen, d~e keine 
Ursprungserzeugnisse 'sind und deren 
Wert 40 v. H.des Wertes der Fertig­
ware nicht ühersteigt 
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Hergestellte Ware 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

91.04 Andere Uhr,en 

91.08 Andere Uhrwerke, fertig 

/ 

aus Kap. 92 Musikinstrumente; Tonauifnahme- und Torrwiedergabe­
geräte; Bild- und Tonaufnahmegeräte und Bild- und Ton­
w~edergabegeräte auf magnetischer Grundlage für das 
Fernsehen; Teile und Zubehör zu diesen Instrumenten und 
Geräten; ausgenommen Waren der Nr. 92.11 

92.11 Sprechmaschinen, Diktiermaschinen und andere Tonauf­
nahme- und Tonwiedergabegeräte, einschlie~lich Platten­
spieler, Tonband-, und Tondrahtgerätle, auch mit Ton­
abnehmer; Bild- und Tonaufnahmegeräte und Bild- und 
Tonwiedergabegeräte auf magnetischer Grundla,ge für das 
Fernsehen 

*) Siehe Fußnote auf Seite 48. 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt .sind 

Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die k,eine 
Ursprungserzeugnisse sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der Fertig­
ware nicht übersteigt, sofern dem 
Wert nach mindestens 50 v. H. der 

. verwendeten Erzeugnisse und Teile ,,) 
U r~prungserzeugnisse sind 
Be, oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unt'er Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprungserzeugnisse sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der Fertig­
ware nicht übersteigt, sof.ern dem 
Wert nach mindestens 50 v. H. der 
verwendeten -Erzeugnisse und Teile ,:-) 
Ursprungser~eugnisse sind 
Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprungserzeugnisse sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der Fertig­
ware nicht übersteigt 
Be- oder Verarbeitung oder Zusam­
menbau, unter Verwendung von Er­
zeugnissen oder Teilen, die keine 
Ursprungserzeugnis,se sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes der Fertig­
ware nicht übersteigt, sofern 
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Hergestellte Ware 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

(92.11) 

Kap. 93 Waffen und Munition 

96.01 Besen aUer Art, nur gebunden, auch mit Stiel 

96.02 Bürsten-und Pinsel waren (Bürsten, Scheuerbürsten, Pinsel 
und dergleichen), einschließlich der Maschinenbürsten; 
Malerwalzen, Wisch-er aus Kautschuk oder ähnlichen ge­
schmeidigen Stoffen 

97.03 Anderes Spielzeug; Modelle zum Spielen 

98.01 Knöpfe, Druckknöpfe, Manschettenknöpfe . und derglei­
chen Knöpfe (einschIießlich Knopfrohlinge, Knopfformen 
und Knopfteile) 

.. ) Siehe Fußnote auf Seite 48. 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

fü]\t sind 

a) dem Wert nach mindestens 
50 v. H. -der verwendeten Er­
zeugnisse und Teile ".) Ur­
sprungserzeugnisse sind und 

b) alle Transistoren Ursprungs-
erzeugnisse ~ind 

Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, Idie keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, ,die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
er2Jeugnrsse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt_ 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Herstellung unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des Wertes ,der Fertigware 
nidlt übersteigt 
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Tarifnummer 

98.08 

aus 98.15 

Hergestellte Ware 

Warenbezeidmung 

Farbbänder für Schreibmaschinen 'Und dergleichen Farb­
bänder, auch auf Spulen; Stempelkissen, auch getränkt, 
auch in Schachteln 

Isolierflaschen und andere Isolierbehälter, mit Vakuum­
isoLierung 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren nicht die 
Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen 

verleihen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die 
den hergestellten Waren die Eigenschaft 
von Ursprungserzeugnissen verleihen, 
wenn nachstehende Voraussetzungen er-

füllt sind 

Herstellung- unter Verwendung von 
Erzeugnissen, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind und deren Wert 
50 v. H. des, Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 

Herstellung aus Waren der Nr. 70.12 
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Tarifnummer 

aus 25.09 
aus 25.15 

aus 25.16 

aus 25.18 
aus 38.05 
aus 40.07 

aus 41.03 
aus 41.04 
aus 50.09 
aus 50.10 
aus' 51.04 
aus 53.11 
aus 53.12 
aus 53.13 
aus' 54.05 
aus 55.07 
aus 55.08 
aus 55.09 
aus 56.07 
aus 68.03 

LISTE B 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die den hergestellten Waren die Eigenschaft von Ursprungserzeugnissen verleihen 

Hergestellte Ware 

Warenbezeichnung 

Farberden, gebrannt oder gemahlen 
Marmor, durch Säg,en bloß zerteilt, mit einer Stärke von 25 cm 
oder weniger 

Granit, Porphyr, B a'S alt, Sandstein und andere Werk- oder 
Hausteine, durch Sä~en bloß zerteilt, mit einer Stärke von 25 cm 
oder weniger 
Gebrannter Dolomit; Dolomitstampfmasse 
Tallöl, raffiniert 
Fäden und Schnüre, aus vulkanisiertem Weichkautschuk, mit 
Spinnstoffen überzogen 
Leder von indischen Metis, nachgegerbt 
Leder von indischen Ziegen, nachgegerbt 

Gewebe, bedruckt 

Waren aus Natur- oder Preßschiefer 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die den hergestellten Waren die Eigenschaft von 
Ursprungs erzeugnissen verleihen 

Durch den Einhau von Erzeugnissen oder Teilen, die keine U rsprungs­
erzeugnisse sin!d, in Waren der Kap. 84 bis 92 verlieren diese Waven nic..nt 
die Eigenschaft von Ursprungserzeugn~ssen, sofern der Wert dieser 
Erzeugnisse und Teae 5 v. H. des Wertes der Fertigwal'e nicht übersteigt 
Brechen und Brennen oder Mahlen von Farberden 
Sägen zu Platten oder Stücken,. Polieren, oberflächliches Schleif,en und 
Reinigen von Marmor, roh, grob behauen, durch Sägen bloß zerteilt, 
mit einer Stärke von mehr als 25 cm 
Sägen von Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und anderen Wrerk- oder 
Hausteinen, roh, grob behauen, durch Sägen bloß zerteilt, mit einer 
Stärke von mehr als 25 cm 
Brennen von rohem Dolomit 
Raffinieren von rohem Tallöl 
Herstellung aus nicht überzogenen Fäden und Schnüren, aus vulkani­
siertem Weichkautschuk 
Nachgerben von nur rgeg>erbtem Leder von indischen Metis 
Nachgerben von nur gegerbtem Leder von indischen Ziegen 
Bedrucken und gleichzeitige iEndbear!beitung ~leichen, Zurichten, Trock­
nen, Dampfbehandeln, Noppen, Kunststopfen, Imprägnieren, Sanfori­
sieren, Merzerisieven) von Geweben, die keine Ursprungserz,eugnisse sind 
und deren Wert 47"5 v. H. des Wertes der Fertigware nicht übersteigt 

Herstellung ~us bearbeitetem Schiefer 
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Hergestellte Ware 

Tarifnummer Warenbezeidmung 

aus 68.13. Asbestwaren; Waren aus. Mi!schungen auf der Grundla-ge von 
Asbest oder auf der Grundlage von Asbest un·d Magnesium­
carbonat 

aus 68.15 Glimmerwaren, einschließlich Glimmer auf P.apier oder Geweben 
aus 70.10 Flaschen und Flakons, geschliffen 

aus 70.13 Glaswar,en, geschliffen, die bei Tisch, in der Küche, für Toilette­
zwecke, im Büro, zur Ausschmückung von Wohnungen und zu 
ähnLichen Zwecken verwendet we1"den, ausgenommen War,en 
der Nr. 70.19 . 

aus 70.20 
aus 71.03 

aus 71.05 

aus 71.06 

aus 71.07 

aus 71.08 

aus 71.09 

aus 71.10 

aus 73.15 

Waren aus Glaisfasern 
Synthetische oder r,ekonstituierte Steine, geschliffen oder anders 
bearbeitet, weder gefaßt noch monüert, auch zur Erleichterung 
,der Vers,endung aufgereiht, jedoch nicht assortiert 
Silber und Silberlegierungen (auch vergoldet oder platiniert), 
als Halbzeug 
Silberplattierungen als Halbzeug 

Gold und Goldlegierungen (auch platini,ert), als Halbzeug 

Goldplattierung.en Cauf uned1en Metallc;m oder auf Silber) als 
Halbzeug 
Platin 'u'nd Platinmetalle sowie Platin- und Platinmetallegie­
rungen, als Halbzeug 

Platinplattier,ungen und Platinmetlallplattierung,en (auf unedlen 
Metallen oder auf Edelmetal1en), als Halbzeug 

Qualitätskohlenstoffstahl und legierter Stahl: 
a) in ,den in den Nrn. 73.07 bis 73.13 angeführten Formen 

b) ,in den in der Nr. 73.14 angeführten Formen 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die den hergestellten Waren die Eigenschaft von 
U rsprungserzei.lgnissen verleihen 

Hel"stellung aus bearbeitetem Asbest und aus Mischungen auf der Grund­
lage von Asbest oder auf der Grundlage von Asbest und Magnesium­
carbonat 
Herstellung aus bearbeitetem Glimmer 
Schleifen von Flaschen und Flakons, die keine Ursprungserzeugnisse sind 
und deren,Wert 50v. H. des Wertes der Fertigware nicht übersteigt 
Schleifen von Glaswaren, die keine Ursprungserzeugnj,sse sind und deren 
Wert 50 v. H. des Wertes der Fertigware nicht übersteigt 

Herstellung aus rohen Glasfasern 
Herstellung au's synthetischen oder rekonstituierten Steinen, roh. 

Walzen, Ziehen, Drahtzi,ehen, Hämmern oder Zerkleinern, von Silber 
un/cl Silberlegierungen, unlbearbeitet 
Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern oder Zerkleinern, von Silber­
plattierungen, unbearbeitet 
Walzen, Ziehen, Drahtzilehen, Hämmern oder Zerkleinern, von Gold 
und Goldlegierungen. (auch platiniert), unlbearlbeitet 
Walzen, Z~ehen, Drahtziehen, Hämmern oder Zerkleinern, von Gold­
plattierungen (auf unedlen Metallen oder auf 'Silber), unbearbeitet 
Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern oder Zerkleinern, von Platin 
und Platinmetallen sowi,e von Platin- und Platinmetallegierungen,unbe­
arbeitet 
Walzen, Ziehen, Drahtz'iehim, Hämmern oder Zerkleinern, von Platin­
plattierungen und Platinmetallplattierungen (auf unedlen Metallen oder 
auf Edelmetallen),unbearbeitet 

Hel"stellung aus Erzeugnissen, die keine Ursprungserzeugnisse sind, in den 
in der Nr. 73.06 angeführten Formen 
Herstellung aus Erzeugnrssen, die keine Ursprungs erzeugnisse sind, in den 
in den ~rn.73.06 oder 73.07 angeführten Formen 
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V1 Hergestellte Ware Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die den hergestellten Waren die Eigenschaft von 00 

Tarifnummer 

aus 81.01 

aus 81.02 

aus 81.04 

84.06 

aus 84.08 

aus 84.41 

aus 95.01 

a'us 95.02 

aus 95.03 

Warenbezeichnung 

Wolfram (Tungsten), verarbeitet 

Molybdän, verarbeitet 

Andere unedle Metalle, verarbeitet 

Kolbenverbrennungsmotol1en 

Andere Motoren unrd Kraftmaschinen, ausgenommen Rüdtstoß­
tric:lbwerke und Gasturbinen 

Nähma'schinen (zum Nähen von SpinnstoffwaI'en, Leder, Schuhen 
und dergleichen), einschließlich Möbel zum Einbau von Näh­
maschinen 

War·en aus Schildpatt 
Waren aus P.erlmutter 
Waren aus Elfenbein 

*) Der Berechnung des We~tes der Erzeugnisse und Teile ist zugrunde zu legen: 

Ursprungserzeugnissen verleihen . 

Herstellung aus Wolfram (Tungsten), roh, das kein Ursprungserzeugn~s 
ist und dessen Wert 50 v. H. des Wertes der Fertigware nicht übersteigt 
Hers~ellun'g aus Molybdän, roh, das kein Ursprungserzeu'gnrs ist und 
de'ssen Wert 50' v. H. des Wertes der Fertigware nicht übersteigt 
Herstellung aus andel"en unedlen Metallen, roh, die keine Ursprungs­
erzeugnisse sind unddeI'en Wert 50 v. H.des Wertes der Fertigware 
nicht übersteigt 
Be- oder V'eral"beitung oder Zusammenbau, unter Verwendüng von 
Erzeugn'issen oder Teilen, die keine Ursprungser:oeugnisse sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes ,der Fertigware nicht übeI'steigt 
Be- oder Verarbeitung oder Zusammenbau, unter Verwendung von 
ErzeugniS!sen oder Teilen, ,die keine Ursprungserzeugnisse sind und deren 
Wert 40 v. H. ·des Wertes ,der Fertigware nicht überst·eigt, sofern dem 
Wert nach mindestens 50 v. H. der verwendeten Erzeugnisse unld Teile *) 
Ursprungserzeugnisse sind 
Be- oder Verarbeitung oder Zusammenbau, unter V.erwendung von 
Erzeugnissen oder TeiIen, die keine Ursprungs erzeugnisse !sind und deren 
Wert 40 v. H. des Wertes rder F,ertigware nicht übersteigt, sofern 
a) dem W'ert nach mindestens 50 v. H. der zum Zusammenbau des 

Kopfes (ohne Motor) verwendeten Erzeugnisse und Teile '~) Ur­
sprungserzeugnisse 'Sind und 

b ) der Mechanismus für die Oberfadenzuführung, der Greifer mit An­
triebsmechanismus und die Steuel"organe für den Zidt-Zadt-Stich Ur­
sprungserzeugni51se sind 

Herstellung aus Schildpatt, 'bearbeitet 
Herstellung aus Perlmutter, bearbeitet 
Herstellung aus Elfenbein, bearbeitet 

a) Für Erzeugnisse und Teile, die Ursprungserzeugnisse sind, der erste nachweisbar für diese Erzeugnisse und Teile im Gebiet des Landes, in dem die Be- oder Ver­
arbeitung oder der Zusammenbau erfolgt, gezahlte Preis oder der Preis, der im Falle eines Verkaufs zu zahlen wäre; 

b) für Erzeugnisse und Teile, die keine Ursprungserzeugnisse sind. die Bestimmungen der Regel 5 der Anlage D zu diesem Bundesgesetz betreffend die Ermittlung des 
Wertes von eingeführten Erzeugnissen oder von Erzeugnissen unbestimmbaren Ursprungs. . 
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Hergestellte Ware 

Tarifnummer Warenbezeichnung 

aus 95.04 Waren 'aus Bein 
aus 95.05 Wal'en aus Horn, Geweihen, Korallen (natürlichen oder rekon­

stituierten) unld anderen tierischen Schnitzstoffen 
aus 95.06 Waren aus pflanzlichen Schnitzstoffen (Steinnüssen, anderen 

Nüssen, Fruchtsteinen, Fruchtkernen und der,g'leichen) 
aus 95.07 Waren aus Meel'Schaum und Bernstein, natürlich oder rekon­

stituiert, Gagat (Jet) und anderen gagatähnlichen mineralischen 
Schnitz- und Formstoffen 

aus 98.11 Tabakspfeifen (einschließlich Pfeifenköpfe) 

*) Siehe Fußnote auf Seite 58. 

Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die den hergestellten Waren die Eigenschaft von 
Ursprungserzeugnissen verleihen 

Herstellung aus Bein, bearbeitet 
Herstellung aus Horn, Geweihen, Korallen (natül'lichen oder rekonstitu­
ierten) und andeflen tierischen Schnitzstoffen, bearbeitet 
Herstellung aus pflanzlichen Schnitzstoffen (Steinnüssen, anderen Nüssen, 
Fruchtsteinen, Fruchtkernen und dergleichen), bearbeitet 
Herstellung aus, Meerschaum und Bernste,in, natürlich oder rekonstituiert, 
Gagat (jet) und anderen gagatähnlichen mineralisch,en Schnitz- und Form­
stoffen, bearbeitet 
Herstellung aus Pfeifenrohlingen 
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60 16,0 der Beilagen 

Anlage F 
Formvorschriften für Ursprungsnachweise 

Regel 1 - Xußere Form der Ursprungsnach­
weise 

Ursprungsz·eugnisse nach Formblatt Asowie 
Ursprungserklärungen nach Formblatt APR müs­
sen mit den angeschlossenen Mustern über,ein­
stimmen. Sie sind in Deutsch, Englisch oder 

. Französisch abzufassen. Sie sind in Maschinen­
schrift oder handschriftlich auszufüllen; ,im letzte­
ren Fall müssen sie mit Tinte oder Kugelschreiber 
und in Blockschrift ausgefüllt werden. Sie müssen 
aus weißem, hdb:Jfreiem, geleimtem Schreilbpapier 
mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 
25 g hergestellt sein. 

Regel 2 - Formblatt A 

(1) Das Ursprungszeugn~s nach Formblatt A 
hat das Format 21 X 297 cm. Es muß mit einem 
grünen guillochierten übe~druck versehen sein, 
auf aem jede auf mechanischem oder chemischem 
Wege vorg,enommene Veränderung sichtbar wird. 

(2) Jedes Ursprungszeug,nis muß eine Serien­
nummer zur Kennzeichnung der einzelnen Zeug­
nisse tragen. 

Regel 3 - Formblatt APR 

(1) Die Ursprun~serklärung nach Form­
blatt APR besteht 'aus zwei Teilstücken im For­
mat von je 21 X 14'8 cm. 

(2) Das Formblatt APR kann maschinell per­
foriert sein, damit sowohl die beiden Teilstücke 

voneinander als auch ein Teil des zweiten Teil­
stückes (Etikett) abgetrennt welid~:n können. Die 
Rückseite ,dieses Etiketts kann gummiert sein. 

{3) Jedes Teilstück des Formibiattes APR muß 
eine Sel'iennummer zur Kennzeichnung der ein-· 
zeinen Zeugnisse tragen . 

Regel 4 - Post sendungen 

(1) Für jede Postsendung ist gegebenenfalls eine 
Ursprungserklärung gemäß Formblatt APR bei­
zubringen. Uie' beiden Teilstücke des Formblattes 
APR müssen vom Ausführer ausgefüllt und 
umerschrieben :sein. Die Ursprungserklärung 
(Teilstück 1) muß dem Paket beiliegen, das Etikett 
des Teilstlückes 2 auf der äußeren Umschließung 
der Sendung aufgeklebt sein. 

(2) Wenn die in der Sendung erithaltenen 
Waren indem begünstigten Ausfuhrland bereits 
hinsichtlich ihrer Eigenschaft als Ursprungser­
zeugnisse überprüft worden sind, kann .der Aus­
führer inder Spalte "Bemerkungen" .des Vor­
druckes APR (Teilstück 1) Hinweise auf diese 
überprüfung ,eintragen. 

(3) Gegebenenfalls trägt der Ausführer auf dem 
grünen E\)ikett nach Muster C 1 oder auf der 
Zotlinhaltse~klärung C 2/CP 3 oder C 2 M/CP 3 M 
den Vermerk "APR" ,sowiedi,e Seriennummer 
des verwendeten Vordruckes .A:PR ein. Er bringt 
diesen Vermerk und diese Nummer auch auf der 
Rechnung für die in der Sendung enthaltenen 
'Waren an. 
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· 160 der Beilagen 61 

1. Goods consigned from (Exporter's business name, 
address, country) 

2. Goods consigned to (Consignee's name, address, 
country) 

3. Means of transport and route (as far as known) 

Reference No 

GENERA.USED SYSTEM OF PREFERENCES 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Combined declaration and certificate) 

FORM A 

Issued in 
(country) 

See Note. overleaf 

4. For official use 

5. Item 
num­
ber 

6. Marks 
andnum­
bers of 
packages 

7. Number and kind of packages; des­
cription of goods 

8. Origin 
criterion 
(see l\lotes 
overleaf) 

9. Gross 
weight 

10. Number 
anddate 
of in­
voices 

11. Certification 
It is hereby certified, on the basis of control carried 
out, that the declaration by the exporter is correct. 

Place and date, signature and stamp oE ceItifying authority 

or other 
quantity 

12. Declaration by the exporter 

The undersigned hereby declares that the above details 
and statements are correct· that a11 the goods were 
produced in . 

(country) 

and that they comply \Vith the origin requirements 
specified for those goods in the Generalised System 
of Preferences for p.;oods exported to 

(importing country) 

Placc and date, signature of autborised signatory 
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62 160 der Beilagen 

Notes 

1. Countries which accept this form fot (he purpoees 01 the 'Generalised System of Preferences (GSP) 

Austria, 
Ped. Rep. of Germany, 
Norway, 

Belgium 
Ireland, 
Sweden, 

Caaada, 
Italy, 
Switzerland. 

Denmark, 
Luxemhourg, 
United Kingdom, 

Finland, Francc, 
Japan, Nether1ands." 
United States of America, 

Details of the rules governi1?g admission to GSP in these countries are obtainable from the Customs authorities there. The main elements of tbc rules are indicated ia 
the following paragraphs. 

2. Conditions. Tbc main conditions for ~dmission to preference are that goods sent to any of tbe countdes listed above 

(i) must fall withi:o adescription of goods eligible fot preference in the country of destination; and 

(ii) must compJy witb the consignment conditiom; spedfied by thc countt)' of destination. In general, goods must be consigned direct from the country of exportation 
to the countty of de!ltination, but in most cases passage through one or more in,tennediate countries, with or without transhipment, is accepted provided that at 
the time they are cxported the goods are dearly intended fot the declared country of deStination and that any intermediate transit, transhipment or temporary ware­
housing arises only from thc requirements of transportation; and 

(iii) must comply wirh the origia criteria specified for those goods by the country of destination. A summary indication of·thc rules generaJly applicable is given un 
paragraphs 3 and 4. 

3. Origin criteria. For c;xports to the abovc-mentioned countries, with the exeption of ~da and the USA, the position is that cither 

(i) the goods sball be wholly produced in tbc: country of exportation. that ia, they should fall within a description of goods which is accepted as"wholly produced"under 
th~ rules prcscribed by the country of destination concerned, or 

(H) alternatively, if tbc goods are rnanufactured wholly or partly from materials or components imported into the country of exportation or of undetermined origia 
these materials or components must have undergone a substantial transformation there into a differf"nt product. It la importantto note that all materials and compo­
nents which cannot be shown to be of that cOUQtry's origin must be treated as. if they were importe<!. Usually the transformation must be such as to lead to the 
exported goods being classified under a Brussels Nomeoclature Tariff heading other than that relating to aay of the above materials or components used. In addition 
special rules are prescribed for various classes of goods in Lists A and B of certain countries' rules of origin and other subsidiary provisions and these should 
be carefull y studied. 

Hthe goodsqualilYWldertheabovecriteria, the exportet must indicate in Box 8 of the form thc origin criteria 00 the basis of which he claims that his goods qualify fot 
the GSP. in the manner sbowo in the folJowing table: I • 

Circurnstances of production 01 manufacture in thc first country named i.o. 
Box 12 of the form I Insert in Box 8 

(a) Goods, worked upon but not wholly produced in the exporting country, "A"~ followed by the Brusscls NomencJature heading number of tbe exported 
which were produced in cooformity with the provisions of para. 3 (ii), which goods 
fall under a Brussels Nomendature Tariff heading spedfied in Column 1 exa~ple: "AU 
of List A and wbich satisfy any conditions in Columns 3 and 4 of List A which 74.07 
are relevant to these goods 

(b) Goods, worked upon but not wholly produeed in the exporting countey, (CB". followed by the Btussel&. NomencJature heading number of the exported 
which fall within an item in Column 1 of List B aad wbich compl y with the goods 
provisions of that item example: "B" 

73.15 

(c) Goods, worked upon but not whoHy produced in the exporting countey, "X" ,followed by the Brusse1. Nomenc1ature heading number of the exported 
which were produced in conformlty with provisions of para. 3 (ii). which are goods 
not specifica11y referred to in Lists A or B, and which da not contravene a example: "X" 
genera] provision of List A 98.02 

(d) Goods wholly produced in the countey of exportation (see para .. 3 (i) .bo",,) "p" 

NOTE. UList AU and UList B" refer to thc lists of qualifying processes specified by the countriea of importation concerned. 

4. Odgin criteria for exports to Canada ud the United States of Amerlca. For exports to these two countries, the position ia that either 

(i) the goods shall be wholl y produeed in the countey of exportation, that is, tbey should fall within adescription of ~ds which i. accepted as "wholl y produeed" 
under the ru]es prescribed by the country of destination concerned, or 

(1i) altematively, if thc goods are manufactured. wbolly or partly from materials or components imported ioto thc country of exportation or of undetetmined origio,. 
those materia1s or components must have undergone a substantial transformation there iota a different product. It is importantto note that a11 materials and componenrs 
wbich cannot be shown to be of that country's origin must be trcated as if they were imported. In the case of Canadaa their value must not exceed .•. % of thc 
ex-factory price oE the exported artide. In the case oE the USA, their value must oot exeed 50 ./. of the. appraised value . for Customs purposes of the 
.exported artide; but, as shown in the table below, tbe exporter must oal y declare tbe value of thc materials and eomponents coacerned as a pet'centage of the ex-factory 
prke of the exported article. ~ 

If the goode qualily Utlder the above criteda, thc exporter must indicatc in Box 8 cf the form thc odgin criteria on tbe basis of which ~c claims tbat bis goods qualify for 
tbc GSP, in the manner shown in tbc following table: . 

Circumstances of production or manufacture in the first country named in 
Box 12 of the form I Inaert in Bo" 8 

Ce} Goods which are covered by the valuc added tule described in para. 4 (H) uY", followed by the val~ of materials and componcnts impotted or of 
above undetermined ocigin, expressed as a percentage of the ez..factory pd« of 

the exported goods 
example: Hp' 

35% 

(f) Goods wholly produci:d io the country of exportation (see para. 4 (i) above) "p" 

5. Bach article muat qualily~ It should be noted that all tbc goods in a consignment must quali(y separately in their own right. This is of p~!~~~~_r~!~Y~!l~_~ 

6. Description 01 !loods. Thc description of goods mllSt be • .,.fnciemlY detailed to enable the goods to be identified by the Cu.toms Officer examining !hem. 
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1. Expediteur (nom, adresse, pays de I'exportateur) 

2. Destinataire (nom, adresse, pays) 

3. Moyen de transport et itineraire (si connus) 

Reference n° 

SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES 

CERTIFICAT D'ORIGINE 
(Declaration et certificat) 

Delivre en ................................................. . 
(pays) 

Voir notes au verso 

4. Pour usage officiel 

5. N° 
d'or­
dre 

6. Marques 
et nu.me­
ros des 
colis 

7. Nombre et type de colis; description 
des marchandises 

8. Critere 
d'origine 
(voir no­
tes au 
verso) 

9. Poids 
brut ou 
quantite 

10. N° et 
date de 
la facture 

11. Certifi.cat 
Il est certifie, sur la base du controle effectue, que 
la declaration de l'exportateur est exacte 

12. Declaration de l'exportateur 

Le soussignedeclare que les mentions et indications 
ci-dessus sont exactes, que toutes cesmarchandises 
ont ete produites en 

(nom du pays) 

et qu'elles remplissent les conditions d'origine 
requises par le Systeme generalise de preferences pour 
~tre exportees a destination de 

(nom du pays import.teur) 

Lieu et date, signature du signataire hahilitC 
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Notes 
1. Pay. qui acceptent cette farmule aux Sn. du Systeme generali.e de preference.: 

Autriebe, Belgique, Canada; 
Fneu, Irlande, Italie, 
Pays-Bas, R. F. d' Allemagne) Royaume-Uni, 

Danemark, 
Japan, 
Suede, 

Etats-Unis d' Amerique, 
Lm::embourg, 
Suissc, 

Finlande, 
Norvege. 

Le detail des reglements concernant l'admission au benencc du Systeme generaJise de preferences dans ces pays peut etre obtenu aupres de leurs admioisttatioosdes douanes. 
Les elements principaux de ces reglements sont resumes dans les paragraphes qui suivent. 

2. Conditiotl8. Les principales conditions d'admission au henef1ce des preferences soot ql1e la marchandise expediee vers l'un quelconque des pays sU5rnentionnes: 

i) doit correspondre 1 la definition etablie des marchandises pouvant benencier du regime de pref'erences dans le pays de destination, et 
ii) doit satisfaire aux conditions d'expedition specifiees par le pa)'s de destination. En general, Ja marcbandise doit tue c:pedit':e direeternent du pays 

d·exportation au pays de destination, mais, dans la plupart des cas, le passage par un ou plusieurs pays intermediaires, avec ou sans transbordement, est admis, a 
condition qu'au moment OU elle est aportee, la marchandise fioit manifestement desth1ee au pays de destination declare ct que taut transit, transbordetr.ent ou entre~ 
posage tempora ire ne resulte que des besoins du transport, et 

iii) doit repondre aux edteres d'origine specifies pout cctte marchandise par le pays de destination. Des indications sommaires sur les regles d'origine generalement appli~ 
cables sont donnees aux paragraphes 3 et 4. 

3. edtere. d·origine. Pout les exportations vers les pays susmentiorules, a l-exception du Canada et des :2tats .. Unis d' Amerique, 

i) ou bien la marchandise doit ~tJ:e entierement produite dans le pays exportateur,e'est~a--direcorrespondre a la definition des marchandisesconsidereescomme«entierement 
ptoduites» qui figure dans les reglements du pa ys de destination interesse, 

ii) ou bien si elle est fabriquee entierement ou ea partie au moyen de matieres ou de compoaants importes dans le pays exportateur ou d~origine indeterminee, ces matieres 
ou composants doivent y avoir subi une transformation substantielle qui en fasse un produit different. n jmporte de notet que toutes maticres et taus composants 
a propes desquels iJ est impossible de prouver qu'ils sont originaires dudit pays doivent etre -consideres (omme importes. En general, la transformation doit ~re te1le 
qu~el1e ait pout effet de faire c1asser la marchandise exportee dans une rubrique de la Nomenclature douaniere dc Bruxelles differente de celle OU seraient classes ces 
maticres Oll composants. En outre, des regles d'origine speciales er des dispositions subsidiaircs sont prevues pour diverses categories de marchandises des listes ·A 
et B de certaias pays, et ces regJes et dispositions devraient etre soigneusement etudiees. 

Silamarchandisesatisfaitauxcriteresci-dessus.l'exportateur indiquera, clans la case 8 de la formule, leeritere d'origine ea vertu duque1 il demande, pour cette marchandise, 
Je benence du Systeme generalise de preferences, d.e la manicre indiquee dans le tableau ci-apres: 

Conditions de production ou de fabrication dans le premier pays indique dans 

I Indiquer ce edtere dans la case 8. I. case 12 de I. formule. 

a) Marchandi~ ouvree, mais non enticrement produite clans le pays e:xportateur, « A», suivi dc la position de la marchandise dans la NDB 
qui a ete produite clJune maniere conforme aox dispositions du paragraphe 3 ii), Exemple: «A» . 
qui releve d'une position de)a NDB specifiee dans la colonne 1 de la L ste A 74.07 
ct qm satisfait aUlt condidons des coJonncs 3 ct 4 de cctte liste applicables 
a cette ·marchandise. 

b) Marchandise, ouvree mais Don. entierement produite dans le pays d'exportation, « B », suivi de la position de I~ marchandise dans I. NDB 
qui correspond ~ une rubrique de la colonne 1 de la Liste B et qui est con- Exemple: «B» 
forme aux dispositions concernant cette rubrique. 73.15 

e) Marchandise, ouvree mais non. entierement produite dans le pays exportateur, « X », suivi de la position de la marcbandise dans la NDB 
qui a ete produite d~une maniere conforme aux dispositions du paragrapbe 3 ii)J Exemple: « X» 
qui n'est pas exprcssement mentionnee dans la Liste A ou la Liste B ct n'est 98.02 
pas incompatible avee une disposition generale de la Liste A. 

d) Marchandise entlerement ptoduite dans le pa ys export.teur (voir le paragraphe 
3 i) ci-dessus). 

«p» 

Note. La «Liste A») et la « Liste B») ~ont les Iistes des operations de transformation requises par ]es pays d'importation interesses. 

4. Critere. dCorigine POUf lei exportations a destination du Canada et des Etats-Unis d'Amerique. POUt les exportations vers ces deux pays: 

i) ou bien ]a marchandise doit etre enticrement produite dans le pays exportatcur, c'est-a-dire correspondre a la definition des marchandises considerees comrr.e« enticre­
ment produites» qui figure dans les reglements du pays de destination interesse, 

H) ou bien si la marchandise est fabriquee entieremcnt ou cn partie an rr,oyen de matieres ou dc COu.foE<:nts irr:portes d~ns Je rays eJirort2ttUr cu d'orjgir.e icdetelmic,ie, 
ces matieres ou composants doivent y avoir subi une transformation substantielle qui en fasse un produit different. Ilimportedenoter que toutes maticres et tous 
composants apropos desquels il est impossible de ptouver qu'ils sont originaires dudit pays doivent etre consideres comme importes. Dans Je <:as du Canada, leur 
valeur ne doit pas depasser ... % du ·prix depart usine de l'article exporte. Dans le cas des Etats~Unis~ leur valeur oe doit pas depasser 5(,% de Ja va!evr en douace 
de la marchandise exportee, mais, comme il est indique dans le tableau ci-dessous, I'exportateur doit seulement declarer la valeur de ces matibcs ct (crr.fmants ca (:our­
centage du prix deport usme de I'.ttiele exporte. 

Si la marclJandise &atisfalt aux criteres cl-dessus, l'exportateur indiquera, dans la casc 8 de 1a formuIe, le cdtere d'origine en vertu duquel il demande, pou:! cette marchandi 
Je ~ce du Systeme generalise de preferences, de la maniere indiquec dans le tal;>leau ci-apres: 

Conditions de produetion ou de fabrication dans le pays indique dans La premier 
case 12 de la formule. I Indiquer ce critere dans la case 8. 

e) Marchandise vi see par 1a regle relative a la valeurajoutee dont il est qucstion au « Y», suivi de la valeur des matieres et cornposants importes ou d'origine 
paragraphe 4 ii) ci-dessus. indeterminee, exprimee en pourcentage du prix depart usine de la marchan~ 

dise 
ExempIe: «( Y ») 

35% 

f) Marchandise en.tierement produite dans le pa ys exportateur (voir le paragraphe ({p» 
4 i) ci-dessus). 

s. Chaque article doit remplir les conditions prcsetites. IJ est a noter que chacun des articJes d'une m~me expedition doit repondre allX conditions prescritcs. Cela s'appJique, 
co particulier, lorsque sont expedies des articles analogues de dimensions differentes ou des pieces detachees. 

6. Dcacription des marchandises. La deßcription des marchandises doit cue assez detaiJIee POUf que le fonctionnaire des d~uanes qui aura ales examiner puisse les 
idcntüicr. 
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Notes 
1. Payo qui acceptent <etle formule aux fin. du Systeme geniraJise de prHerences: 

Autriche, BeIgique, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Ameriqm, 
France, Irlande, ltalie, Japon, Luxembourg, 
Pays-Bas, R. F. d' Allemagne, Royaume-Uni, Suede, Suisse, 

Finlande, 
Non·ege. 

Lc detail des r~lements concernant I'admission au benefice du Systeme geneialise de preferences dans ces pays peut etre obtenu aupres de leurs administratioßs des douanes. 
Les elements principaux de ces reglements sont resumes dans les patagraphes quj suivent. 

2. Conditions. !.es principales conditions d'admission au benefice des preferences sont que Ia marchandisc expedite ",'ers l"un que1conquc des pays susmentionnes: 

i) doit correspondre a la.definition etablie des marchandises pouvant beneficier du regime de preferences dans Je pays de destination,et 
H) doit satisfaite aux conditions d'expedition speci:fiees par le pays de destination. En general, la marchandise doit ~tre expediee directement du pays 

d"exportation au pays de destination, mais, dans la plupart des ca!, le passage par ua ou plusieurs pays intermediaires, avec ou sans transbordement, est admis, i; 
condition qu'au moment cu elle est expottee, la marchandise seit manifesten:ent destinee au pays de destination declare et que tout transit, transbordement on entre­
posage tempora ire ne resulte que des besoins du transport, et 

iii) doit repondre aux eriteres d'origine specifies pour cette marehandise par Je pays de destination. Des indications sommaires sur les regles d'origine generalement appli­
cables sont donnees aux paragraphes 3 et 4. 

3. Crit~te8 d'origine. POUI les exportations vers les pays susmentionnes, A l'exception du Canada et des :etats-Unis d'Amerique, 

i) ou bien la marchandise doit !tre entierement produite dans le pays exportateur, c'est-i-dire correspondre a la definition des marchandisesconsideteescornme« entieremc:nt 
produites.» qui figure dans les reglements du pa ys de destination interesse, 

ii) ou bien si elle est fabriqu6e entierement ou en partie 2U moyen de matieres ou de composants importes dans le pays e:xportateur ou d'origine indeterminee, ces matieres 
ou composants doivent y avoir subi une transformation substantielle qui en fasse ua pto~uit different. nimportedenoter que toutes matieres et tous composants 
apropos desqueis il est impossible de prouver qu'ils sont originaires dudit pays doivent ette 'consideres comme importes. En general, la tunsformation doit i:tre teUe 
qu'elle ait pout effet de faire classer la matchandise exportee dans une rubrique de la Nomenclature douaniere de Bruxelles differente de eelle OU ser~ient classes ~ 
matieres ou composants. En outre. des regles d'origine speciales et des dispositions subsidiaires sont prevues pour diverses categories de muchandlses des Hstes A 
et B de certains pays, et ces regtes et dispositions devraient etre soigneusementetudiees. 

Silamarchandisesatisf'aitauxmtetesci-des8us.l'cxportateur indiquera, dans la case 8 de la formule, lecritere d'origine en vertu duquel il demande, pOUt eette marchandise, 
le benettce du Systeme generaHse de preferences, de la maniere indiquee dans le tableau ci-apres: 

Condltions de production ou dc fabricatioo dans le premier pays indique dans 

I Indiquer ce crit~re dans la case 8. la case 12 de la formule. 

a) Marchandise, ouvree, mais non entierement produite dans le pays eiportateur, « A }), suivi de la p05itio~ de 1a marchandise dans 1a NDB 
qui a etC produite d'une maniere conforme aox dispositions du paragraphe 3 H), Exemple: «A» 
qui releve d'une position de Ja NDB specifiee dans la colonne 1 de la L ste A 74.07 
ct qui satisfait aux conditions des colonnes 3 er 4 de cette liste appHcables 
l cette' marchandise. 

b) Marchandise, OUVIec mais non entierement produite dans le pays d'cxportation, « B »), suivi de ]a position de 1!l rnarchandise dans la NDB 
qui cotrespond a une rubrique de la colonne 1 de la Liste B et qui est eOQ- E=mple: «B» 
forme aox dispositions concernant eelte rubrique. 73.15 

c) Marchandise, ouvree mais non entierement produite dans le pa ys exportateur, « X}), suivi de 13 position de la marchandise dans la NDB 
qui a ete produite d'une maniere conforme aux dispositions du paragraphe 3 ii), Excmple: «X» 
qui n'est pas expressement mentionnee clans ]a Liste A ou la Liste B et n"est 98.02 
pas incompatible avee une disposition generale de la Liste A. 

cl) Marcbandise entierement produlte dans le pa ys exportateur (voir le paragraphe .p» 
3 i) ci-dessus). 

Note. La « Liste A » et la «Liste B» sont les listes des operations de transformation requises par les pays d'importation interesses. 

4. Crit~res d'origine pour les exportatioDS a destination du Canada et des Etats-Unis d' Amerique. Pour les exportations vers ces deux pays: 

i) ou bien la marchandise doit etre entierement produite dans le pays exportateur, c'est-a-dire correspondre a la definition des marehandiscs considerees cornn:e« entiere­
meat produites » qui figure dans les reglements du pays de destination interesse, 

ii) ou bien si la marchandise est fabriquee entierement ou ea partie au tt'.oyen de matieres ou de COIT.r-0Eznts in;rortü dflns if' pP.) S c:xr:ortzteur cu d'origice ir:ditclmiI:ic, 
ces matieres ou composants doiveat y avoir subi une transformation substantielle qui en fasse ua produit different. 11 importe de noter que toutes matieres et tous 
composants i propos desquels il est impossible de prouver qu'ils sont originaires dudit pays doivent etre consideres (omme importes. Dans le (:<!s du Can;;.da, leu! 
valeur ne doit pas depasser ... % du prix depart usine de 17article exporte. DanB le cas des Etats-Unis, leur valeur oe doit pas depasser 5C% de la valn~r f'Q douane 
de la marchaadise exportee, mais, eomme il est indique dans le tableau ci-dessous, l'exportateur doit seulement dedarer la valeur de ct'.s matiües ct (crq::mants en pour­
cetttage du prix depart usine de l'artide exporte. 

Si 1a matchandise satisfait aux critkes ci-dessus, l'exportateur indiquera, dans la ease 8 de la formuJe, Je critere d'origine cn vertu duquel il demande, pour ceUe marchandi 
Je ~fice du Systeme generalise de preferences, de la maniere indiquee dans le tal?lcau ci-apres: 

Conditions de productioo ou de fabrication dans le pa ys indique dans la premier 

I Indiquer ce crirere dans Ja case 8. case 12 de la formule. 

e) Marchandise visee par la regle relative a la valeurajoutee dont il est question au « Y», suivi de la valeur des matieres .et composants itnportes ou d'origine 
paragraphe 4 ii) ci-dessus. indeterminee, exprimee en pourcentage du prix depart usine de la marchan-

dise 
Exemple: « Y }) 

35% 

f) Marchandise enti~tement ptoduite dans le pa ys exportateur (voir le paragraphe «P» 
4 i) ci-dessus). 

5. Chaque attic1e doit remplir les conditiODS ptescrites. Il est a noter que chacun des articles d'une meme expedition doit repondre atlx conditions prescritl!s. Cela s'9:pplique, 

en particulier, Jotsque sont expedits des atticles analogues de dimensions differentes ou des pieees detachees. 

6. Desctiption deI marchandiae8. La description des marchandises doit ~tre assez detailIee pour que le fonctionnaire des douanes qui aura ales examioe1' puisse les 

identilicr. 
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(übersetzung von Formblatt A) 

1. Waren versandt von (Firma des Ausführers, Anschrift. 
Land) 

2. Waren versandt nach (Firma des Empfängers, An­
schrift, Land) 

Zahl 

ALLGEMEINES PRÄFERENZSYSTEM 

URSPRUNGSZEUGNIS 
(Kombination von Erklärung und Zeugnis) 

FORMBLATT A 

- Ausgestellt in ........................................................................................................... . 
(Land) 

Siehe umseitige Bemerkungen 

3. Beförderungsmittel und Strecke (soweit bekannt) 4. Für amtliche Zwecke 

5. Lau­
fende 
Num­
mer 

6. Zeichen 
und 
Nummer 
der Pack­
stücke 

7. Aniahl und Art der Packstücke; Waren­
beschreibung 

8. Ur­
sprungs­
krite­
rium 

9. Roh­
gewicht 
oder 
anderer 
Mengen­
maßstab 

10. Num­
mer u. 
Aus­
stel­
lungs­
datum 
der 
Rech­
nungen 

11. Bescheinigung 

Hiemit wird auf Grund der durchgeführten Kon­
trollen bescheinigt, daß die Erklärung des Ausführers 
richtig ist. 

Ort und Datum, Unterschrift und Stempel der bescheinigenden 
Behörde 

. (siehe 
umseitige 
Bemer­
kungen) 

12. Erklärung des AusCühters 

Der Unterzeichnete erklärt hiemit, daß die obigen 
Angaben und Erklärungen richtig sind, alle Waren 
in 

(Land) 

hergestellt wurden und den Ursprungserfordernissen 
entsprechen, die für derartige Waren im Allgemeinen 
Präferenzsystem für Waren, die nach 

(Einfuhrland) 
ausgeführt werden, niedergelegt sind. 

Ort, Datum und Unterschrift des Unterzeichnungsberechtigten 
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BemerkUngen 
1. Länder, welche dieses' Formblatt für Zwecke des Allgemeinen Präferenzsystem. (APS) anerkennen: 

Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
BRD, Irland, Italien, Luxemburg, Japan, Niederlande. 
Norwegen, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, USA, 
Nähere Informationen über die Regeln für die Zulassung nach dem APS jn diese Länder sind von den dortigen Zollbehörden erhältlich. Die wesentlichen Grundztige 
dieser Regeln sind in den nachstehenden Absätzen angegeben. 

2. Bedingungen. Die hauptsächlichen Bedingungen für die Zulassung zur Präferenz sind, da~ Waren, die in eines der oben angeführten Länder versandt werden, 

(i) in einem Verzeichnis von Waren. die im Bestimmungsland der Präferenz tdlhart werden· können, enthalten sind; 
(H) d~a vom BestimrnungsJand festgelegten Versandregeln entsprechen.· Im allgemeinen müssen Waren unmittelbar vorn Ausfuhrland in das BestimmungsJand versandt 

werden, aber in den meisten FäHen wird die Durchfuhr durch eines oder mehrere Transitländer, mit oder ohne Neuver1adung, unter der Vora~ssetzung zugelassen, daß 
die Waren im Zeitpunkt ihrer Ausfuht eindeutig für das erklärte Bestimmungsland\ bestimmt sind und sich jegliche Transitbcförderung. Neuverladung oder kurz­
fristige Lagerung ausschließlich aus Transitgründen ergibt; und 

(iii) den für diese Waren im Bestimmungsland geltenden Utsprungskriterieo entsprechen. Eine :zusammengefaßte Darstellung der im ange~einen geltenden Regeln 
ist in den Absätzen 3 und 4 enthalten . 

.3. Ursptungskriterien. Für Ausfuhren in die oben angeführten Länder, ausgenommen die USA und Kanada, müssen entweder 

(i) die Waren vollständig im Ausfuhrland erzeugt worden sein, das heißt sie müssen unter eine Warenbezeichnungfallen, die nach den Regeln des betreffenden Bestimmungs­
landes als "volJständig erzeugt" zugelassen werden, oder 

(H) wenn die Waren ganz oder teilweise aus Materialien oder Bestandteilen hergestellt worden sind, die in das Ausfuhrland eingeführt worden oder unbestimmbaren 
Ursprunges sind, müssen diese Materialien oder Bestandteile eine ausreichende Be- oder Verarbeitung zu einem unterschiedlichen Erzeugnis erfahren haben. Betont 
wird, daß aJ]e Materialien und Bestandteile, deren Ursprung in diesem Land nicht nachgewiesen werden kann, so behandelt werden müssen, als ob sie eingeführt 
worden wären. üblicherweisc muß es sich um eine Be- oder Verarbeitung handeln, die zur Folge hat. daß die ausgeführten Waren unter eine andere Nummer 
der Brusseler Zolltarifnomenklatur einzuordnen sind als jene, die sich auf die vorerwähnten verwendeten Materialien oder Bestandteile beziehen. Zusätzlich sind 
besondere Regeln für verschicdCJlC Warengruppen vorgesehen. die in den Listen A und B der UrsprungstegeIn einuJner Länder und in anderen ergänzenden 
Bestimmungen enthalten siod; diese sind sorgfältig zu prüfen. 

Wenn die Waten den vorerwähnten Kriterien entsprechen, muß der Ausführer in Spalte 8 des Formblattes das Ursprungskriterium angeben, auf Grund dessen er den 
Ansprueh auf Qualifizierung seiner Waren nach dem APS erhebt, und zwar io der in der folgenden Übersieht angegebenen Art: 

Umstände der Herstellung in dem eraten,io Spalte 12 des Formblattes genannten 

I In Spalte 8 einzusetten Land 

(a) Waren, im Ausfuhrland be- oder verarbeitet, aber nicht vollständig erzeugt, nAu, gefolgt von der Nummer der BrüsseJer Nomenklatur, die sich auf die 
die nach den im Abs. 3 (ii) enthaltenen Bestimmungen hergestellt worden sind, ausgeführten Waren bezieht 
die unter eine BfÜsseler Zolltarifnummer einzuordn~n sind, die in Spalte 1 Beispiel: "A" 
der Liste A angegeben ist und die allfälligen Bedingungen der Spalten 3 und 4 74.07 
der Liste A, die sieb auf diese Waren beziehen, entspre~n 

(b) WaRn. im Ausfuhrland be- oder verarbeitet, aber nicht vollständig erzeugt, uBu, gefolgt von der NU1ll1Det der B~sseler Nomenklatur, die sich auf die 
die in Spalte 1 der Liste B genaont siod und den dort angeführten Bedingungen ausgeführten Waren bezieht 
entspre~en Beispiel; "Bu 

73.15 

(e) Waren, im Ausland be- oder verarbeitet, aber nicht vollständig erzeugt, die ,,x", gefolgt von der Nummer der Brüsse)er Nomenklatur, die sich auf die 
noeh den im Abs. 3 (ii) enthaltenen Bestimmungen hergestellt worden sind, ausgeführten Waren bezieht 
die weder in den Listen A oder B genannt sind noch einer allgemeinen Bestim- Beispiel: "X" 
mung der Liste A widersprecheQ 98.02 

(d) Waren, im Ausfuhrland vollständig et2eugt (siehe Abs. 3 (i) oben) ,.P" 

ANMERKUNG. .,Liste AU und uListe BU beziehen sich auf die Listen von Herstellungsvorgängen, die von den betreffenden Einfuhrländern erstellt worden sind. 

4. Ursprungskriterien für Ausfuhren nach Kanada un~ den USA. Für Ausfuhren in diese zwei Länder müssen entweder 

(i) die Waren vo11ständig im Ausfuhrland erzeugt worden sein, das heißt sie müssen unter eine Warenbezeichnung fallen, die nach den Regeln des betreffenden Bestim­
mungsIandes als "vollständig erzeugt" zugelassen wird, oder 

(ii) wenn die Waren ganz oder teilweise aus Materialien oder Bestandteilen hergestellt worden sind, die in das Ausfuhrland eingeführt worden oder unbestimmbaren 
Ursprunges sind, müssen diese Materialien oder Bestandteile eine ausreichende Be .. oder Verarbeitung zu einem unterschiedlichen Erzeugnis erfahren haben. Betont 
wird, daß aUe Materialien und Bestandteile. deren Ursprung in diesem Land nicht nachgewiesen werden kann, so behandelt werden müssen~ als ob sie eingeführt 
worden wären. Im Falle Kanada darf ihr Wert ... % des ab Werk-Preises des ausgeführten Gegenstandes nicht übersteigen. Im Falle USA darf ihr Wert 50% des 
für den ausgeführten Gegenstand ermittelten Zollwertes nicht übersteigen; wie jedoch in der folgenden übersicht angegeben ist,. muß der Ausführet nur den 
Wert der betreffenden Materialien und Bestandteile als Hundertsatz des ab Werk-Preises des ausgeführten Gegenstandes erklären. 

Wenn die Waren den vorerwähnten Kriterien entsprechen, muß der Ausführer in Spalte 8 des Formblattes das Ursprungskriterium angeben, auf Grund dessen er den 
Anspruch auf Qualifizierung seiner Waren nach dem APS erhebt, und zwar in der in da folgenden Übersich~ angegebenen Art: 

Umstände der Herstellung in dem ersten .. in Spalte 12 des Formblattes genann-

I 
In Spalte 8 einzusetzen ten Land 

(e) Waren, die der oben im Abs. 4 (il) beschri.ebenen Wertzuwachsregel entsprechen .,Y", gefolgt vom Wert der Stoffe und Bestandteile, die eingeführt worden 
oder unbestimmbaren Ursprunges sind, ausgedrückt als Hundertsatz des 
ab Werk-Preises der ausgeführten Waren 
Beispiel: "Y" 

35% 

(f) Waren, im Ausfuhrland vollotändig erzeugt (siebe Ab •. 4 (il oben) ,,p" 

s. Jeder Gegenstand muß den Ursprungsregeln entsprechen. Zu· beachten ist, daß alle in einer Sendung enthalten.en Waren für sich selbst den Ursprungsregeln 

eotsprechen müssen, Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn gleichartige Gegenstände _verschiedener Größe oder Ersatzteile versandt werden. 

6. Warenbeschreiburig. Die Warenbeschreibung muß genügend detailliert sein, um eine Nämlichkeitsfeststellung durch den die Beschau vornehmenden Zollbeamtro Zu 

ermöglichen. 
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FORM APR 

GENERALISED SYSTEM OF PREFERENCES 

Declaration by the exporter 

The undersigned, exporter of the goods described here and contained in this postal con-
signment: 

- dec1ares that they are in ... .. ............................................................................................................................. " ................ 
(exporting country) 

and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Gen-
eralised System of Preferences ror goods exported to 

......................... " ............................................................................................................ " ............................................................. 
(importing country) 

- undertakes to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence 
which these authorities may require and to agree to any inspection of his accounts and 
any check on the processes of manufacture of the goods described here, by these authorities. 

Origin criterion (see notes on back of part 2): .. : ................................................................................................... 

Place and date of signature .......................................................................................................................................................... 

..................................................................................................... 
(Exporter's signature) 

Exporter ........................... " .................................................................................................................................................................................... 
(Name and .Brst name, or business nameJ and fuH address of tbe ~ortet) 

....................................................................................................................... ..................................................................................................... 

1 Give the references of an y check alread y carried out by the appropriate authorities. 
:Ii State the appropriate authorities laid down by national provisions. 

(PART 1) 

LABEL APR A 000000 

Description of goods 

.................................................................................................................................... 

......................................................................................................................... , ..... -..... 

. ................................................................ _ ...... -.... -..................................................... 

.................................................................................................................................... 
' ' ' 

..................................................................................................................................... 

Observation 1: .......................................................... ' ........... 

.................................................................. __ ............................................................... 

..... ~ .................. ;. ....................................................................................... _ .................. 

.................................................................................................................................... 

Authorities in the exporting country responsible 
for checks on dec1arations by exporters 2: 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

................ _ ................................................................................................................... 
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REQUEST FOR CHECK 

The undersigned Customs official requests a check on the exporter's 
declaration appearing on the front of this form *. 

Place and date of signature ................................................................................................................. . 

····························· .. 1 
• Oflicial .tamp I 
.................................. (Oflicial's signature) 

RESULT OF CHECK 

Acheck carried out by the undersigned Customs official shows that: 

(1) the details given on this form are accurate 1; 

(2) tbis form does not meet tbe requirements as to correctness (see notes 
appended) 1. 

Place and' date of signature ................................................................................................................. . 

\"'· .. · .. , .. · .................. 1 

: I 

i Oflicial stamp ! 
i i 

1 ............................ .J 

1 DeIde wherc not applicable. 

(Oflicial's signatur<) 

* Checks on forms APR are to be cattied out at tandom aad also whenever thc Customs authorities of the importing country have reasonable doubt as to the ttue origin of the goods in question or of 
certain parts thcreof. 

Thc Customs authorities of thc importing couatry are to retutn to thc authorities responsible for checking in tbc exportiog country thc form APR cootained in thc consignment. giving tbc formal OI 

substantive reasons for an inquiry. Whercver possible tbcy attach to tbis form thc invoice which has been presented to them, or a copy tbereof, and forward any information wbich it has been p05sible to 
obtain and which suggests that the particulsrs given on the form APR are inaccurate. . 

If the Customs authorities of the importing country decide to suspend execution of the Generalised System of Preferences while awaiting the results of the check, they sball offer to release the goods to 
the importe! subject 10 an y conservatory measures decmed necessary. 

( 
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NOTE 

- This label (to the tight) is to be detached and stuck to the outer packing 
of the postal packet ot parcel. 

- The exporter must sign the label. He mayaiso stamp it. 

(PART 2) 

LABEL APR A 000000 

Description of goods 

· .. ···· .. · ...... ··· .. · .. ·····,· .... ,· .. ,··,· .. ··(E~p~~t~~·;~ .. ~i~~t~~e)·' , .... " ...... ,,,, ... , .... , .. ,, .............. . 

....... 
(J'. 
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GOODS IN RESPECT OF WHICH A CERTIFICATE OF ORIGIN FORM A MAY 
BE ENDORSED OR A FORM APR MA Y BE MADE OUT 

A cetti6cate of odgin form A may bc endorsed or a form APR may be made out onIy in respect of those goods which, in tbe country of exportatiofi. fall within one of the following categories; 
(i) either the goods sball be wholly ptoduced in tbe country of exportation, that is, they should fall witbin a description of goods which is accepted as Uwholly producedn under the rules prescribed by 

tbe cOWltry of destination concerned, or 
(ii) altetnatively, if thc goods are manufactured whol1y or partly from materials or components imported into the country of exportation or of undetermined origin these materials or components must have 

undergone a suhstantial transformation thete into a different product. It i. important to note that all materials aad components which cannot be shown to be of tbat country-s origin must be treated as 
if they were importe<!. Usually the transformation must be such as to lead to the exported goods being classified under a Brussels Nomenclature Tariff heading otber thanthatrelatingtoanyoftheabove 
materials or components used. In addition special rules are prescribed for various dasses of goods in Lists A ane:{ B of certain countries' rules of origin and other subsidiary provisions and these should 
be arefully studied. 

U .he goods qualif'y under the above cdteria, the exporter must indicate in line "Origin criterionu of patt 1 of the form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for 
the GSP. in the mannet shown in the folJowing table: 

Circumstances of production or manufacture in tbc country of exportation 

I 
Insert in line "Origin criterion" (front of part 1) 

(a) Goods. worked upon but not wholly procluced in the exporting country. which were produced in "Au. followed by tbe Brussels NornencJature heading number of the exported goods 
conformity witb the provisions of para. (ii). whieh fall under a Brusse1s Nomenclature Tariff heading example: "A'? 
speciJied in Column 1 of List A and which satisfy any conditions in Columns 3 and 4 of List A wbich 74.07 
are relevant to these goods 

(b) Gooo., worked upon but not wboll y produced in the exporting country, which fall within an item uB", followed by tbe Brusse]s Nomendature beading numher of the exported goods 
in ColuflUl 1 of List Band which comply witb the provisions of tbat item example: uB" 

73.15 

Ce) Goods, worlted upon but not wbolly produced in tbe exporting country. whicb were produced in "X". followed by the Brussels Nomendature heading number of the exported goods 
conformity with tbc provisions of para. (H), wbich are not specifically referred to in Lists A or B, and example: "X" 
which do not contravene a general provision of List A 98.02 

(d) Goods wbolly prOOuced in the country of exportation (see para. (i) above) "P" 

Note. "List An and "List B" refer to the lists of qualifying processes specified by the countries of importation conceraed. 
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FORMULAIRE APR (VOLET 1) 

SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES ETIQUETTE APR A 000000 

Declaration de l'exportateur Designation des marchandises 

Je sou8signe, exportateur des marchandises decrites ci-contre et contenues dans cet envoi ................................................................. ., ....................................................... ., ......... 
postal, 

........................................................................................................................... : ....... , 
- dec1are qu'elles se trouvent en .................................. , ....................................................... , ........................................................... 

(pays exportateur) .................................................................................. , ............................................... 

et remplissent les conditions d'origine requises par le Systeme generalise de preferences .................................................................................................................................... 

pour ~tre exportees adestination de ................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................... 

(pays importa.teur) 

- m'engage a presenter aux autorites responsables toutes justifications que ce1les-ci jugent 
necessaires et a accepter tout contr6le par lesdites autorites de ma comptabilite et des 
circonstances de la fabrication des marchandises decrites ci-contre. 

Observation (1): ...................................................................................................... 

Critere d'origine (V oir notes au verso du volet 2): ................................................................................................ ..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
Fait a ................................................................................................ , le ...................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Administration ou service du pays d'exportation 
charge du contröle aposteriori de la declaration 
de l'exportateur (2): ........................................................................................ 

................................................................................................ 
(Signature de l'cxportateur) .................................................................................................................................... 

Exportateur: ............................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................... 

(Nom et prenom ou raison soda.le et adresse complete de l'exportateur) 
.................................................................................................................................... 

................................................................................................... , ................................. 

(1) Indiquer Jes references au contröle eventuellement deja etIectue par l'administration ou le service compet~nt. 
(') Indiquer l'administration ou le service prevu par les dispositions nationales. 

- -------- _. ---

..... 
c:­
O 

p.. 
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OEMANOE OE CONTRÖLE 

Le fonctionnaire des douanes soussigne soIlicite le contröle de Ia decla­
ration de l'exportateur figurant au recto du present formulaire (*). 

A ....... , ....................................................................................... ,le ............................................................................ . 

Cache' du 
bureau 

(Signature du fonctionnaire) 

RESULTAT OU CONTRÖLE 

Le controle effectue par Ie fonctionnaire du sc;rvice competent soussigne 
a permis de constater 

1. que les indications et mentions portees sur Ie present formulaire 
sont exactes (1); 

2. que Ie present formulaire ne repond pas aux conditions de regularite 
requises (voir les remarques ci-annexees) (1). 

A ...................................................................................... , Ie .......................................................... , ........................ . 

............... -. 

Cache' du 
bureau 

(1) Rayer la meation inutilc. 

(Signaturc du fonctionnaire) 

(*') Le conttöle aposteriori du formulaire APR est effectuc a titte de sondage ou chaque fais que la douane du pays' d~importation ades doutes fandes ca ce qui concerne l'origine reelle de la marchaadise cn 
cause au de certains de ses composants. 

, i 
La douane du pays d"importation envoie a l'administration ou au service du pays d'expottation charge du contrale le formulaireAPR cantenu dans le cotis, cn indiquant les motifs de forme ou de fond qu 
justifient une enquete. Autaot que possible. elle joint a ce formulaire la facture qui Iui a cte presentce OU une copie de edle-ci. et fournit tous les renseignements qui ont pu cUe obtenus et qui fant penser 
que les ·mehtions' porrees sur le fo.rmulaire APR sont inexactes. 

Si elle decide de surseoir a. l'application du Systeme generalisi de prCferences dans I'attentc' des resultats du contr61e, la douane du pays d'jmportation oHre a l'importateur la mainlevce des marchandiscs 
sous reserve des mesures conservatoires jugees necessaires. 
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NO:fA BENE 

- L' etiquette ci-contre est a detacher et a coller sur I' emballage exterieur 
du paquet ou du colis posta!. 

- La signature de l'exportateur est obligatoire. Elle est completee even­
tuellement par le cachet de l'exportateur. 

(VOLET 2) 

ETIQUETTE APR A 000000 

Designation des marchandises 

, .. ···,,··· .. "' .... ,· .... ,··· .. · .. ·(slg~~t·~~e'·d~··i;~~portat~~';)" .............................. . 
..... 
C' 
o 
0-
n ..... 
tp 
rB • ., 
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MARCHANDISES POUVANT DONNER LIEU AU VISA D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE FORMULE A 
OU A L'ETABLISSEMENT D'UN FORMULAIRE APR 

Peuvent seules donner lieu au visa d'un certificat d'origine formule A ou a l'etablissement cl'un formulaire APR les marchandises qui, dans Je pays d'cxportation, eotrent dans Pune des categories suivantc 

i) DU bien la marchandise doit etre entierement produite dans Ie pays exportateur, c'est-a-dire correspondre a la definition des marchandises considerees comme « entierement produites}, qui figure dans les 
reglements du pays de destination interesse, 

ii) Oll bien si elle est fabriquee enticrement ou eo partie au moyen de matieres ou de composants importes dans Ie pays exportateur ou d'origine iodeterminec. ces matieres DU composants doivcnt y avoir subi 
une transformation substantielle qui eo fasse UD produit different. 11 importe de notet que toutes rnaticres et taus composants apropos desquels il est impossible de prouver qu'jls sont odginaires dudit 
pays doivent etre consideres comme importes. Ea general, la transformation doit etre teIle qu7el1e ait pour effet de faire c1asser la marchandise exporree dans une rubrique de la Nomenclature douaniere de 
Bruxelles differente de eelle OU seraient cIasses ces matiercs ou composants. En outre, des regles d'odgine speeiales et des dispositions subsidiaires sont prevues pOut diverses catcgories de rnarchandises 
des listes A et B de certains pays, et ces regIes et dispositions devraient etre soigneusement etudiees. 

51 [a marchandise satisfait aux edteres ci-dessus, l'exportateur indiquera a la Jigne « edtere d'origine) du valet 1 du formulaire, le eritere d'origine en vertu duquel il demande, pour cette marchandise, Je 
benefiee du Systeme generaHse de preferences, de la maniere indiquee dans le tableau ci-apres: 

Conditions de production ou de fabrication dans Je pays d'exportation 

I 
Indiquer ee eritere a la ligne « edtere d'origine)~ (recto du valet 1) 

a) Marehandise, ouvree, mais non entierement produite dans Je pays exportateur, qui a ete produite « A)), suivi de la position de la marchandise dans Ja NDB 
d'une maniere conforme aux dispositions du paragraphc ii), qui releve d'une position de la NDB Exemple: «A») 
specifiee dans Ja colonne 1 de Ja Liste A ct qui satisfait aux conditions des colonnes 3 et 4 de cette 74.07 
liste applicables acette marchandise. 

b) Marchandise, ouvree, mais non entierement produite dans le pa ys d'exportation, qui correspond « B )). suivi de la position de la marcbandise dans la NDB 
a une rubrique de la colonne 1 de la Liste B et qui est conforrne aux dispositions concernant cctte Exemple: « B » 
rubrique. 73.15 

c) Marchandise. ouvrce, mais non entierement ptoduite dans le pays exportateur, qui a ete produite « X ~), suivi de la position de la marchandise dans la NDB , d'une maniere conforme aux dispositions du paragraphe ii), qui n'est pas expressement mentionnee Exemple: « X» 
dans la Liste A ou la Liste B et n'est pas incompatible avec une disposition generale de la Liste A. 98.02 

I 

d)' Marchandise entierement produite dans le pays exportateur (voir Je paragraphe i) d~dessus). «p») 

Note. La ~(Liste A» et la « Liste B» sont les listes des operations de transformation requises par les pays d'importation interesses. 
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(Übersetzung von Formularblatt APR) 

FORMBLATT APR (Teil 1) 

ALLGEMEINES PRÄFERENZ SYSTEM ETIKETT APR A 000000 

Erklärung des Ausführers Warenbeschreibung 

Der Unterzeichnete, Ausführer der nebenstehenden und in dieser Postsendung enthaltenen .................................... -............................................................................................... 
Waren 

.................................................................................................................................... 

- erklärt, daß sich diese in ...................................................................................................................................................................... 
(Ausfuhrland) 

..................................................................................................•....•............................ 

befinden und daß sie den Ursprungserfordernissen entsprechen, die für diese Waren ..... ,., ......................................................••................................................... 

im Allgemeinen Präferenzsystem für Waren, die nach ·· .. ·.· ... · .. ······ .. ·.·· .... ·.······.·.h ....... · ................ " ... ... " .............................................................................................................................. 
(Einfuhrland) 

ausgeführt werden, enthalten sind; 

- verpflichtet sich, auf Verlangen den zuständigen Behörden alle von ihnen für erforderlich 
erachteten Nachweise zu erbringen und jede Kontrolle seiner Buchführung und der 
Herstellungsbedingungen für dienebenstehenden Waren seitens dieser Behörden zu dulden. Bemerkungen 1): ...................................................................................................... 

............................ _ ........................................................................................................ 
Ursprungskriterium (siehe die Bemerkungen auf der Rückseite des Teiles 2): ..................... 

................................................................................................................................. _ ... 

Ort und Datum der Unterschrift ...................................................................... ............................................................................. ..................................................................................................................................... 

Behörde oder Dienststelle des Ausfuhrlandes, der die 
Nachprüfung der Erklärung des Ausführers obliegt 2): 

(Unterschrift des Ausführers) 
.................................................................................................................................... 

................................................................. " .................................................................. 
Ausfuhrer: ................................................................................................................................................................................. 

(Name und Vorname oder Firma, vollständige Anschrift des Ausführen) ..................................................................................................................................... 

~ ................................................................................................................................... 

1) Hinweis auf bereits erfolgte Prüfungen der zuständigen Behörden oder Dienststellen. 
Z) Hinweis auf die nach den innerstaatlichen Vorschriften vorgesehenen Behörden. 

--------------
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ERSUCHEN UM NACHPRüFUNG 

Der unterzeichnete Zollbeamte bittet darum, die auf der Vorderseite dieses 
Formblattes angegebene Erklärung des Ausführers zu überprüfen. *) 

Ort und Datum der Unterschrift: .................. , .......................... " ................... . 

Amtsstempel 

... "" (Unterschrift des Zollheamten) 

ERGEBNIS DER NACHPRüFUNG 

Die Nachprüfung durch den unterzeichneten Beamten der zuständigen 
Dienststelle hat ergeben, daß 

(1) die auf diesem Formblatt eingetragenen Angaben richtig sind 1); 

(2) dieses Formblatt nicht den Erfordernissen für die Richtigkeit der 
darin enthaltenen Angaben entspricht (siehe die beigefügten Be­
merkungen) 1). 

Ort und Datum der Unterschrift: ............... " ...................................... . 

Amtsstempe1 

(Unterschrift des Beamten) 

1) Nichtzutreffendes streichen. 

*) Die nachträgliche überprüfung des Formblattes APR erfolgt stichprobenweise oder jedes mal dann, wenn die Zollbehörde des Einfuhrlandes begründete Zweifel an dem tatsächlichen Ursprung der betrdfeow 

den Waren oder ihrer" Bestandteile h~t. 

Die Zollbehörde des Einfuhrlandes übermittelt der mit der Nachprüfung beauftragten Behörde oder Dienststelle des Ausfuhrlandes das in dem Packstück enthaltene Forn;blatt APR und teilt die formalen 
oder sachlichen Gründe mit~ die eine Untersuchung rechtfertigen. Nach Möglichkeit fügt sie dem Formblatt die ihr vorgelegte Rechnung oder eine Abschrift der Rechnung bei und erteilt alle verfügbaren 
Auskünfte, die auf die Unrichtigkeit der Angaben auf dem Formb1att APR schließen lassen. 

Beschließt die Zollbehörde des Einfuhrlandes di~ Aussetzung der Anwendung des Allgemeinen Präferenzsystems bis zum Eingang des Ergebnisses der Nachprüfung, so 5011 sie dem Einführer vor­
behaltlich der für notwendig erachteten Sicherhcitsmaßnahmen die Ware freigeben. 
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ANMERKUNG: 

- Nebenstehendes Etikett ist abzutrennen und außen auf die Verpackung 
des zum Postversand kommenden Packstückes aufzukleben. 

- Das Etikett ist vom Ausführer zu unterschreiben. Gegebenenfalls ist 
daneben ein Abdruck des Firmenstempels des Ausführers anzubringen. 

(Teil 2) 

ETIKETT APR A 000000 

Warenbeschreibung 
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WAREN, FüR DIE EIN URSPRUNGSZEUGNIS NACH FORMBLATT A BESTÄTIGT 
ODER EIN FORMBLATT APR AUSGESTELLT WERDEN KANN 

Ein Ursprungszeugnis nach Formblatt A kann bestätigt oder ein Formblatt APR kann ausgestel1t werden für Waren, die im Ausfuhrland in eine der folgenden Kategorien fallen: 

(i) Entweder müssen die Waren im Ausfuhrland vollständig erzeugt worden sein. das beißt sie müssen unter eine W~renbezeichnung fallen, die nach den Regeln des betreffenden Bestimmungslandes als "voll­
ständig erzeugt" zugelassen werden, oder 

(ii) wenn die Waren ganz. oder teilweise aus Materialien oder Bestandteilen hergestellt worden sind, die in das Ausfuhrland eingeführt worden oder unbestimmbaren Ursprunges sind, müssen diese Maledalien 
oder Bestandteile eine ausreichende Be- oder Verarbeitung Zu einem unterschiedlichen Erzcu~is erfahren haben. Betont wird, daß alle Materialien und Bestandteile, deren Ursprung in diesem Land 
nicht nachgewiesen werden kann, so behandelt werden müssen, als ob sie eingeführt worden wären. Ublicherweise muß es sich um eine Be- oder Verarbeitung handeln, die zur Folge hat, daß die ausge­
führten Waren unter eine andere Nummer der Brüsseler Zolltarifnomenklatur einzuordnen sind als jene, die sich auf die vorerwähnten verwendeten Materialien oder Bestandteile beziehen. Zusätzlich 
sind besondere Re~e1n für verschiedene Warengruppen vorgesehen, die in den Listen A und B der Ursprungsregeln einzelner Länder und in anderen ergänzenden Bestimmungen enthalten sind; diese 
sind sorgfältig zu prilfen. 

Wenn die Waren den vorerwähnten Kriterien entsprechen, muß der Ausführer in der Zeile "UrsprWlgskriterium" im Teil 1 des Formblattes das Ursprungskriterium angeben, auf Grund dessen er den Anspruch 
auf Qualifizierung seiner Waren nach dem APS erhebt, und zwar in der in der folgenden übersicht angegebenen Art: 

Umstände der Herstellung im .Ausfuhrland 

I 
In der Zeile "Ursprungskriterium" einzusetzen (Vorderseite von Teil 1) 

(a) Waren, im Ausfuhrland be- oder verarbeitet, aber nicht vollständig erzeugt, die nach den im Abs. (ii) "A", gefolgt von der Nummer der Brüsseler NomenkJatu~, die sich auf die ausgeführten 
enthaltenen Bestimmungen hergestellt worden sind, die unter eine Brüsseler Zol1tarifnummer einzu- Waren bezieht 
ordnen sind, die in Spalte 1 der Liste A angegeben ist und die allfälligen Bedingungen der Spalten 3 Beispiel: HA" 
und ,4 der Liste A, die sich auf diese ~: aren beziehen, entsprechen . 74.07 

(b) Waren, im Ausfuhrland be- oder verarbeitet, aber nicht vollständig erzeugt, die in Spalte 1 det Liste B "B", gefolgt von der Nummer der Brüsseler Nomenklatur, die sich auf die ausgeführten 
genannt sind und den dort angeführten Bedingungen entsprechen Waren bezieht 

Beispiel: "Bu 

73.15 

(e) Waren, im Ausfuhrland be- oder verarbeitet, aber nicht vollständig erzeugt, die nach den im Abs. (ii) "X", gefolgt von der Nummer der Brüsseler Nomenklatur, die sich auf die ausgeführten 
enthaltenen Bestimmungen hergestellt worden sind, die weder in den Listen A oder B genannt sind Waren bezieht 
noch einer allgemeinen Bestimmung der Liste A widersprechen Beispiel: .,X" 

98.02 

(d) Waren, im Ausfuhrland vollständig erzeugt (siehe Ab •. (i) oben) "P" 

- ._- ---------- -- ----- - -- -- -

Anmerkung. uListe AU und .,Liste B" beziehen sich auf die Listen von Herstellungsvorgängen, die von den betreffenden Einfuhrländern erstellt worden sind. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Zid des vorliegenden Gesetzentwurfes ist es, 
durch eine präferenzielle Senkung der Zölle für 
Waren, die aus Entwicklungsländern .stammen, 
die Exponerlöse dieser Länder zu erhöhen und 
dadurch ihre Industrialisierung zu fördern sowie 
ihr Wirtschaftswachstum zu beschleunigen, 

Eine verstärkte Industrialisi'erun'gund eine Be­
schleuni,gung des Wirtschaftswachstums erfordern 
bedeutende Investitionen der Ent'Wicklung,slän­
der; in Anbetracht des niedrigen Standes der 
wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder kann 
ein beträchtlicher Teil dieser Investitionen jedoch 
nur durch die Einfuhr von Gütern verwirklicht 
werden. Die Finanzierung ,dieser Einfuhren hätte 
durch ,die aus Exporten von Gütern und Dienst­
leistungen ,erzielten Erlöse zq erfolgen, die j,edoch 
häufig zur Finanzi'erung ,des ges'amten Einfuhr­
bedarfes nicht ausreichen. Die Abdeckungdes 
sich daraus ergebeiliden Zahlungs'bi:lanzdefizites er­
folgt ,in !beträchdichem Ausmaß durch finanzielle 
Zuwendungen, welche die Industr;uestaaten den 
Entwicklungsländern in Form von Exportkredi­
ten, Anleihen, Direktinv'estitionen ,sowie öffent­
lichen Schenkungen oder Krediten zur Verfügung 
stellen; ein Großteil dieser Zuwen1dungen hat zu 
einem starken Anwachsender Forderungen des 
Auslandes und somit zu ,einer vermehrten Ver­
sChuldung der Entwicklungsländer geführt. Eine 
Einschränkung der Importe .scheint ,derzeit nur 
begrenzt durchführbar zu sein, ,da die Einfuhren 
der Entwicklungsländer hauptsächlich dazu die­
nen, die vordringlichen BC'dürfni'S~e an Investi­
tions- und Konsumgütern zu befriedigen, Es er­
gibt sich somit für die Entwicklungsländer die 
Notwendigkeit, zusätzliche Exporterlöse z.u er­
zielen, um den eing,egangenen Rückzahlungsver­
pflichtungen zu entsprechen und um ihre Ent­
wicklung vermehrt mit eigenen Mitteln finan'lJie­
ren zu können. 

Die Entwicklung des Außenhandels der Eilt­
wicklungsländer zeigte in ,den letzten Jahren ,im 
allgemeinen eine zunehmende Ver;schlechterung 
der Stellung ihrer Exporte auf dem Weltmarkt. 
Der Welthandel wies in,den Jahren 1960 bis 1969 
eme durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 

von 8'7% auf und erreichte 1969 einen Umfang 
von ungefähr 270 Milli'arden US-Dollar. 

Die verschiedenen Ländergruppen nahmen an 
diesem Wachstum in unterschiedlichem Ausmaß 
teil; während die mittlere jährliche Wachstums­
rate der Exporte der marktwirtschaftlich organi­
sierten Industriestaaten in den Jahren 1960 bis 
1969 9'4% betrug, erreichte ~ie für ,die Ent­
wicklungsländer nur 6'5%, Dies bewirkte ,ein An­
steigen des Anteiles ,der Inldustriestaaten am Welt­
handel von 637% auf 68'6%; ,der Anteil der 
Entwick'hmgslänlder verringerte sich hingegen von 
21'5% auf 17'9%, Dieser Rückgang trat ein, 
obwohl der absolute Wert ihrer Ausfuhren von 
28 Milliarden US-Dollar im Jahre 1960 auf 
48 Milliarden US-Dollar im Jahre 1969 anstieg, 

Daß Idie Gesamnheit der Entwicklungsländer 
nach wie vor elin jährliche~ Handelsbilanzdefizit 
von ungefähr 2 Milliarden US-Dollar aufweist, 
ist im wesentlichen die Folg,eder für sie ungün­
stigen Entwicklung der _ Weltmarktpreis'e. Wäh­
rend die Einfuhren in überwiegendem Ausmaß 
aus Investitions- unJd unentJbehilichen Konsum­
gütern bestehen, bestanden die Exporte ,der Ent­
wicklungsländer 1968 immer noch zu 78'1% aus 
Rohstoffen und nur zu 21'9% aus Halbfertig­
und Fertigwaren, Der hohe Anteil der Rohstoffe 
an den Ausfuhren bewirkt die fürdi,ese Länder 
ungünstige Entwicklung der Exporterlöse; trotz 
des Abschluss,es internationaler Rohstoffabkom­
menstiegen die Preise aller Rohstoffe .in den 
Jahren 1963 bis 1969 ~mDurchschnitt nur um 
4%, während die Preissteigerung ,für In'dustrie­
produkte in der gleichen P,eriode100f0 <betrug. 

Unter ,den handelspolit;ischen Maßnahmen, dre 
zu einer Erhöhung der Exporterlö~e ,der Ent­
wicklungsländer führen können, erscheint ,die 
durch diesen Gesetzentwurf vorgesehene Einfüh­
rung eines Systems allgemeiner, einseitiger und 
nichtdiskriminiereooer Zollpräferen~en zugun­
sten von EntwickIung.sländern besonders bedeu­
tend, Die Sch'affung von Zollpräferen:Den zugun­
sten der Entwicklungsländer wur;de durch eine 
Expertengruppe ,des Allgemeinen Zol1- und Han­
delsabkommens (GATT) ,erstmals im Jahre 1958 
in einem Bericht empfohlen; seit di'esem Zeit-

/ 
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punkt bemühten sich die Entwicklungsländer, 
alle Industri'estaaten von den Vorteilen der Zoll­
präferenzen zu überzeugen. 

Die im Jahre 1963 auf Grund eines Beschlusses 
der VERTRAGSPARTEIEN !im Rahmen des 
GA TT begonnene Prüfung di'eser Frage ,führte 
vorerst zu keinen konkreten Ergebnissen; gew;~sse 
Länder waren nämlich gegen eine solche Idee, da 
die Gewährung von Zollpräferenzen einerseits 
eine wesentliche Abweichung vom Grundsatz der 
Meistbegünstigung bedeutet, anderers·eits die Ge­
fahr bestand, daß .die zu dieser Zeit laufenden 
VOrlbereitungen der Kennedr-Runde durch eine 
gleichzeitige Aktion auf dem Zollsektor gestört 
werden könnten. Durch die Schaffung des Tei­
les IV des GATT, den österreich 1966 angenom­
men hat (siehe BGBI. Nr. 250/1966), wurde je­
doch die Idee, in den Handelsheziehungen zwi­
schen Industriestaaten und! Entwicklungsländern 
in Zukunft der besonderen Lage -dieser Länder 
vermehrt Rechnung zu tragen, grundsätzlich an­
erkannt. 

Noch während die Frage .der Präferenzen im 
GA TT geprüft wuride, brachten die Entwick­
lungsländer 1964 diese Angelegenheit auch vor 
die 1. Welthandelskonferenz der Vel"'einten 
Nationen. Da dies.chon im GATT vorg-ebrachten 
Einwände auch in ,der Konferenz der Ver,einten 
Nationen für Handel und Entwicklung 
(UNCT AD) aufrechterhalten wurden, karn es 
hinsichtlich des Präf.erenzsystems zu keiner Ent­
scheidung; eine Fortsetzung 'der Arbeiten im 
Rahmen dieser Organi-sation wurde jedoch be­
schlossen. 

Die in der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenar-beit und Entwicklung (OECD) ver­
tretenen Industriestaaten beschlossen im Jahre 
1965, ihre Handelsbeziehu1').gen mit den Ent­
wicklungslänldern 'Zu überprüfen und eine kon­
struktive und gegenseitig abgestimmte Politik zur 
Förderung der Exporterlösedieser Länder zu 
definieren. Zu diesem Zweck wurde ·ein Sonder­
ausschuß aus V-ertretern der Vereinigten Staaten, 
Frankreichs, Großbritanniens und der Bundes­
republik Deutschland eingesetzt. Ende 1967 legte 
dieser Ausschuß schließlich einen Bericht vor, in 
dem vorgeschlagen wurde, daß alle entwickelten 
Staaten allen Entwicklungsländern allgemeine, 
einseitige Zollpräferenzen für Halbfertig- und 
Fertigwaren gewähren sollten; diese sollten nicht 
Gegenstand vertraglicher Verpflichtungen sein, 
sondern ·autonom und einseitig gewährt werden. 
Allgemein wurde der Grundsatz anerkannt, daß 
die An~trengungen der GeJberlänlder verhältni's­
mäßig gleichwertig sein sollen. 

Die im Rahmender OECD erzielte Einigung 
zwischen den Geberländern fand ihren Nieder­
schlag in den Stellungnahmen dieser Länder bei 
der Diskussion dieser Frage anläßIich der 2. Welt-

handelskonferenz, die 1968 in New Delhi abge­
halten wurde. Bei dieser KonferenZ wurde ein­
stimmig eine Entschließung verabschiedet, welche' 
u. a. "die baldige Einführung eines gegenseitig 
annehmbaren Systemsallg·emeiner, einseitiger und 
nichtdiskriminierender Präfer-enzen zugunsten der 
Halbfertig- und Fertigwarenausfuhren der Ent­
wicklungsländer" vorsieht [Resolution 21 (H)]. 

Die Verabschiedung dieser Ents.chließung er­
möglichte es, mit der Ausarbeitung des aUge­
meinen Präferenzsystems zu' beginnen; .die Arbeli­
t-en wurden einerseits zwischen ,den Industl"'ie­
staaten (im Rahmen der OOOD), andererseits 
zwischen den Geber- und den k,ünftigen Empfän­
gerländern (im Rahmen der UNCTAD) fort­
gesetzt. Nach umfangreichen Konsultationen 
zwischen diesen beiden Ländergruppen im Herbst 
1969 und .im Frühjahr 1970 legten die Geber­
länder der UNCT AD <im September 1970 ihre 
Angebote vor, auf deren Grundlage sie gemäß 
ihren ,innerstaatlichen Vorschriften Zollpräferen­
zen zu gewähren beabsichtigten. 

österreich hat alle Maßnahmen, die zu einer 
verstärktJen Beteiligung der Entwicklungsländer 
am W.elthandel führen könnten, s~ets mit beson-_ 
derer Aufmerksamkeit geprüft. So hat es 
- unter Ausnützung aller Möglichkeiten, welche 
das Prinzip der Meistbegünsnigung (Art. I des 
GATT) gestattet - bereits im Rahmen der 
Kennedy-Runde umfangreiche Zollsenkungen bei 
Wal"en durchgeführt, die auch für Entwicklungs­
länder von Exportinneresse sind, ohne von diesen 
Ländern die Einräumung von Zollsenkungen zur 
Wahrung des Prinzips der Gegenseitigkeit zu ver­
langen (BGBI. Nr. 397/1967). Bei Zollzugeständ­
nissen, .d~e für EntwiddungSländer von Interesse 
sind, hat österreich über,dies von der üm Rahmen 
der Kennedy-Runde v-ereinbarten stufenweisen 
Inkraftsetzung Abstand genommen und -die ent­
sprechenden Vertragszölle mit 1. Juli 1968 bzw. 
mit 1. Jänner 1969 zur Gänze in Kraft gesetzt 
(BGBI. Nr. 187/1968). Die Diskriminierung der 
Einfuhren aus den Entwicklungsländern, die nicht 
Vertragspartmen des GATT ,sind oder zu den 
von österreich vertraglich meistbegünstigt·en 
Staaten gehören, wurde insofern ·beseitigt, als 
auch hinsichtlich der Einfuhren aus diesen Län­
derndi-e Anwendung ,der Vertrags.zollsätze ohne 
Gegenseitigkeit nunmehr vorgesehen ,ist' (BGBI. 
Nr.419/1970). . " 

Im Sinne dieser Haltung sowie unter Bedacht­
nahme auf die Vorgangsweise der übrigen Geber­
länder unterbreitete auch österreich, wie bereits 
kurz erwähnt,' im September 1970 sein Angebot 
über die Gewährung von Zollpräferenzen. Da 
die Entwicklungsländer mit Rücksicht auf die 
derzeitige Struktur ihrer Exporte nachdrückLich 
die Einheziehungvon Waren des Agrarsektors 
(Kapitel l' bis 24 des Zolltarifes) verlangten, er­
klärte sich auch österreich bereit, für aus~ählte 
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Waren dieses Sektors bestimmte Zollpräferenzen 
zu gewähren. Für die Waren der Kapitel 25 his 99 
des Zo'lltarifes sah Idas Angebot eine lineare 
Zollsenkung vor, die später mit 30% spezi­
fiziert wunde. Bestimmte Ausnahmen wur­
den vorbehalten, wie etwa gewisse Baumwoll­
textilien oder Waren, die dem Ausgleichsabgabe­
gesetz unterliegen. Eine Schutzklausel, die primär 
die Zuwachsraten d,er Einfuhren aus den begün­
stJigten Ländern zum Maßstab nimmt, soll eine 
Schädigung der heimischen Wirtschaft verhindern, 
die sich aLs Folge der Anwendung der Vorzugs­
zollsätze voraussichtlich nur in besonders gelager­
ten Fällen ergeben könnte. Die!>es Angebot 
wurde, wie auch von allen andel"en Geberländern, 
unter dem Vorbehalt des Grundsatzes erstellt, 
daß alle 'bedeutenden Industrielä11lder,die der 
OECD angehören, Präferenz,en gewähren und 
verhältnismäßig gleichwertige Anstrengungen 
unternehmen. 

Obwohl gewisse Fragen noch weiterer Klärung 
bedurften, anerkannten die MitgLieder der 
UNCTAD, daß die in ,den Angeboten der Geber­
länder yorgesehenen Maßnahmen allgemein an­
nehmbar seien; es wurden überdi{ls regelmäßige 
Konsultationen vereinbart, um zu prüfen, auf 
welche Weise dieses allgemeine Präferenzsystem 
und seine Durchführung y,erbessert werden könn­
ten. 

Auch 1m Rahmen der yon der 25. General­
versammlung der ~ereinten Nationen verab­
schiedeten Strategie für die 2. Entwicklungs­
dekade wurde die baldige Inkraftsetzung des all­
gemeinen Präferenzsystems als wichtige Maß­
nahme zur Förderung des Handels der Entwick­
lungsländer bezeichnet. 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat zum Ziel, 
als Abschluß der dargelegten Entwicklung in 
Ausführung des österreichischen Angebote9 den 
Entwicklungsländern Zollpräferenz,en im Sinne 
der internationalen Erörterungen zu gewähren. 
Er trägt auch den Argumenten der Entwicklungs­
länder Rechnung, daß ihnen aus den Zollsen­
kungen der Kennedy-Runde zwar ansehnliche 
Vorteile erwachsen sind, daß diese ihren Expor­
ten aber nicht jene Wachstumsaussichten eröffnen, 
die ihren Entwicklung·sbedürfnissen genügten. 

Die vOl'gesehenen Zollpräf.erenzen sind vom 
Grundsatz der Meistbegünstigung ausgenommen. 
Die Vereinbarkeit dieses Gesetzentwurfes mit den 
Bestimmungen des GATT wurde durch eine Aus­
nahmegenehmigungder VERTRAGSPARTEIEN 
gewährleistet (BGBl. Nr. 6/1972). Mit diesem 
Gesetzentwurf soll von der durch diese Aus­
nahmegenehmigung eingeräumten Möglichkeit 
Gebrauch gemacht werden. Er stellt auch die 
Vollziehung des Bes,chlusses des Nationalrates 
vom 24. Juni 1971 dar, wonach das im Rahmen 

des GATT abgeschlossene übereinkomt:nen im 
Sinne des Art. SO Abs. 2 B-VG durch Erlassung 
von Gesetzen zu erfüllen ist. 

Das vorgeschlagene Präferenzschema ermög­
licht die bevorzugte Zollbehandlung bei etwa 
40% ,der Einfuhren aus Entwicklungsländern nach 
der derzeitigen EiriJuhrstruktur. Die von diesem 
Schema nicht ·erfaßten Einfuhren sind zum weit­
aus überwiegenden Teil ber,eits auf allgemeiner 
oder vertraglicher Grundlage zollfl"ei. Der vor­
aussichtliche Einnahmeausfall in der Höhe von 
rund 100 Millionen SchiUingdürfte eine maxi­
male Größe darstellen. Im übrigen kann evwartet 
werden, daß er durch ,eine Steigerung des Ein­
fuhrvolumens aus den begünstigten Ländern zum 
Teil ausgeglichen wer,den wird. 

Bemerkt wird noch, daß die EWG ihr Präfe­
renzschema bereits mit 1. Juli 1971 in Kraft ge­
setzt hat, Japan das seine mit 1. August 1971, 
Norwegen mit 1. Oktober 1971. Die übrigen 
Geberländer haben ihre Schemata mit 1. Jänner 
1972 realisiert oder planen eine Inkraftsetzung 
möglichst bald nach diesem Termin. 

Die Vollziehung des zu beschl,ießenden Bundes­
gesetzes wird voraussichtlich nur ,einen geringen 
Mehraufwand für die Verwaltung verursachen; 
dieser wird sich vor allem aus der genauen Er­
fassung der Einfuhr,en gemäß § 6 ergeben, die 
gemeinsam mit den detaillierten 'statistischen Er­
hebungen erfolgen wird, welche die international 
abgesprochenen Verfahren zur überprüfung des 
allgemeinen Präferenzsystems erforderlich 
machen, ~owie möglich~l"Weise im Zusammenhang 
mit der überprüfung der Ursprun~sregeln. Die 
'erwähnten statistischen Arbeiten werden beim 
Statisti~chen Zentralamt im Wege der elektro­
nischen Datenverarbeitung erfolgen; es ist zu 
erwarten, daß da,durch d~e entstehenden Kosten 
auf ein Mindestmaß beschränkt werden können. 

Die kompetenzrechtliche Grundla'ge -für die 
Erlassung dieses 'Bun.desgesetzes [st durch Art. 10 
Abs. 1 Z. 2 B-VG in Verlbindrung mit § 7 Z. 4 
FAG 1967 gegeben. 

11. Besonderer Teil 

Zum Titel 

Der Kurztitel zieht den international üblichen 
Terminus "Präferenzzölle" an Stelle des tim übri­
gen T'ext verwendeten deutschsprachigen Aus­
druckes "VorzugszöHe" heran. 

Zu § 1: 

Abs. 1 bestimmt grundsätzLich, daß- nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen -
anläßlich der EinJfuhr !bestimmter Waren aus 
bestimmt,en Ländern Vorzugszollsätze anzuwen­
den sind. Die Definition des· Warenkreises, die 
Festsetzung der Höhe der V011ZugszQl1sätze und 

160 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)82 von 88

www.parlament.gv.at



82 160 der Beilagen 

des betroff;enen Länderkreises ist in den §§ 2 d1en dem österreichischen Angebot in OEGD und 
lind 3 des Gesetzentwurfes enthalten. UNCTAD. 

Abs. 2 regelt das Verhältnis zwischen den tim 
Zolltarifgesetz 1958 vorgesehenen allgemeinen 
Zollsätzen und ,den ,durch diesen Gesetz'entwurf 
einzuräumenden Zollsätzen. Wenn auch die auf 
Grund di'eses Gesetzentwurfes anzuwendenden 
Zollsätze mangels einer vertraglichen Verein­
barung keine VertragszoHsätze im Sinne des § 4 
Abs. 1 des Zollgesetzes 1955 sind, so sollen sie 
dennoch f'echtlich als 'solche behandelt werden. 
Folglich bleiben alle auf die allgemeinen Zoll­
sätze des Zolltar,ifgesetzes sich gründenden Son­
derbegünstigungen und sonstige Zollvorschf'iften 
unberührt (z. B. Zollbegünstigungsmaßnahmen 
auf Grund von Anmerkungen ,des Zolltarifgeset­
zes). Die anzuwendenden Zollsätze ~tenen daher 
keine Ausgangszölle für diese autonom vorge­
sehenen Sonderbegünstrgun~en ,dar. 

Abs. 3 ist aus zwe,i Gründen ,erforderlich. 
Erstens, um den Grundsatz ,der Derogation des 
früheren Gesetzes durch das !spätere im vorlie­
~enden Fall nicht zur Anwendung kommen zu 
lassen. Sollte daher ,ein im Zolltarifgesetz 1958 
vorgesehener Zollsatz oder ,ein nach sonstigen 
Rechtsvorschriften anzuwendender Zollsatz gün­
stig.er sein, so wir,d seine Anwendung ,durch den 
vorloiegenden Gesetz,entwurf nicht behindert. Das 
Fehlen einer solchen Regelung hätte zur Folge, 
daß ein gemäß .diesem Gesetzentwurf anzuwen­
dender Zollsatz auch ,dann zur Geltung käme, 
wenn auf Grund sonstiger Rechtsvorschriften ein 
günstigerer Zolls atz vorgesehen wäre. 

Zweitens ist Abs. 3 erforderlich, weil jene 
Waren, deren Zölle derzeit oder in Zukunft 
durch Abschöpfungsregelungen, di'e ,dem Aus­
gleich zwischen den Weltmarktpreisen und den 
inländischen Preisen dienen,ersetzt werden, von 
der Anwendung von Vorzugszollsätzen ausge­
nommen bleihen so.llen. Es handelt sich hiebei 
insbesondere um das Marktof'dnungsgesetz 1967 
sowie um das Zuckerges,etz, das Stärkegesetz und 
das Ausgleichsabgabeg,esetz. Abgaben zollgleicher 
Wirkung, die zusätzlich zum Zoll erhoben 
werden, wie 'etwa die Abgaben nach dem Anti­
dumpinggesetz, fallen nicht in den Anwendungs­
bereich dieser Bestimmung. 

Durch Abs. 4 wir,d klargestellt, daß die Bestim­
mungen dieses Gesetzentwurf.es keine Auswir­
kung auf andere Eingangsabgaben, tinsbesondere 
auif idie Ausgleichsteuer, halben. 

Zu § 2: 

Abs. 1 und 2 legen einerseits ,den Waren­
kreis, andererseits ,das Ausmaß der Vorzug6zoll­
behandlung fest. Die WaDen, die nach den Anla­
gen A und B für eine präferenzielle Zollbehand­
lung vorgesehen bzw. ,davon ausg,enommen sind, 
sowie das Ausmaß der Zollsenkungen ent!>pre-

Abs. 3 bestimmt ,die ZollsätZie, welche zur 
Berechnung der iermäßrgten Vorzugszoll'Sätze 
heranzuziehen 'sind. Er sieht vor, daß zur Be­
rechnung der Abgahenbela'stung Jeweil,s vom nie­
drigeren Zolls atz der im öst,erreichisch,en Zoll­
tarif in der Zollsatzspalte fe~tgelegten allgemei­
nen und vertragLichen Zollsätze auszugehen ist. 

Abs. 4 bis 6 tragen in 'erster Linie dem Um­
stand Rechnung, daß die von österreich angebo­
tenen Zollpräferenz,en mit ,den dieshezügEchen 
Ang,eboten der ander,en IndustDieländer eng ver­
bunden sind', da man international ubereinge­
kommen ist, die ,durch da,s Präf'erenz.system ent­
stehenden Lasten unter- den Geberländern gleich­
mäßig zu verteilen. Die ,im Rahmen ,der OECD 
und der UNCTAD vorgesehenen überprüfun­
gen der Aus,wirkungen des allgemeinen Präferenz­
systems können Knderungen kurzfristig erfor­
derlich machen. Mit Rücksicht auf .diese Z.ielset­
zung erscheinen daher ,entsprechende Verord­
nungsermächtigungen geboten. 

Zu § 3: 

Grundsätzlich sollen alle Waren in den Genuß 
von Vorzugszöllen kommen, die aus Entwick­
lungsländern stammen. Die beteiligten Länder 
sind übereingekommen, diesbezüglich den Grund­
satz der "seH election" anzuwenden; die:>er 
Grundsatz bestimmt, ,daß diejenigen Staaten, Ge­
biete und Gebietsteile als begünstigte Länder in 
den Genuß der Präferenzen kommen sollen, die 
sich als Entwicklungsländer erklär,en. Auch öst'er­
reich hat sich zu diesem Grundsatz bekannt. 
Hinsichtlich der Durchführung dieses Grundsat­
zes muß U!>terreich jedoch in einem gewissen 
Ausmaß auf die Entscheidungen der anderen 
Geberländer, ,insbesondere auf di,e Entscheidun­
gen ,der Haupthandelsländer, ,ß,edacht nehmen; 
eine möglichst gleichmäßi~e Verteilung der Lasten 
kann nur dann sichergestellt werden, wenn der 
von den Geberländern anerkannte Kr,eis der 
begünstigten Länder eine gewisse Einheitlichkeit 
a~fweist. 

Zu § 4: 

Bei der Gewährung von Zollpräferenzen liegt 
es im Interesse beider Seiten, die Vorzugsbehand­
lung nur Waren zugute kommen zu la~sen, die 
tatsächlich aus dem begünstigten BeDeichstam­
inen. Das begünstigte Land ist daran ,interessiert, 
Waren aus DDittländern nicht lan der Präferenz 
partizipieren zu las!>en, während das Geberland 
die Gewißheit anstrebt, ,daß der von ihm 
erbracht:e VerZiicht auf ZoUeinnahmen und auf 
Zollschutz auf bestimmte Relationen ,einge­
schränkt bleibt, innerhalb welcher bestimmte 
Ziele angestrebt werden, wie - im vorliegen­
den Fall - die wirtschaftliche Förderung der 
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EntwicklungsJänder. Der Gesetzgeber muß daher 
Vorso'rge tl'effen, daß nur solch'e Waren zu Vor­
zugszöllen abgefertigt werden, die ihren Ur­
sprung in Entwicklungsländern haben. 

Ein weiterer notwendiger Bestandteil eines 
Präferenzsystems ist eine Regel, wonach ,die zu 
Vorzugszöllen abzufertigenden Waren grundlsätz­
lich 'unmittelbar aus dem begünstigt zu behan­
delnden Land in das Geberland versandt bZ1w. 
befördert werden müssen. Albweichungen von 
dies,em Grundsatz werden nur bei Einhaltung 
bestimmter Bedingungen zugelassen. Bei dieser 
Regel handelt es sich weniger um eine Ursprungs­
regel im enget'en Sinn; sie soll vielmehr verhin­
dern, daß Ursprungserzeugniisse auf ,ihrem Weg 
vom Erz,eugungsland in das Importland in dritten 
Ländern einer weiteren ß,e- oder V1erarbeitung 
unterworfen werden, die sich allenfalls auf den 
Urspru~'g der Waren aus,wirken könnte. 

Da .die für die Reali,sierung der dargdegten 
Gt'undsätze notwendigen Regeln, die auch die 
erforderlich-en dokumentarischen Unterlagen ein­
schließen, verhältnismäßrg umfangreich sind, 
erschien ihre Aufnahme in Anlagen zum Präfe­
renzzollgesetz (Anlagen D, E und F) zweckmäßig. 

Ursprungsregeln sind hinsichtliJch ihrer Ver­
fahrensbestimmungen Bestandteile des Zoll ver­
fahrens. Sowohl auf nationaler als; auch auf inter­
navionaler Ebene besDehtdas, Bestreben, dieses 
möglichst einfach und rationell zu gestalten. Fort­
schritte auf diesem Gebiet können die Notwen­
digkeit zu einer Änderung der Ursprungsregeln 
nach sich zilehen. Darüber hinaus reflektieren die 
Regeln über di'e ursprungsbegründenden Verar­
beitungsvorgänge weitgehend die Abwicklung 
wirtsch·aftlich'er Beziehungen. Da diese ständig 
Än1derungen unterliegen, kann sich auch di'e An­
passung der Ursprungsregeln an dies,e Änderun­
gen als erforderlich erweisen. Eine weitere 
Ursache möglicher Änderungen der Ursprungs-

den in ß,etracht kommenden Behörden der 
begünstigten Länder in den Angelegenheiten der 
Handhabung der Ursprungsregeln entspl'icht der 
bereits im § 9 kIes 1. EFTA-Durchführun'gs­
gesetzes, BGBI. Nr. 274/1961 (in der Fassung von 
BGBl. NI'. 47/1967), für eine gleichgelagerte Situa­
tion getroffenen Regdung. 

Die Anwendung eines Vorzugszollsatzes ist 
vom Vodiegen bestimmter Ursprungserforder­
nisse abhängig. Der Verfügungsber,echtigte ist 
wohl nach dem Zollgesetz verpflichtet, den 
Ursprung der zur Abfertigung g,estellten Ware 
zu erklären, nicht aber, ob dve Ware den in den 
Anlagen zum Präferenzzollgesetz statuierten 
besonderen Erfordernissen entspricht. Um zu 
vermeLd'en, daß sich Fälle ,ergehen, in denen die 
zollschuldrechtlichen Bestimmungen des § 174 
Abs. 3 Et. c des Zollgesetzes 1955 betreffend die 
Entstehung der Zolls<chuld kraft Gesetzes als 
Folge von unrichtigen Angahen in der Waren­
erklärung oder in der Erkl~rung zur Ermittlung 
des Zollwertes nicht anwendbar sind, wUl1de im 
Abs. 5 ein besonderer zollschuldrechtlicher Tat­
bestand vorgesehen. Diese Bestimmung ist dem 
§ 6 des 1. EFTA-Durchführungsgesetzes in der 
Fassung der Novelle 1967, BGBl. Nr. 47, nach­
gebildet. 

Abs. 6 legt f'est, daß für die Beurteilung der 
zolltal1ifarischen Einreihung der im Gesetz 
genannven Waren die Bestimmungen des Zo11-
tarifgesetzes in der jeweils gültigen Fassung An­
wendung zu finden halben. Hiedurch sollen mög­
liche Einwände entkräftet werden, wonach et­
wa für die tarifarische Einreihung einer Ware 
nicht die (einen Bestandteil des Zolltarifgesetzes 
bildenden) Allgemeinen Tarifierungsvorschriften, 
sondern die allgemeine Verkehrs auffassung her­
anzuziehen wäre. 

regeln liegt in ,internationalen Entwicklungen; Zu § 5: 
insbesondere ist der hereits ,dargelegte Zusam-
menhang des österreichischen Präfel'enzschemas Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläute­
mit iden diesbezüglichen Anstl1engungen der ande- rungen dargelegt wurde, sind die vorgesehenen 
ren Industriestaaten, die nach ,dem Grundsatz der Zollpräferenzen vom Grundsatz der Meistbe­
verhältnismäßigen Gleichwertigkeit zu beurteilen günstigung ausgenommen. Um diesen auf inter­
sind, zu :berück'sichtigen. Da die aus den darge- nationaler Ebene durch eine entsprechende Wil­
legten Gründen erforderlich werdenden Ände- lenserklärung aller UNCTAD-Mitglieder zustan­
rungen der Ursprungsreg,eln sich nicht auf die degekommenen Sachverhalt im Interesse der 
Grundsätze der dem Gesetzentwurf angeschlos- Rechtssicherheit auch auJf innerstaatlicher Ebene 
senen Unsprungsregeln bez'iehen, sondern als An- ausreichend abzusichern, sChließt § 5 die An­
paSisungsmaßnahmen Einzdheiten technisch'er wenldung der Meistbegünstigungsklausel auf Vor­
Natur betreffen, er:scheint ,die Heranzi1ehung des zugs zölle nach diesem Gesetzentwurf ausdrück­
V;erordnungsgebers geboten. Hiefür spricht auch lich aus. Hiebei bleibt es ohne Belang, ob eine 
der Umst:md, ,daß allenfalls erforderlich,e Ände- Meistbegünstigungsklausel in einem multilatera­
rungen mitunter innerhalb kurzer Fristen vorge- len Vertrag oder in einem bilateralen Abkom­
nommen we1'lden müssen, um ihl'e wirtsch,aftlich'e men enthalten ist; ebenso ist auch die Anwen­
Wirksamkeit zu gewährleisten. dung Ider VorzugszöHe auf Waren der Zollaus-

Die Ermächtigung des Bundesminüsteriums für I schlüsse und. auf inlän~ische Rückwaren aus dem 
Finanzen zum unmittelbaren Schriftverkehr mit Titel der MeIStbegünsugung ausgeschlossen. 
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Zu § 6: 

Dieser enthält eine Schutzklausel, welche die 
Aussetzung eines Präferenzzollsatzes auf Ein­
fuhren aus begünstigten Ländern ermöglicht. 

österreich hat bei den Konsultationen mit den 
Entwicklungsländern im Rahmen der UNCTAD 
bekanntgegeben, daß die Anwendung folgender 
Schutzklausel vorgesehen ist: 

Österreich behält sich das Recht vor, die An­
wen,dung eines VorzugszoUsatzes bei einer be­
günstigten Ware gegenüber allen begünstigten 
Ländern dann auszusetzen, wenn die Einfuhren 
dieser Ware aus diesen Ländern die Höhe der 
Einfuhren während einer Referenzperiode um 
mehr als 25% übersteigen. Dieses Recht behält 
sich österreich auch gegenüber einem der be­
günstigten Länder vor, wenn die Einfuhren die­
ser Ware aus diesem Land die Höhe der Ein­
fuhren während einer Referenzperiode um mehr 
als 100/0 übersteigen und dieses Land gleichzeitig 
erstes oder zweites .Lieferland unter den begün­
stigten Ländern bei dieser Ware ist. 

Die im vorstehenden Absatz genannten Re­
ferenzperioden (Bezugszeiträume) sind die ent­
sprechenden Zeiträume des vorangegangenen 
Jahres, wobei eine überprüfung anfangs für je­
des erste Halbjahr eines Kalenderjahres sowie 
für jedes ganze Kalenderjahr vorgesehen ist. 
Sollte sich herausstellen, daß diese Zeiträume für 
eine wirksame überwachung der Einfuhren nicht 
ausreichen, so ist in Aussicht genommen, die 
überprüfungen auf der Grundlage kürzerer 
Zeiträume durchführen zu lassen. Diese Umstel­
lung könnte auf administrativer Grundlage er­
folgen. 

Die genannten Steigerungssätze v~n 25% hzw. 
10% stellen jährliche Einfuhrsteigerungen dar. 

Bei der Berechnung der Einfuhtsteigerung sind 
Einfuhren, welche über den Steigerungssätzen 
von 25% hzw. 10% liegen, nicht als Grundlage 
für die weiteren Bel'echnungen heranzuziehen. 

Die Bestimmungen des § 6 _gestatten die Durch­
führung des im öst-erreich,ischen Angebot in 
OEOD UIl/cl UNCTAD vorgesehenen Schrutz­
mechanismus. 

Zu § 7: 

Diese Bestimmung regelt di'e Zuständigkeit 
hinsichtlich der Ermittlung, ob auf Grund von 
Einfuhrsteig-erungen, die das im § 6 Abs. 1 lit. a 
festgelegte Ausmaß übersteigen, inländischen E~­
zeugern gleicharuiger oder unmittJelbar kon­
kurrierender Waren ein ernsthaher Schaden zuge­
fügt wird oder zugefügt zu werden droht. 

Zu § 8: 

Dieser Paragraph beschreibt die Aufgaben, 
welche das Österreichische Statistische Zentral­
amt bei der Durchführung ,di'eses Bundesgesetzes 

zu erfüllen hat. Insbesondere verpflichtet er die­
ses Amt, die Menge und den Wert der Einfuhren 
in den freien Verkehr von jenen Waren festzu­
stellen, für welche Vorzugszölle zu erheben sin-d, 
und die jährliche Zuwachsrate dieser Einfuhren 
zu ·ermitteln. Die vorgesehenen statistischen Ar­
beiten werden im Zusammenhang mit den Arbei­
ten an der Außenhandelsstatistik im Rahmen der 
jeweiligen Aufarbeitungspel'ioden vor-genommen 
werden. Nach den bisherigen Erfahrungen kann 
damit gerechnet werden, daß die Ergebniss'e der 
Ermittlungen dem für die Außenhandelsstatistik 
sachlich zuständi-g-en Bundesministerium für Han­
del, Gewerbe und Industrie in einem Zeitraum 
von etwa läng-stens s-ieben Wochen zur Verfügung 
gestellt werden. -

Abs. 2 sieht vor, daß die Ermittlung der jähr­
lichen Zuwachsrate unterbleibt, solange gewisse 
Mindestwerte nicht überschritten wel'den. 
Andernfalls würde die Aufnahme von präferen­
zierten Exporten nach Osterreich verhindert 
werden, da sich in einem solchen Fall bereits 
durch absolut geringfügige Importe außerordent­
lich hohe Zuwachsraten ergeben ~önnen. 

Zu § 9: 

Dies-e Bestimmung legt fest, unter welchen 
Voraussetzungen die Aussetzung der Anwendung 
eines Vorzugszollsatzes durch Verordnung wieder 
aufzuheben ist. Die Aufhebung wird grundsätz­
lich dann zu erfolgen haben, wenn der Tat­
bestand des § 6, der zur Aussetzung des Vor­
zugszolles führte, nicht mehr gegeben ist. Eine 
Aufhebung der Aussetzung ,der Anwendung eines 
Vorzugszollsatzes ist j·edoch auf Grund der 
gewählten Formulierung auch dann möglich, 
wenn lediglich eines der im § 6 Abs. 1 angeführ­
ten Tatbestandselemente nicht mehr gegeben ist. 

Zu § 10: 

Dieser Paragraph enthält die notwendigen 
Vollzugsklauseln entsprech·end den Bestimmun­
gen des Ges-etzentwurfes. 

Zur Anlage A 

Diese Anlage enthält die Ausführungen zu § 2 
Abs. 1 des Gesetzentwurfes und führt jene Waren 
der Kapitel 1 bis 24 des Zolltarifes -an, für die 
Vorzugszölle zu erheben sind. Daneben sind die 
jeweils vorgesehenen VorzugszolLsät~e wieder­
gegeben. 

Der Warenkreis der Anlage A sowie die ange­
gebenen Vorzugszollsätze entsprechen dem Inhalt 
des von Österreich -im Rahmen von OECD und 
UNCT AD 'hinterl.egtJen Angebote~: 

Zur Anlage B 

Diese Anlage bezieht sich auf § 2 Abs. 2 des 
Gesetzentwurfes. Sie enthält die Liste jener 
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Waren der Kapitel 25 bis 99 des Zolltarif.es, die ihrer Exporte in jedes einzelne Geberland von 
von der Vorzugszollbehandlung kraft Gesetzes unterschiedlichen Maßstäben ausgehen hätten 
ausgeschlossen sind. müssen. 

Auch diese Liste ba:siert inhaltlich auf dem Die Bemühungen um eine Harmonisierung der 
von österreich im Ralhmen von OEGD und' Ursprungsregeln waren imoweit erfolgreich, als 
UNCTAD hinterl~gt,en Angebot. sich die am allgemeinen Präferenzsy,stem teil-

nehmeIl!den Länder auf eine große Anzahl von 

Zur Anlage C 

In den Genuß von Vorzugszöllen soUen alle 
Staaten, Gebiete und Gebietsteile kommen, die 
als "Entwicklungsländer" anz~ehen sind. Die 
beteiligten Länder ,sind übereingekommen, den 
Grundsatz der "seH eIection" arizuwenden. Dieser 
Grundsatz bestimmt, ,daß jene Länder als begün­
stigte Länder in den Genuß der Präferenzen 
kommen sollen, d~e sich ~nfolge ,ihres Entwick­
lungsstadiums hiezu berechtigt fühlen. Eine Ein­
schränkung dieses Grundsatzes kann jedoch 
dadurch gegeben sein, ,daß vereinbarungsgemäß 
die entstehenden Las~en auf die Geberländer 
möglichst gleichmäßig verteilt werden sollen, wes­
hallb der begünstigte Ländetkreis soweit als 
möglich einheitlich gestaltet werden soll. 

Zu den Anlagen D, E und F' 

Für den Warenursprung für Zollzwecke gibt 
es derzeit keine allgemeingültige Begriffsbestim­
mung auf internationaler Ebene, Jedes am Welt­
handel teilnehmende Land wendet seine nationale 
Ursprungsdefinition an; darüber hinaus wurden 
für die Zwecke von Präferenzahkommen Ur­
sprungsdefinitJionen ausg,earbeitet, wie ·etwa 
innerhalb der EFTA, die jedoch in ihrer Anwen­
dung nicht über das jeweilig,e Abkommen hinaus­
reichen. Es wäre zwar verhältnismäßig 'einfach, 
eine allgemein annehmbare Definition für Waren 
auszuarbeiten, die z'ur Gän~e ·aus einem einzigen 
Land stammen. Die Definition der 'ausreichenden 
Be- oder Verarbeitung, die eine Ware, welche 
im Verlauf ihrer Herstellung mehrere Länder 
durchläuft, in einem dieser Länder unterzogen 
werden muß, damit dieses Land als Ursprungs­
land angesehen werden kann, bereitete jedoch 
bisher unüberwindliche Schwierigkeiten. 

Wie andernorts bereits dargelegt wurde, stellt 
das österreichiosche Präfel'enzschemagewisser­
maßen einen TeiI einer weltweiten überein­
kunft zwischen Industrieländern und Entwick­
lungsländern dar. Es versteht sich von-selbst, 
daß bei den dieser übereinkunft vorangegan­
genen Erörterungen auch das B,estreben, eine 
für Zwecke der allgemeinen Präfetenzgewährung 
allgemein anwendbare Ursprungsdefinition zu er­
arbeiten, .eiIl!e große Rolle spielte. Dieses Ziel 
strebtim vor allem die Entwicklungsländer an, 
für die 'eine andere Lösung nahezu unüberwind­
liche administrative und wirtschaftEche Schwierig­
keiten bereitet hätte, da sie in einem solchen Fall 
bei der Beurteilung der Ursprungseigenschaft 

Grundsätzen einigen konnren, nach welchen diese 
Regeln national gestaltet werden sollen. Als 
grundlegendes Kriterium für die Beurteilung der 
Frage, ob eine Ware einer ausreichenden Be­
oder Verarbeitung unterzogen wurde, wird hie­
bei angesehen, ob die fertige Ware in 'eine andere 
Tarifnummer der Bcüsseler Nomenklatur für die 
Einreihung der Waren in die Zolltarife fällt als 
die beim Herstellungsprozeß. verwendeten Aus­
gangsmaterialien. Lediglich die USA, Kanada und 
Neuseeland, welche derzeit die Brüsseler Nomen­
klatur nicht anwenden, beurteilen die Verarbei­
tungsvorgänge nach dem hiebe i erzielten Wert­
zuwachs. 

Ursprungsregeln, die auf der Grundlage des 
Wechsels der Zolltarifnummer aufgebaut sind, 
werden von der EWG bereits seit Jahren auf 
ihren Handelsverkehr mit ,den assoziierten Län­
dern in Afrika und im Mittelmeerraum ange­
wendet. Um es den Entwicklungsländern zu er­
möglichen, von den durch das allgemeine Präfe­
renzsystem gebotenen Vorteilen einen wirksamen 
Gebrauch zu machen, führten die europäi,schen 
Geberländer und Japan Gespräche über die Har­
mOUlslerung ihrer Ursprungsregeln auf der 
Grundlage der erwähnten, von der EWG ange­
wendeten Regeln. Di,ese Gespräche führten zur 
Entwicklung einer ,international harmonisierten 
PraX'is, ,die Regeln ermöglicht, die im weitest­
mög1ichen Umfang übereinstimmen; Abweichun­
gen der einzelnen Geberländer sind nur in Fällen' 
eines unabdingbaren natJionalen volkswirtschaft­
lichen Interesses vorgesehen. 

Das Ergebnis der zusammenfassend .dargestell­
ten Verhandlungen bilden die in den Anlagen D, 
E und F enthaltenen Regeln. 

Der in diesem Zusammenhang verwendete Aus­
druck "Regeln" entspricht der einschlägigen inter­
nationalen PraXiis. Es besteht jedoch kein Zweifel 
daran, daß ,die vorliegenden "Regeln" zwingendes 
innerstaatliches Recht sind. 

Zur deutschsprachigen Fassung der Ursprungs­
regeln wir,d noch erwähnt, daß diese ,im weitest­
möglichen Ausmaß der Fassung der von der EWG 
verwendeten Regeln angepaßt wurde. Di'es er­
schien schon mit Rücksicht auf ilaufende inner­
europäisch'e Verhandlungen zweckmäßig, um eine 
mögIichst einheidiche Rechtssprache im ,deutschen 
Sprachraum sicherzustellen. 

Zu den Regeln wird - soweit erforderlich -
im einzelnen folgendes bemerkt: 
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Zu Anlagen 0 und E 

Regel 1 steHt den GrUnidsatz auf, daß Waren 
entweder vO'llständig in einem begünstigten Land 
erz.eugt sein O'der einer ausreichenden Be- üder 
Verarbeitung unterzügen werden müssen, damit 
sie präferenziell abgefertigt werden können. 

Regel 2 enthält LegaldefinitiO'nen für v,erschie­
dene Begriffe und grenzt den Bereich der bei der 
Ursprungsermittlung zu berücksichtigenden Um­
stänode ab. 

Regel 3 enthält ,die Definition der als vüll­
ständig erzeugt anzusehenden Waren, Regel 4 die 
DefinitiO'n des Begriffes "aus,reichende Be- O'der 
Verarbeitung"~ Hi·ezu ist zu bemerken, daß der 
Wechsel der ZO'lltarifnummer für s,ich allein nicht 
in allen Fällen zu einem wirtschaftlich befriedi­
genden Ergebnis hinsichtlich der Ursprungshe­
gründung führt; da .di;e B1"üsseler Nümenklatur 
grundsätzlich zu anderen Zwecken erstellt wurde 
als für die Ursprungsermittlung. Die Aufstellung 
zusätzlicher Regeln ist .daher nütwendig, die in 
den Listen A und B enthalt,en sind, die 'ihl1erseits 
die Anlage E bilden. Die Liste A berücksicht'igt 
diejenigen Fälle, in denen der Wech,sel in der 
Tarifnummer bereits bei Be- O'der Verarbeitungs­
vürgängen erfO'lgt, die nicht als ,im wirtschaft­
lichen Sinne ausreichend angesehen werden 
können (Spalte 3) bzw. in ,denen diese Fülge nur 
bei Zutreffen besünderer VO'rau:.setzungen ein­
tritt (Spalte 4). Die Liste B trifft für jene FäHe 
VürsO'rge, bei denen eine im wirtschafdichen 
Sinne als ausreichend anzusehenide Be- oder Ver­
a!1beitung keinen Wechsel in der Tarifnummer 
bewirkt. 

Regel 8 definiert den Begriff der unmittelbaren 
Beförderung ,in das österreichi'sche ZO'llgebiet in 
einer Weis,e, die sO'wO'hl auf die Bedürfnisse der 
österreichischen Wirtschaft unter B'erücksichti­
gung dergeO'graphischeI). SituatiO'n als auch auf 
die Sicherung ,der erfO'rderlichen Beweismittel Be­
dacht nimmt. Regel 9 'SJieht eine Sünderbehand­
lung für Waren, die zu Ausstellungszwecken ver­
wendet wurden, hinsichtlich des Grundsatzes der 
unmittelbaren Beförderung vür. 

Regel 10 befaßt sich initden erfO'rderlichen 
Unterlagen für die Abfertigung zu Präferenz­
zöllen. Grundsätzlich ist hiefür die VO'rlage eines 
Ursprungsnachweises in Fürm eines Ul1sprungs­
zeugni'sses erfO'rderlich, da~ vüm Expürte'Ur abge­
geben und vün ,einer Züll- üder sünstigen Regie­
rungsbehörde des Ausfuhrlandes bestätigt sein 
muß. Wenn Entwicklungsländer mit dieser Auf­
gabe andere Stellen betrauen wüllen, sO' bietet 
Abs. 2 dieS'erRegel die Rechtsgrundlage für den 
Abschluß vün Staatsverträgen niit di'esen Län­
dern, deren Zustandekümmen und O'rdnungsge­
mäße Verlautbarung im Bundesgesetzhlatt die 
Vüraussetzung für die Anerkennung vün Ur­
sprungszeugnissen bietet, die n~cht vün staat­
lichen Stellen vidiert sind. Durch die Nütwend,ig­
keit des vürhergehenden Abschlusses künkreter 
Viereinbarungen mit einz,elnen Län'dern erscheint 
sichergestellt, daß tatsächlich nur U r,sprungsrzeug­
nisse anerkannt werden, die vün Stellen vidiert 
wur.den, die Gewähr für die Einhaltung der U r­
sprungsregeln bieten. 

Abs. 3 räumt die Möglichkeit ein, für Püst­
sendungen bis zu einem bestimmten Wert auch 
vereinlfachte Ursprungsnachweise an'Zuerkennen. 

In beiden L'isten sind Verarbeitungsvürgänge Das hiefür geschaffene Fürmblatt beschränkt sich 
ang.eführt, bei denen für die' Beurteüung ihl1er im wesentlichen auf die Erklärung des Ursprunges 
wirtschaftlichen Relevanz hilfsweise auf den hi'e- }urch del1 Ausführer; es unterliegt jedoch den 
durch bewirkten Wertzuwachs zurückgegriffen gleichen überprüfungsmöglichkeiten wie das Ur­
wird. Regel 5 legt fest, nach welchen Grundsätzen sprungszeugni,s, das von einer ermächt,igten Stelle 

vidiert wurde. 
bei der Berechnung dieses Wertzuwach·se~ vürzu-
gehen ,ist. Demnach ist dieser im Nürmalfall . Diese Uberprüfungsmöglichkeitensind Gegen­
als Verhältnis des ZO'llwertes der verwendeten stanld: vün Zusagen, die vO'n den Entwicklungs­
eingeführten Ausgangsmaterial,ien zum Expürt- ländern den Geberländern generell geg,eben wur­
preis der hergestellten Ware, berechnet ab' Werk, den. In dies·en Zusagen verpflichteten Mch die 
ausgedrückt. Auch für Sünderfälle ist emspre- Entwicklungsländer zunächst dazu, die Ursprungs­
chende VO'rsO'rge getrO'ffen. Aus .dem Würtlaut regeln als sO'lche einzuhalten und .genauestens zu 
der Regeln 4 und 5 ergibt sich in die~em Zu- beübachten. Für ,diJe Aus'stellung der Ursprungs­
sammenhang, daß bei der Beurteilung der Ur- nachweise wUlide die Einhaltung eines Verfahrens 
sprungsqualifizierungeiner Ware nach dem Wert- zug.esagt, das ,die größtmögliche Sicherheit vO'r 
zuwachskl1iterium grundsätzlich vom gesamten der Hintergehung der mit der Vidierung heauf­
Anteil. auszugehen ist, der im fertigen Erzeugnis tragten Stellen bietet. Ausbesserungen auf den 
auf Dnttlandsware zurückzuführen ist. Ursprung~nachweisensO'llen nicht vO'rgenommen 

Regel 6 bringt Bestimmungen über ·die B'eurtei­
lung vO'n Umschli'eßungen, -die sich :im Interes'se 
der f1ü.ssig~n ZO'llabfertigung an die einschlägigen 
zO'll~anfa1"lschen Regeln anl'ehnen. Regel 7 enthält 
Bestrmmungen über die maßgebende Einheit die 
nach den gleichen Grundsätzen abgefaßt sind. ' 

und nachträgliche Eintragungen durch Ansetzung 
geeigneter Strich,e verhindert werden. Die bei der 
Vidierung verwendeten Unterlagen w:elideneben­
sO' wie die einschlägigen Untedagen der Expür­
teure mindestens zwei Jahre lang. aufbewahrt, 
um 'eine spätere überprüfung zu ,ermöglichen. 
Muster der v,erwendeten Stempelabdrucke wer-
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den ,den E'infuhrländern zur Verfügung gestellt. 
Ansuchen auf überprüfung <der Ursprungsnach­
weise auf ihre materielle oder formelle Richtig­
keit sind unter Anschluß d,er erforderlichen 
Unterlagen entweder direkt an den Ausführer 
oder an die bestätigende Stelle zu s'enden, die so 
bald als möglich ausreichende Auskünfte erteilen 
wird. Die Entwicklungsländer verpflichneten sich 
weiters, entsprechende Maßnahmen gegen Perso­
nen zu ergreifen, die unrichtige Ursprungsnach­
weise ausgestellt oder erschlichen haben. Bestäti­
gungen von Stellen, ,die wiederholt unrichtige 
Angaben weiterleiteten, können erforderlichen­
falls auch generell zUl'ückgewiesen werden. 

Der österreichische Gesetzgeber ,ist nicht dazu 
berufen, die begünstigten Länder hinsichtlich der 
dargestellten Maßnahmen als Normadnessaten zu 
verpflichten. Da die vorliegenden Ursprungs­
regelnauch nicht Gegenstand ,eines Staatsver­
trages sind, besteht keine MögIichkeit einer völ­
kerrechtlichen Sanktion gegen Ennwicklungslän­
der, di'e ,sich weigern, ,d~edarge~tdlten Zusagen 
einzuhalten. Abs. 4 der R,egel 10 bestimmt daher, 
daß in solch'en Fällendi,e Anerkennung von Ur­
sprungsnachweisen aus solchen Ländern zu v,er­
weigern ist, wenn begründete Zweifel an ihrer 
inhaldichen Richnigkeit bestehen. DiJese Bestim­
mung soll sicherstellen, daß Waren nicht zu 
PräferenzzöHen abgeferlligt werden, an ,deren 
Ursprungseigenschaft begründete Zweifd beste­
hen, sofern ,diese Zweifel nicht durch ein 
zwischenstaatliches üherprüfungsverfahren aus­
geräumt werden können. 

Regel 11 enthält t,echnische Bestimmungen be­
treffend die Anerkennung von Ursprungs~eug­
nissen. Albs. 3 bezieht sich auch auf Ursprungs­
erklärungen nach Formblatt APR. Die tim Abs. 4 
erwähnten nachträglich ausgestellten Ursprung.s~ 
zeugnisse sind für Fälle vorge51ehen, ,in denen bei 

der Ausfuhr versehentlich oder infolge beson­
!lerer Umstände keine Ursprungszeugnisse bean­
tragt wurden. Solche Zeugnisse werden von den 
hiezu ermächtigten Stellen erst bestätigt, wenn 
sie geprüft haben, ob die Angaben im Antrag 
des Ausführers mit ,den entsprech'enden Unter­
lagen übereinstimmen und ob nicht bereits bei 
der A'usfuhr ,der betreffenden Waren ein Ur­
sprungszeugnis erteilt wunde. Bei Diebstahl, Ver­
lust oder Vernichtung eines Ursprungszeugnisses 
kann der Ausführer :bei der betreffenden Stelle 
die Ausstellung einer Zweitausfertigung beantra­
gen, die von dem Tage an gilt, an ,dem das 
Original ,des Ursprungszeugnissesl ausgestellt wor­
den ist. 

Es versteht sich von selbst, daß <{.je Bestim­
mungen der Regel 11 nicht brewirken können, 
daß Ursprungszeugnisse, die nach <der zollamt­
lichen Abfertigung bzw. nach Ablauf der Rechts­
mittelfrist vorgelegt werden, zu ,einer Änderung 
der bereits erfolgten Zollfestsetzung führen kön­
nen, es sei denn, es lägen die Voraussetzungen 
für eine W'iederaufnahme des Verfahrens vor. 
Die genannten Fristen mü'ssen daher zwischen 
der ·Bestätigung des Zeugnii>ses und dem vor­
stehend genannten Zeitpunkt liegen; ebenso müs­
sen auch Zweitausfertigungen oder nachträglich 
a'usgestellte Zeugnisse rechtzeitig beigebracht wer­
den. 

Regel 12 schließlich sieht für Kleinsendungen 
privater Natur innerhalb bestimmter Wertgr,en­
zen eine Dispensierung von der Beibringung des 
Ursprungsnachweises vor. 

Zu Anlage F 

Diese enthält die Muster der vorgesehenen 
Ursprungsnachweise sowie Bestimmungen tech­
nisch,er Art über die Beschaffenheit der Nach­
weise und die ModaIitäten ,ihrer Ausfüllung. 
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